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      Pimp my brain - Besserwissen leicht gemacht ist das große Buch der 
populären Irrtümer aus dem täglichen Leben. Unser Alltag ist voll von 
Irrtümern und Mythen, denen wir nur zu leicht erliegen. Warum auch 
nicht: Sie sind praktisch, klingen logisch und wer macht sich dann schon
 die Mühe, einmal dahinter zu blicken? In diesem Buch finden Sie auf 
über 200 Seiten die populärsten Irrtümer aus Alltag, Recht, Erotik &
 Gesundheit: Ist reduzierte Ware wirklich vom Umtausch ausgeschlossen? 
Habe ich überhaupt ein Recht auf Umtausch und muss man den Kassenzettel 
tatsächlich aufbewahren? Was passiert wenn ich mein Auto auf einem 
Supermarktparkplatz abstelle und woanders einkaufen gehe? Muss man beim 
Auszug aus der Wohnung wirklich renovieren? Wer haftet für die Schulden 
meiner Kinder und darf ich schlechte Cocktails in der Bar einfach 
umtauschen? Wer muss den Deckel in der Kneipe wirklich zahlen und darf 
ich die Rechnung kürzen, wenn ich zu lange auf meine Bestellung warte? 
Antworten darauf und auf zahlreiche weitere Fragen finden Sie kurz und 
kompakt in diesem Buch. Das große Buch der populären Irrtümer als XXL – 
Sonderausgabe der Reihe „Knallhart nachgefragt…“. Gute Unterhaltung!
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Über das Buch
 
    
 
    
 
   Unser Alltag ist voll von Irrtümern und Mythen, denen wir nur zu leicht erliegen. Warum auch nicht: Sie sind praktisch, klingen logisch und wer macht sich dann schon die Mühe, einmal dahinter zu blicken? In diesem Buch finden Sie auf über 200 Seiten die populärsten Irrtümer aus Alltag, Recht, Erotik & Gesundheit: 
 
   Ist reduzierte Ware wirklich vom Umtausch ausgeschlossen? Habe ich überhaupt ein Recht auf Umtausch und muss man den Kassenzettel tatsächlich aufbewahren? Was passiert wenn ich mein Auto auf einem Supermarktparkplatz abstelle und woanders einkaufen gehe? Muss man beim Auszug aus der Wohnung wirklich renovieren? Wer haftet für die Schulden meiner Kinder und darf ich schlechte Cocktails in der Bar einfach umtauschen? Wer muss den Deckel in der Kneipe wirklich zahlen und darf ich die Rechnung kürzen, wenn ich zu lange auf meine Bestellung warte? Antworten darauf und auf zahlreiche weitere Fragen finden Sie kurz und kompakt in diesem Buch. 
 
   Das große Buch der populären Irrtümer als XXL – Sonderausgabe der Reihe „Knallhart nachgefragt…“. Gute Unterhaltung!
 
    
 
   


 
   
  
 

Eine Auswahl der in diesem Buch enthaltenen Irrtümer
 
    
 
   Das große Buch der populären Irrtümer!
 
    
 
   Eine Auswahl der in diesem Buch enthaltenen Irrtümer
 
    
 
   Kapitel 1 – Die größten Wissensirrtümer und Mythen der Allgemeinbildung
 
    
 
   Ein Reh gehört zur Gattung der Hirsche
 
   Die Spitzmaus ist eine Maus
 
   Einen aus dem Nest gefallenen Vogel soll man nicht anfassen
 
   Frankenstein ist ein bekanntes Monster
 
   Die drei Musketiere
 
   Das sagenhafte Land aus Gold
 
   Eine Nuss ist keine Nuss, keine Nuss ist eine Nuss
 
   Die Kosten
 
   Zu den Zeiten von Kolumbus glaubte man, die Erde sei eine Scheibe
 
   Die Evolutionstheorie besagt, der Mensch stamme vom Affen ab
 
   James Watt hat die Dampfmaschine erfunden und löste damit die industrielle Revolution aus
 
   Die Rechtschreibung im Duden ist verbindlich
 
   Die russische Oktoberrevolution fand im Oktober statt
 
   Adolf Hitler baute die ersten Autobahnen in Deutschland
 
   Albert Einstein erhielt für seine Relativitätstheorie den Nobelpreis
 
   Das Telefon wurde von Alexander Graham Bell erfunden
 
   Albert Einstein hatte nur schlechte Noten auf seinem Zeugnis und war ein schlechter Schüler
 
    
 
   Kapitel 2 – Die populärsten Rechtsirrtümer
 
   Betrunken Auto fahren und Unfall bauen = Führerschein weg? Denkste!
 
   Auf der Autobahn gilt eine Mindestgeschwindigkeit
 
   Quer zur Fahrtrichtung parken ist verboten
 
   Langzeitparken kann sehr teuer werden....
 
   Parken vor dem Supermarkt kann noch teurer werden
 
   Auf einem Mutter – Kind Parkplatz dürfen auch nur Mütter mit Kind parken
 
   Beim Auszug aus der Wohnung muss renoviert werden
 
   Eine Maklerprovision ist immer fällig
 
   Als Mieter darf man die Kaution einfach „abwohnen“
 
   Ich kann meinen Zaun so hoch bauen wie ich will
 
   Longdrinks und Cocktail, die zu wenig Alkohol enthalten, kann ich nicht umtauschen
 
   Ein Hinweiszettel mit Handynummer auf der Windschutzscheibe schützt vorm Abschleppen
 
   Auto abschließen oder nicht – Das ist meine Sache
 
   Die Polizei kann einen Alkoholtest bei einer Kontrolle erzwingen
 
   Man muss seinen Personalausweis immer bei sich tragen
 
   Wenn man einen Polizisten oder Beamten beleidigt, dann wird das besonders hoch bestraft.
 
   Haustiere sind erbberechtigt
 
   Ich kann mein Testament als Videobotschaft verfassen
 
   Gekaufte Produkte können nur in der Originalverpackung umgetauscht werden
 
   Schwarzfahren ist grundsätzlich verboten
 
   Wer auffährt ist Schuld
 
   Wenn man eine Mülltonne mit seinem Fahrzeug streift, dann kann man weiterfahren
 
   Der Vermieter darf immer in die Wohnung
 
   Drogenanbau in der Wohnung ist verboten
 
   Im Arbeitsrecht besteht bei einer Einstellung ohne vereinbarte Probezeit sofort der gesetzliche Kündigungsschutz
 
   Im Bewerbungsgespräch muss die Wahrheit gesagt werden
 
   In dubio pro reo – Im Zweifel für den Angeklagten. Oder doch nicht?
 
   Nebentätigkeiten während eines Beschäftigungsverhältnisses muss der Arbeitgeber genehmigen
 
   Reduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen
 
   Einen Fehlkauf kann ich Umtauschen
 
   Umtausch nur mit Kassenzettel
 
   Den letzten erwischt es immer – oder doch nicht?
 
   Eltern haften für ihre Kinder
 
   Eltern haften für Einkäufe und Schulden ihrer Kinder
 
   Kinder müssen um 22.00 Uhr zu Hause sein
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
   Nach der Scheidung steht Unterhalt zu
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
   Tischreservierungen im Restaurant sind unverbindlich
 
   Wussten Sie übrigens,...
 
   Ein Rückflugticket bleibt auch dann gültig, wenn man das Hinflugticket verfallen lässt
 
   Kein Anspruch auf Schnäppchen
 
   Der Preis auf der Ware im Supermarkt zählt
 
    
 
   Kapitel 3 – Die größten Gesundheitsirrtümer
 
    
 
   Raucher kosten das Gesundheitssystem auf Dauer mehr Geld als Nichtraucher
 
   Rauchen macht schlank
 
   Erkältungen kommen von Kälte
 
   Regelmäßiges Eincremen ist gut für die Haut
 
    
 
   Kapitel 4 – Die größten Alltagsirrtümer
 
    
 
   Das englische Wort „silicon“ heißt übersetzt „Silikon“
 
   Japaner können kein „R“ sprechen
 
   Im Dunkeln lesen ist schädlich für die Augen
 
   Die Sterne in der EU Flagge stehen für die einzelnen Mitgliedssaaten/ Gründungssaaten
 
   Eier lassen sich leichter schälen, wenn man sie vorher mit kaltem Wasser abschreckt
 
   Und noch ein interessanter Fakt zum Thema Ei:
 
   Reis in Salzstreuern verhindert das Verklumpen des Salzes
 
   Ein Glas Rotwein am Tag ist gut fürs Herz
 
   Cola kann über Nacht ein Stück Fleisch auflösen
 
   Abends reichhaltig essen macht dick
 
   Sterile Sauberkeit schützt kleine Kinder vor Allergien und Krankheiten
 
   Das 'gefährlichste' Jahr für die Partnerschaft ist das 'verflixte' 7. Jahr
 
   Die Evakuierung der Bevölkerung
 
   Monacos Hauptstadt
 
   Holland und die Niederlande
 
   Kühe werfen
 
   Es gibt keine physikalische Erklärung dafür, dass Hummeln fliegen können
 
   Hornissen sind viel gefährlicher als Bienen oder Wespen
 
   Alkohol wärmt
 
   Alkohol mit Strohhalm trinken macht schneller betrunken
 
    
 
   Kapitel 5 – die populärsten Irrtümer der Erotik
 
    
 
   Zu viel Selbstbefriedigung bei Männern ist gesundheitsgefährdend
 
   Männer haben nur eine begrenzte Anzahl von „Schüssen“
 
   An der Nase eines Mannes...
 
   Auf die Länge kommt es an
 
   Nur Frauen täuschen ihren Höhepunkt vor
 
   Männer mit Glatze sind besonders potent
 
   Männer wollen häufiger Sex als Frauen
 
   Vom Sex in der Badewanne wird man nicht schwanger
 
   Dumm f**** gut
 
   Eine Schamhaarrasur ist gut und empfehlenswert
 
    
 
   Kapitel 6 – Politik-Irrtümer
 
    
 
   Die EU Verordnung zur Einfuhr von Karamelbonbons hat exakt 25.911 Worte
 
   Das Märchen von der Staatsverschuldung....
 
   Arbeitsplatzverlagerung ins Ausland
 
   Der schädliche „schwache“ Euro
 
   Nach der Wahl ist Zeit für Kassensturz
 
    
 
   Kapitel 7 – Noch mehr Irrtümer und Mythen
 
   


 
   
  
 

Kapitel 1 – Die größten Wissensirrtümer und Mythen der Allgemeinbildung
 
    
 
    
 
   In diesem Kapitel widmen wir uns Fakten und Irrtümern aus der Welt des Wissens, die nicht nur mit einigen populären Mythen aufräumen, sondern mit Sicherheit auch für Unterhaltung und Gesprächsstoff sorgen werden. Ein Irrtum verankert sich sehr schnell in unseren Köpfen: Wir hören ihn, finden ihn schlüssig und glaubwürdig und bekommen ihn irgendwann im Lauf der Zeit erneut von anderer Stelle zu hören. Und was so viele Menschen kennen, kann doch nicht falsch sein, oder....? Dann lassen Sie sich einmal überraschen und gute Unterhaltung bei dieser Auswahl der populärsten Fakten & Irrtümern aus der Welt des Wissens!
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Ein Reh gehört zur Gattung der Hirsche
 
    
 
   An diesem Beispiel sieht man hervorragend, wie sehr der Einfluss des Fernsehens zu Bildungsmythen führt. Denn tatsächlich glauben sehr viele Menschen daran, dass das Reh das selbe ist wie ein Hirsch oder diese beiden Tiere zu ein und derselben Art gehören. Dem ist aber keineswegs so, sondern diesen Fehler machte Walt Disney mit dem Film „Bambi“ erst hoffähig. Dort ist nämlich Bambi ein Reh und hat einen Hirsch als Vater. Dieser Fehler rührt daher, dass es in Amerika keine Rehe gibt und bei dem Film „Bambi“ wurde aus einem Rehbock (dem richtigen Vater von Bambi) kurzerhand ein Hirsch. Grundsätzlich jedoch sind Rehe und Hirsche zwei verschiedene Tierarten. Es ist ein Irrtum, dass „Hirsch“ der korrekte Ausdruck für ein männliches Reh ist. In Wirklichkeit ist das männliche Reh der Rehbock, das Weibchen ist das Reh und das Kind ist das Rehkitz. Das weibliche Gegenstück vom Hirsch ist die Hirschkuh. „Bildung“ kommt also nicht von „Bildschirm“....
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Die Spitzmaus ist eine Maus
 
    
 
   Wir bleiben noch kurz im Tierreich und widmen uns einem weiteren, ebenfalls weit verbreiteten Fehler in der Biologie. Gern wird angenommen, dass die Spitzmaus zu den Mäusen gehört. So einladend diese Herleitung auch klingt, so falsch ist sie. Denn die Spitzmaus gehört keineswegs zu den Nagetieren und ist damit nicht verwandt mit Mäusen oder Ratten. Eine Spitzmaus gehört zu den Insektenfressern und ist verwandt mit dem Igel und Maulwurf. Hätten Sie das gewusst?
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Einen aus dem Nest gefallenen Vogel soll man nicht anfassen
 
    
 
   ebenfalls aus dem Tierreich kommt der Irrtum, dass man aus dem Nest gefallene Vögel nicht anfassen soll, da die Jungtiere sonst nicht mehr von den Eltern angenommen werden. Das ist jedoch ein Irrtum und gehört ins Reich der Mythen. Denn Vögel haben einen sehr schlecht ausgeprägten Geruchssinn, könnten also keineswegs erkennen, ob das Jungtier von einem Menschen berührt wurde. Damit kann ein Jungtier ganz beruhigt wieder ins Nest gesetzt werden, ohne dass die Eltern es ablehnen würden. Allerdings sollte man wissen, dass nur etwa 5% der aus dem Nest gefallen Jungvögel tatsächlich grundlos aus dem Nest gefallen sind und Hilfe bedürften. Die überwältigende Mehrheit der aus dem Nest gefallen Jungvögel wurde heraus gestoßen. Daran kann ein Schmarotzer (Kuckuck) die Schuld tragen oder die Eltern selbst, da das Jungtier eine Fehlentwicklung aufweist. Wenn Sie ein solches Jungtier also wieder in ein Nest setzen seien Sie sich darüber im Klaren, dass es kurz darauf erneut rausfliegen könnte.
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Frankenstein ist ein bekanntes Monster
 
    
 
   Wie oft ist zu hören, dass Frankenstein ein Monster wäre? Sehr oft und immer wieder dann, wenn es um erschrecken oder ausgeprägte Hässlichkeit geht. Dann nämlich sieht man aus wie „Frankenstein“. Aber wenn Ihnen das nächste Mal ein solcher Spruch begegnet, nehmen Sie es als Kompliment und lächeln Sie über die Unwissenheit desjenigen, der Ihnen einen solchen Satz an den Kopf warf. Denn Frankenstein hieß der attraktive junge Doktor, der das Monster erschuf. Victor Frankenstein war in dem berühmten Roman von Mary Shelley jener Arzt, der das Monster mit den berühmten Schrauben im Hals erschuf. Korrekt müsste es deshalb heißen „Frankensteins Monster“. 
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Die drei Musketiere
 
    
 
   Ebenfalls aus dem Bereich „Literatur“ ist der Irrtum über den Verfasser des Buches „Die drei Musketiere“. Sehr gern wird dieses Buch dem Franzosen Alexandre Dumas zugeschrieben. Aber weit gefehlt: Denn „Die drei Musketiere“ erschienen zunächst kapitelweise in Fortsetzungen in einer französischen Zeitung, bevor sie schließlich als Buch zusammengefasst wurden. An diesem frühen Fortsetzungsroman waren zeitweise über 70 weitere Schreiber beteiligt, zu denen auch Alexandre Dumas gehörte. Er mag die Inspiration gegeben haben, aber keineswegs verfasste er das komplette Buch.
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Das sagenhafte Land aus Gold
 
    
 
   Ein weiterer Beweis, wie das Fernsehen oder Filme unser vermeintliches Wissen in die Irre führen: Kennen Sie den „legendären Schatz von El Dorado“? Sicher haben Sie schon einmal in dem einen oder anderen Film davon gehört; jenem sagenumwobenen Land in Südamerika, in dem der große Goldschatz auf die Entdecker wartet. El Dorado – So soll die legendäre Stadt heißen. Aber auch das ist ein populärer Mythos, der sehr weit an der Wahrheit vorbei geht. Denn „El Dorado“ bezeichnet einen indianischen Herrscher, der sich für eine Opferzeremonie mit Goldpaste einreibt. Übersetzt heißt „El Dorado“ daher auch „Der Erleuchtete“ und nicht wie fälschlicherweise oft angenommen „Stadt aus Gold“. Mit einem Land aus Gold hat das also sehr wenig zu tun, höchstens im Film....
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Eine Nuss ist keine Nuss, keine Nuss ist eine Nuss
 
    
 
   Gern wird behauptet, eine Erdnuss sei eine „Nuss“, dem ist aber auch nicht so. Eine Erdnuss ist in der Botanik eine „Hülsenfrucht“, gehört also zu den Bohnen und Erbsen. Verblüffend? Sicher, aber ist es nicht auch verblüffend, dass eine Erdbeere hingegen zu den Nüssen gehört? Da verstehe noch einer die Botanik.....
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Die Kosten
 
    
 
   Hätten Sie gewusst, dass die Kosten für medizinische Aufwendungen während der letzten zehn Tage eines menschlichen Lebens statistisch gesehen höher sind als sämtliche medizinischen Kosten davor? 
 
    
 
   Noch ein verblüffender Fakt aus der Welt der Kosten: Im Jahre 1997 hatte Microsoft über eine halbe Milliarde US – Dollar an Telefonkosten um Anfragen von Nutzern zu beantworten, die Probleme mit der Microsoft Software hatten. Das war ein höherer Betrag, als die Entwicklung eben jener Software beansprucht hat. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Zu den Zeiten von Kolumbus glaubte man, die Erde sei eine Scheibe
 
    
 
   Wir alle haben im Unterricht gelernt, dass es Kolumbus zu verdanken ist, dass Amerika entdeckt wurde und nicht zuletzt, dass er bewiesen hat, die Erde sei rund. Getrieben von der Idee, die Erde müsse rund sein, wollte er den westlichen Seeweg nach Indien finden und entdeckte einen neuen Kontinent. Dafür legte er sich – wie wir es gelernt haben und aus zahlreichen Verfilmungen kannen - im Vorfeld mit allen Gelehrten und der Kirche an, da diese ihm nicht glaubten, die Erde sei rund, sondern darauf beharrten, dass die Erde eine Scheibe und daher der westliche Seeweg nach Indien nicht möglich sei. 
 
    
 
   Aber auch wenn diese abenteuerliche Geschichte heute noch weit verbreitet ist, sie ist falsch. Denn längst war man zu den Zeiten Kolumbus zur Überzeugung gelangt, dass die Erde rund sein müsse. Belege und wissenschaftliche Schriften dieser Zeit geben klar darüber Auskunft, dass das Weltbild der Gelehrten von einer runden Erde ausging. Es gab einen derartigen Gelehrtenstreit also nicht. Es gab stattdessen einen ganz anderen Streit: Denn man stritt darüber, dass der westliche Seeweg nach Indien schlichtweg zu lang sei, um mit den damaligen Mitteln effektiv und sinnvoll genutzt zu werden (ganz richtig wie sich auch heute noch zeigt). Einen großen Gelehrtenstreit gab es zu jenen Zeiten nur noch darüber, ob die Erde oder die Sonne im Mittelpunkt des Sonnensystem stehen, aber nicht mehr über die Beschaffenheit der Erde. Die war längst als kugelförmig akzeptiert.
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Die Evolutionstheorie besagt, der Mensch stamme vom Affen ab
 
    
 
   Wenn von der Evolutionstheorie die Rede ist, welche von Charles Darwin geprägt wurde, dann heißt es gern, diese Theorie besagt, dass der Mensch vom Affen abstamme. Erstaunlich wie sich dieser markige Satz im Bewusstsein gehalten hat und heute noch Verbreitung findet. Dabei besagt Darwins Theorie keineswegs, dass der Mensch vom Affen abstammt, sondern ausschließlich, dass Menschen und Affen in der Entwicklung einen gemeinsamen Vorfahren haben und sich aus diesem Vorfahren dann auf Grund verschiedener Umwelteinflüsse die unterschiedlichen Spezies – Mensch und Affe – gebildet haben. In Darwins Theorie ist an keiner Stelle der Satz oder die Behauptung zu finden, dass der Mensch vom Affen abstamme. Diesem Irrtum erlagen sogar Zeitgenossen von Darwin und so war er häufig damit beschäftigt, seine Theorie richtig zu stellen. Es klang einfach zu markant, dass der Mensch vom Affen abstammen sollte und manchmal halten sich eben markanten Sätze wesentlich leichter im Bewusstsein, auch wenn sie falsch sind...
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

James Watt hat die Dampfmaschine erfunden und löste damit die industrielle Revolution aus
 
    
 
   Auch das ist ein erstaunlicher Mythos, der überraschenderweise noch heute in den Unterrichtsräumen des Faches Geschichte anzutreffen ist. James Watt hätte die Dampfmaschine erfunden und damit die industrielle Revolution ermöglicht, die den Grundstein der Industrialisierung und des allgemeinen Wohlstands legte. Doch das ist schlichtweg falsch und ein reiner Mythos. Denn die erste funktionsfähige Dampfmaschine wurde bereits mehr als 20 Jahre vor der Geburt von James Watt durch den Engländer Thomas Newcomen erfunden und in der Praxis eingesetzt. Im Zusammenhang mit der Dampfmaschine erfand James Watt später lediglich das Sicherheitsventil, welches einen gefahrloseren Einsatz dieser bis zu diesem Zeitpunkt anfälligen Technik ermöglichte. Aber die Lorbeeren für die Dampfmaschine gebühren seinem Landsmann Newcomen.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Die Rechtschreibung im Duden ist verbindlich
 
    
 
   Auch immer wieder gern gebraucht ist der Satz, die Rechtschreibung im Duden ist verbindlich. Aber auch wenn man diesen Satz gern und häufig sagt, er wird dadurch nicht richtiger: Denn jeder Deutsche kann schreiben wie er will. Es gibt keine gültige Rechtsvorschrift, welche dem Bürger eine bestimmte Rechtschreibung vorschreibt. Was allerdings existiert ist eine Vereinbarung des Deutschen Reiches von 1901 in der es heißt, dass „ (…) ...eine einheitliche Rechtschreibung in den Schulunterricht und in den amtlichen Gebrauch der Behörden einzuführen und von dieser Rechtschreibung nicht ohne wechselseitige Verständigung untereinander und mit Österreich abzuweichen ist.“. Diese Vereinbarung ist verbindlich in Schulen und Behörden seit den Jahren 1903/ 1904. Diese Vereinbarung jedoch ist kein Gesetz und bezieht sich ausschließlich auf Schulen und den behördlichen Schriftverkehr, um ein einheitliches Niveau in diesen Bereichen zu ermöglichen. Im Jahre 1955 kam dann der Zusatz unter diese Vereinbarung, dass im „Zweifelsfall“ die Rechtschreibung des Duden verbindlich sei. Aber wie gesagt, nur in Schulen und Behörden. Ein Gesetz, welches sich auf die Gesamtheit bezieht existiert nicht und damit gibt es außerhalb von Schulen und Behörden in Sachen Rechtschreibung entsprechend auch kein „falsch“ oder „richtig“, sondern jeder kann schreiben wie er will. 
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Die russische Oktoberrevolution fand im Oktober statt
 
   Erstaunlicherweise gibt es noch immer in Geschichtsbüchern den Mythos, nach dem die russische Oktoberrevolution, in deren Verlauf der Zar entmachtet wurde, im Oktober 1917 statt fand. Doch das ist falsch. Denn im Jahre 1917 galt in Russland noch (im Gegensatz zu dem größten Teil der restlichen Welt) der julianische Kalender. Nach diesem Kalender fand die Revolution ihren Anfang am 25. Oktober 1917 und erhielt daher ihren Namen. Im Rest der Welt war es jedoch nach dem gregorianischen Kalender schon der 7. November 1917. Die Revolutionäre haben nach ihrem Sieg im Februar 1918 diesen Kalender dann auch in Russland eingeführt. Die Revolution jedoch haben sie dabei nicht umgetauft, obwohl sie nach diesem bis heute gültigen Kalender eigentlich im November war. Richtig müsste es also „Novemberrevolution“ heißen.
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Adolf Hitler baute die ersten Autobahnen in Deutschland
 
    
 
   Im Zuge von möglichen Erklärungen für Hitlers anfängliche Popularität im Volk wird immer wieder gern hervorgebracht, dass er in Deutschland die ersten Autobahnen bauen ließ und damit vielen Menschen Arbeit verschaffte. Doch er ist keineswegs der eigentliche 'Vater' der deutschen Autobahnen, denn diese wurden bereits etliche Jahre vorher geplant. Anlass war die zunehmende Zahl von Kraftfahrzeugen zu Beginn der zwanziger Jahre. So wurde die erste Autobahn, die von Köln nach Bonn führte und heute unter der Bezeichnung A 555 bekannt ist, am 06. August 1932, also lange vor Hitlers Machtergreifung, feierlich eröffnet und sollte nach den damaligen Planungen der Anfang von vielen weiteren Autobahnen sein. Als Hitler dann an die Macht kam, beschleunigte er lediglich diese Planungen und Fertigstellungen und schlachtete dies geschickt mit seiner Propaganda aus. Nur hatte er nicht den zivilen Verkehr im Auge, sondern spätere strategische Verwendungen. Ihn jedoch die Autobahnen zuzuschreiben ist falsch, da diese bei seiner Machtergreifung schon zum größten Teil geplant waren und er nur noch zu Ende führte, was andere vor ihm begannen. 
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Albert Einstein erhielt für seine Relativitätstheorie den Nobelpreis
 
    
 
   Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Behauptung hält, dass Albert Einstein für die Relativitätstheorie den Nobelpreis bekam. Dass er diesen Nobelpreis für Physik im Jahre 1921 bekam ist unbestritten. Aber er erhielt diesen Preis nicht für die Relativitätstheorie, die er bereits 1905 (spezielle Relativitätstheorie) bzw. 1916 (allgemeine Relativitätstheorie) entwickelte, sondern für seine Erklärungen zum photoelektrischen Effekt, welche er ebenfalls 1905 entwickelte. 
 
    
 
   Zur Ehrenrettung seiner Relativitätstheorie muss allerdings hinzugefügt werden, dass die Jury diese Theorie anfangs nicht verstand und deshalb die Preisvergabe für die Relativitätstheorie verweigerte. Als dann später die Relativitätstheorie anerkannt wurde, entschied man sich, Einstein den Nobelpreis zu überreichen, konnte aber als Anlass nicht jene Theorie nehmen, die man zu Beginn nicht verstand, da es eine negative Außenwirkung hätte. So entschied man sich, den Nobelpreis für die ebenfalls von Einstein veröffentlichte Erklärung zum photoelektrischen Effekt als Grundlage für den Preis zu wählen, um dem Physiker letztendlich die verdiente Ehrung zuteil werden zu lassen. Fehler zugeben konnte man also damals schon nicht....
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Das Telefon wurde von Alexander Graham Bell erfunden
 
    
 
   Wenn man die Hintergründe der Erfindung des Telefons recherchiert, stößt man schon fast auf einen Krimi, wie ihn auch ein guter Autor nicht besser erfinden könnte. Manchmal schreibt die Geschichte eben die spannendsten Geschichten und entlarvt einen ganz besonderen Mythos. 
 
    
 
   Um die Erfindung des Telefons ranken sich viele Geschichten, aber generell wird diese Erfindung dem Amerikaner Alexander Graham Bell zugeschrieben, der für dieses Gerät am 14. Februar 1876 den Patentantrag einreichte. Um diese Zeit 1875/ 1876 arbeiteten wie wir heute wissen insgesamt drei angesehene Forscher unabhängig voneinander an der Erfindung eines massentauglichen und funktionsfähigen Fernsprechers: Alexander Graham Bell, Antonio Meucci und Elisha Grey. Es war ein Wettlauf, der in diesem Bereich stattfand und jeder wusste, dass der erste, der dieses Patent anmeldete, einen riesigen Profit machen würde. Es war Goldgräberstimmung auf dem Erfindermarkt in einer Zeit, die unglaublichen technischen Fortschritt hervorbrachte. 
 
    
 
   Der italienische Mechaniker Antonio Meucci konnte dabei schon auf einen funktionsfähigen Entwurf zurück blicken, den er bereits 1854 baute und im Jahre 1860 der amerikanischen Presse und damit der Öffentlichkeit vorstellte. Meucci hatte nämlich eine kranke Frau zu Hause, die nicht mehr in der Lage war, das Zimmer zu verlassen. Das gab ihm den Impuls ein Gerät zu entwickeln, mit dem seine Frau aus ihrem Zimmer heraus mit ihm kommunizieren konnte und er erfand etwas, das man schon als „Fernsprechverbindung“ bezeichnen kann. Er verfeinerte dieses Gerät und stellte es schließlich den amerikanischen Medien vor, wobei er hinzufügte, dass dies erst der Beginn sei, aber die Grundlage für spätere Fernsprecher darstellt. Meucci war in den folgenden Jahren voller Euphorie, sich sicher, er würde den Durchbruch schaffen und er arbeitete intensiv an der Fortentwicklung seiner Idee. Doch seine Idee brachte auch Elisha Grey und Alexander Graham Bell auf die Idee, dieses Gerät zu entwickeln und massentauglich zu machen. Alle schnupperte unabhängig voneinander Morgenluft und arbeiteten an dem großen Durchbruch. 
 
    
 
   Der Italiener Meucci war dabei jedoch vom Pech verfolgt und erlitt einen schweren Unfall, in dessen Zuge er dringend Geld benötigte. Seine finanziellen Probleme schließlich waren so groß, dass er schweren Herzens den Entschluss fasste, seine Werkstatt mit allen Utensilien und entwürfen zu verpfänden. Alexander Graham Bell witterte seine Chance und griff über Strohleute und Anwälte zu. Somit gelangte er in den Besitz der Aufzeichnungen Meuccis und konnte dessen Arbeiten mit seiner eigenen abgleichen und die Essenz aus beiden Arbeiten zusammenführen. Aber noch immer gelang ihm nicht der entscheidende Durchbruch bei der Entwicklung eines funktionsfähigen und massentauglichen Fernsprechers. Dabei rannte die Zeit immer weiter davon und schließlich war es Elisha Grey, der ankündigte den endgültigen Durchbruch geschafft und seine Entwicklung zur Patentreife gebracht zu haben. Das Rennen um den Fernsprecher schien für Alexander Graham Bell verloren und er war davor, jahrelange Entwicklung und Forschung auf dem Gebiet des Fernsprechers zu verlieren. Doch dann kam ihm mit seinen Anwälten die Idee, mit der er diesen Wettlauf dennoch gewinnen könnte. Das amerikanische Patentrecht war zu Beginn der 1870er Jahre geändert worden. Bis dahin war es Vorschrift, für die Anmeldung eines Patentes auf eine technische Erfindung oder Neuerung einen funktionsfähigen Entwurf dieses Gerätes zur Begutachtung einzureichen. Diese zwingende Anforderung wurde jedoch Anfang der 1870er Jahre fallengelassen, da es in dieser Zeit sehr viele Neuerungen und Erfindungen gab, welche bestehende Erfindungen optimierten, auf diesen bestehenden Erfindungen beruhten oder einfach nur Details veränderten. Somit konnten die Erfinder in dieser Zeit, welche auch die 'goldene Zeit für Erfinder' genannt wurde, schneller ihre Ideen schützen lassen und waren vor Konkurrenten sicher, welche die eigenen Ideen stahlen oder kopierten. Denn auch das war in jenen Zeiten üblich: Dass gerade unter Erfindern nicht immer mit fairen Mitteln gekämpft wurde. So meldete Alexander Graham Bell schließlich am 14. Februar 1876 den Fernsprecher beim amerikanischen Patentamt an, ohne zu dieser Zeit jedoch wirklich in Besitz eines funktionsfähigen Gerätes zu sein. Mit diesem Patent hatte Graham Bell sodann das Recht, seinen Konkurrenten, wie z.B. auch Thomas Alva Edison wirksam eigene Telefon - Entwicklungen zu untersagen. Dieses Patent verschaffte ihm damit Sicherheit und zugleich das Recht, exklusiv einen Fernsprecher auf den Markt zu bringen und anderen die Entwicklung eigener Fernsprecher zu untersagen. Das, obwohl Graham Bell zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal über einen funktionsfähigen Entwurf verfügte... 
 
    
 
   Es ist fast schon eine Ironie, dass Alexander Graham Bell mit seinem Patentantrag dem Mitbewerber Elisha Grey gerade einmal zwei Stunden zuvor kam. Jedoch mit dem Unterschied, dass Elisha Grey nichts von dem Recht wusste, auch ohne funktionsfähiges Modell diesen Antrag stellen zu können. Er kam zwei Stunden nach Bell beim Patentamt an. Gemeinsam mit einem funktionsfähigen Modell. Resigniert und zerknirscht darüber, das Patent nicht anmelden zu können, war es Elisha Grey schließlich, der Größe bewies und seine Entwicklung mit Alexander Graham Bell teilte, sodass dieser dann unter Zugriff auf Greys Aufzeichnungen und Entwicklung seinem Patentantrag auch einige Zeit später ein funktionsfähiges Gerät folgen lassen konnte. 
 
    
 
   Somit ist der auch noch heute in Schulen gelehrte Umstand, dass Alexander Graham Bell es war, der das Telefon erfand, in Wirklichkeit eher ein Mythos, der nicht ganz die Wahrheit trifft. Bell mag der gewesen sein, der den Patentantrag stellte, aber den funktionsfähigen Apparat erfunden haben andere. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Albert Einstein hatte nur schlechte Noten auf seinem Zeugnis und war ein schlechter Schüler
 
    
 
   Noch ein weit verbreiteter Mythos der sehr gern in Schulen erzählt wird und die Schüler dahingehend motivieren soll, bei schlechten Noten den Kopf nicht hängen zu lassen. Es ist richtig, dass Albert Einstein mehrheitlich die Note „sechs“ auf seinem Zeugnis hatte. Aber Einstein ging in der Schweiz zur Schule und dort ist die Benotung genau gegenteilig zur deutschen Benotung. Die „sechs“ ist dort also die beste Note....
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   Sie sehen: Unser Alltag ist voll von Irrtümern, Mythen und vorurteilen, die bei näherer Betrachtung sehr schnell entlarvt werden können. Manchmal ist es jedoch leichter, diesen Irrtümern anzuhängen und wer hinterfragt schon jene vermeintlichen Fakten, die ihm gelehrt werden? Was man überall hört und was allgemein bekannt zu sein scheint, kann doch nicht falsch sein. Gerade im Berech "Recht" finden wir hier weitere hartnäckige Irrtümer und Aberglauben, die längst durch Gerichte widerlegt wurden. Ich bin mir sicher, Sie werden sicher mehr als einmal ins Staunen gelangen, wenn es im folgenden Kapitel um jene Irrtümer aus dem Bereich des "Recht" geht. 
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 

Kapitel 2 – Die populärsten Rechtsirrtümer
 
    
 
    
 
   Eine interessante & handverlesene Auswahl aus der Welt der Rechtsirrtümer wird jetzt sicher für den einen oder anderen „Aha – Effekt“ sorgen und mit einigen Irrtümern aufräumen. Dabei sind alle Bereiche unseres Lebens von jenen Irrtümern betroffen, wie Sie schnell feststellen werden: Wohnen, Verkehr und Einkauf, überall erliegen wir der Verführung, einen Irrtum zu glauben, wenn er nur gut genug klingt....
 
    
 
    
 
   
  
 

Betrunken Auto fahren und Unfall bauen = Führerschein weg? Denkste!
 
    
 
   Wer immer glaubte, dass er, wenn er im angetrunkenen Zustand ein Fahrzeug führt und einen Unfall baut, automatisch seinen Führerschein aufs Spiel setzt, der könnte sich massiv irren. Denn nicht immer bedeutet ein Unfall im angetrunkenen Zustand am Steuer eines PKW auch automatisch, dass der Führerschein verloren geht. Denn zum festgestellten Promillewert muss außerdem festgestellt werden, dass der Fahrer durch seinen alkoholisierten Zustand nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug zu führen und sich an die Verkehrsregeln zu halten. So hat das Amtsgericht Bonn in seiner Entscheidung unter dem Aktenzeichen 79 Gs – 335 101/08 einer jungen Frau den Führerschein belassen, die im Zustand von 0,69 Promille Alkoholwert im Blut einen Unfall baute, in dem sie einen anderen PKW streifte. Der Arzt hat trotz des festgestellten Alkoholwertes keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen festgestellt und so hat der Richter sich dazu verleiten lassen, den Führerschein nicht zu entziehen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Auf der Autobahn gilt eine Mindestgeschwindigkeit
 
    
 
   Was den Straßenverkehr angeht, dann begegnet einem auch sehr häufig das Vorurteil, dass man auf der Autobahn eine Mindestgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern einhalten muss, sofern die Straße frei ist und kein Hindernis (Stau etc.) diese Geschwindigkeit verbietet. Doch dem ist nicht so, denn eine solche Regelung findet sich nicht in der Straßenverkehrsordnung. Vielmehr darf ein Fahrer nur dann eine Autobahn befahren, wenn sein Kraftfahrzeug theoretisch in der Lage wäre, die Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern zu erreichen. Ob er diese jedoch nutzt oder nicht, das bleibt dem Fahrer selbst überlassen. Er muss lediglich beachten, dass er den Verkehrsfluss nicht durch seine Fahrweise behindert. So nachzulesen in § 3 der Straßenverkehrsordnung.
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Quer zur Fahrtrichtung parken ist verboten
 
    
 
   Haben Sie auch schon einmal gehört, dass es verboten ist, quer zur Fahrtrichtung zu parken? Haben Sie sogar schon einmal ein Knöllchen für diese kreative Form des Parkens erhalten? Dann könnte dieses Knöllchen unberechtigt gewesen sein, denn es ist keineswegs pauschal untersagt, sich mit seinem Fahrzeug quer zur Fahrtrichtung in eine Parklücke zu stellen. Der Bundesgerichtshof stellte fest, dass der Parkraum optimal zu nutzen ist und der fließende Verkehr nicht behindert werden darf. In dem Fall, in dem dieses Urteil noch einmal durch das Amtsgericht Viechtach unter Aktenzeichen 7 II OWi 00605/05 bestätigt wurde ging es um eine Verkehrsteilnehmerin, die mit ihrem Smart auf der Suche nach einer Parklücke war. Da jedoch trotz des kurzen Fahrzeuges keine geeignete Parklücke zu finden war, in der sie ihr Auto hätte korrekt einparken können, entschied sie sich kurzerhand, in eine sehr kleine Lücke schräg einzuparken. Dafür kassierte sie einen Strafzettel, gegen den sie Einspruch einlegte. Das Gericht konnte jedoch – laut Urteil unter dem angegebenen Aktenzeichen – keine Behinderung des fließenden Verkehrs erkennen. Das Fahrzeug nutzte den kleinen Raum optimal aus und der Verkehr wurde durch die Kürze des Fahrzeuges nicht behindert. Das Knöllchen musste sie nicht bezahlen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Langzeitparken kann sehr teuer werden....
 
    
 
   Um beim Thema „Parken“ zu bleiben ein weiteres, sehr interessantes Urteil, vor allem wenn Sie eine Werbeaufschrift auf Ihrem Fahrzeug haben sollten. Das Oberverwaltungsgericht Münster bestätigte mit dem Aktenzeichen 11 A 4433/02 eine deftige Gebühr für einen Langzeitparker, auf dessen Fahrzeug eine Werbeaufschrift angebracht war. Die Stadt konnte in diesem Auto mit der Werbeaufschrift einen „Werbeträger“ erkennen und machte aus ihm kurzer Hand eine „fahrbare Litfaßsäule“ mit der entsprechenden Sondernutzungsgebühr. Der eingelegte Einspruch des Fahrzeughalters blieb erfolglos und das Stadtsäckel konnte sich über einen kräftigen Geldregen freuen....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Parken vor dem Supermarkt kann noch teurer werden
 
    
 
   Viele Autofahrer kennen das Problem, für einen Stadtbummel keine geeigneten Parkplätze zu finden. In einigen Fällen werden manche Fahrer dann so kreativ, dass sie ihr Fahrzeug einfach auf einen Supermarktparkplatz abstellen oder auf einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum und von dort aus ihren Bummel durch die Einkaufsparadiese starten. Doch Vorsicht: Das kann sehr schnell sehr teuer werden. Denn viele Supermärkte oder Einkaufszentren legen großen Wert darauf, die vorhandenen Parkplätze für die eigenen Kunden freizuhalten und begrenzen die Parkzeit. Wird diese überschritten, dürfen diese Märkte oder deren Betreiber bzw. Vertreter einen Abschleppdienst rufen und das Fahrzeug kostenpflichtig abschleppen lassen. Eine eventuelle Argumentation des Fahrzeughalters, er wäre doch in der Zeit des Parkens auch in dem entsprechenden Supermarkt oder Einkaufszentrum gewesen hilft hier nicht weiter, wie das Landgericht Magdeburg mit Aktenzeichen 1 S 70/08 feststellte. In diesem Urteil bestätigte das Gericht unter Anderem, dass Parkplatzbesitzer grundsätzlich das Recht hätten, ihre Parkflächen zu überwachen und auf die Einhaltung der erlaubten Parkzeit zu achten. Wenn diese erlaubte Zeit überschritten wird, dann dürften diese Parkplatzbesitzer auch kostenpflichtig abschleppen lassen. Im konkreten Fall ging es um ein Fahrzeug, dass über mehrere Stunden auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums abgestellt war, obwohl nur 90 Minuten erlaubt waren.
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Auf einem Mutter – Kind Parkplatz dürfen auch nur Mütter mit Kind parken
 
    
 
   Sie kennen sicher als Autofahrer die Extrabreiten Mutter- und Kind Parkplätze in vielen Parkhäusern oder auf einigen Parkplätzen. Vor allem Supermärkte locken damit Familien gern an und ermöglichen mit den Extrabreiten Parkplätzen ein bequemes Ein – und Ausladen des Fahrzeuges. Doch dürfen auf solchen Parkplätzen wirklich nur Mütter mit Kind oder Familien parken? Nein, das ist nicht der Fall! Die deutsche Straßenverkehrsordnung und der offizielle Verkehrszeichenkatalog des Bundes kennt bislang kein entsprechendes Symbol, auch wenn ein solches gern jene Parkplätze ausweist. Da dieses Symbol jedoch nicht im Verkehrszeichenkatalog des Bundes enthalten ist, existiert auch kein solches Verkehrszeichen. Folglich kann ein Parken auf einem solchen Parkplatz auch ohne Kind nicht bußgeldbedroht sein oder andere Folgen nach sich ziehen. Machen Sie es sich doch bei Ihrem nächsten Einkaufsbummel etwas bequemer und nutzen Sie die größere Parkbucht für sich und Ihr Fahrzeug....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Beim Auszug aus der Wohnung muss renoviert werden
 
    
 
   Kennen Sie die Regel, die besagt, dass ein Mieter beim Auszug aus seiner Wohnung renovieren muss? Dem ist jedoch nicht so, denn diese Verpflichtung des Mieters kippte der Bundesgerichtshof höchstrichterlich. Der für Mietsachen zuständige achte Senat des Bundesgerichtshofes erklärte unter dem Aktenzeichen VIII ZR 138/06, dass Klauseln in Mietverträgen, die eine uneingeschränkte Renovierungspflicht des Mieters beim Auszug aus der Wohnung enthalten, generell rechtswidrig seinen. Ebenfalls unzulässig sind nach dieser Entscheidung auch starre Renovierungsklauseln, in denen zum Beispiel eine Renovierung bestimmter Räume innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gefordert wird (Zum Beispiel eine Klausel, die besagt, dass die Küche alle 3 Jahre zu renovieren wäre oder Ähnliches). Nur wenn der Mieter sich ausdrücklich zur „kosmetischen Wohnungspflege“ verpflichtet, kann dies eingefordert werden. Pauschale Klauseln jedoch, die diese Verpflichtung allein aus einer Zeit oder dem Umstand des Auszuges herleiten sind unzulässig und müssen nicht eingehalten werden. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Eine Maklerprovision ist immer fällig
 
    
 
   Bei der Wohnungssuche bedienen sich nicht wenige Wohnungssuchende eines Immobilienmaklers. Doch dafür ist im Erfolgsfall leider in vielen Fällen eine nicht gerade geringe Gebühr fällig. Doch wer jetzt denkt, er ist verpflichtet, diese auch in jedem Fall zu zahlen, der irrt sich. Denn das Landgericht Coburg hat unter dem Aktenzeichen 12 O 294/02 interessantes und nützliches Recht gesprochen. In diesem Urteil ging es darum, dass ein Makler eine Provision von einem Mieter einforderte, der eine von ihm vorgeschlagene Wohnung bezog, jedoch im Alleingang mit dem Vermieter den Vertrag schloss, obwohl der Makler diese Wohnung vorgeschlagen hatte. Der Mieter hat sich also nur des Maklers bedient, um an eine Liste mit Adressen für zu vermietende Wohnung zu gelangen und dann den Vermieter selbst herausgefunden und mit ihm verhandelt. Der Makler sah seinen Vergütungsanspruch als gerechtfertigt an, musste aber vor Gericht eine Niederlage einstecken. Denn das Gericht verneinte einen Vergütungsanspruch des Maklers, der keinen gültigen Vertrag vorlegen konnte. Der Makler argumentierte, er habe dennoch geleistet, was das Gericht jedoch nicht akzeptierte. Der Makler hatte nämlich in Aussicht auf einen Maklervertrag dem Mietinteressenten bereits die Wohnungen genannt und damit die Adressen der zu vermietenden Wohnungen Preis gegeben. Der Interessent machte sich kurzer Hand auf die Suche nach den Eigentümern und schloss einen Mietvertrag direkt ab. Versäumt es der Makler vor der Nennung der Wohnungen einen Maklervertrag abzuschließen und nennt er nur die Wohnung, nicht jedoch den Vermieter oder Eigentümer, dann muss er das Risiko tragen, dass der Mietinteressent den entsprechenden Eigentümer in Eigenregie selbst herausbekommt und einen Mietvertrag direkt abschließt. Nur wenn der Makler den Eigentümer genannt und der Mietinteressent daraufhin diesen kontaktiert hätte, um den Vertrag abzuschließen, dann hätte es einen Vergütungsanspruch des Maklers gegeben. So aber – bei reiner Nennung des zu vermietenden Objektes und ohne Maklervertrag – hat der Makler das Nachsehen, wenn der Mietinteressent selbst tätig wird, um Vermieter oder Eigentümer zu ermitteln. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Als Mieter darf man die Kaution einfach „abwohnen“
 
    
 
   Um noch kurz im Mietrecht zu bleiben: Gern begegnet einem dort immer wieder das Vorurteil, dass der Mieter die gezahlte Kaution am Ende eines Mietverhältnisses „abwohnen“ dürfte, er also die zu zahlende Miete mit der gezahlten Kaution verrechnen könnte. Doch wer dies macht, der riskiert einen Rechtsstreit. Denn der Mieter hat keineswegs das Recht, eine zu Beginn des Mietverhältnisses an den Vermieter gezahlte Kaution am Ende der Mietzeit also „abzuwohnen“ und mit der fälligen Miete zu verrechnen. Der Mieter hat erst dann einen Anspruch auf Rückzahlung der gezahlten Kaution, wenn er die Wohnung ohne feststellbaren Schaden an der Vermieter übergeben wurde und alle zur Wohnung gehörenden Rechnungen (auch Verbrauch wie Wasser, Strom oder Telefon) gezahlt wurden und auf der Wohnung damit keine Lasten mehr liegen. Dann muss der Vermieter die Kaution mit den angefallenen Zinsen zurückzahlen. Dafür hat ihm der Gesetzgeber insgesamt sechs Monate eingeräumt. Nicht zuletzt werden diese Monate auch benötigt, um entsprechende Rückstände bei Versorgern herauszufinden, die ansonsten unter Umständen das Recht hätten Anschlüsse zu sperren, die eine Weitervermietung deutlich erschweren würden. Das wurde noch einmal deutlich gemacht durch das Landgericht München unter dem Aktenzeichen 14 S 51 38/96.
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Ich kann meinen Zaun so hoch bauen wie ich will
 
    
 
   Wer ein eigenes Grundstück besitzt und denkt, er kann einen Zaun errichten, wie es ihm beliebt, der irrt sich gewaltig und begeht einen unter Umständen folgenschweren Irrtum. Denn man darf seinen Zaun keineswegs so hoch bauen, wie man es mal eben will. In den verschiedenen Gemeinden und Bundesländern gibt es unterschiedliche Nachbarschaftsgesetze, die dabei zu beachten sind. In vielen Fällen liegt die festgelegte Höhe für den Gartenzaun bei 1,20 Meter, in einigen Fällen – wie z.B. München – bei 1,50 Meter. An der Isar darf man zum Beispiel seinen Zaun nur so gestalten, dass er „offen“ ist, also zu mindestens 50% aus Öffnungen besteht. Auch hat der Nachbar das Recht, die Errichtung einer „ortsüblichen Einfriedung“ zu verlangen, wie es der Bundesgerichtshof schon einmal unter dem Aktenzeichen V ZR 108/77 festgestellt hat. Ein eigenes Grundstück berechtigt also noch lange nicht dazu, es so zu gestalten wie man es für richtig hält. Man sollte sich im Vorfeld über entsprechende Einschränkungen und Regelungen erkundigen.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Longdrinks und Cocktail, die zu wenig Alkohol enthalten, kann ich nicht umtauschen
 
    
 
   Das ist ein Irrtum, der zwar gern von Wirten erzählt wird, aber dem jede rechtliche Grundlage fehlt. Zugegeben, wer als Wirt seine Longdrinks und Cocktails „streckt“, also zu wenig der dazu notwendigen alkoholischen Zutaten verwendet, der macht auf Dauer sicher einen kleinen Reibach. Als Kund und Konsument haben Sie aber einen Anspruch darauf, das bestellte Produkt fehlerfrei zu erhalten. Wenn also zu wenig Alkohol im Cocktail enthalten ist, ist das ein ganz normaler Mangel, der zu einer Rüge berechtigt und damit zum Ersatz verpflichtet. Entweder Sie erhalten einen regelkonformen Cocktail oder aber Ihr Geld zurück. Denn auch in der Gastronomie gilt das ganz normale Kaufrecht....
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Ein Hinweiszettel mit Handynummer auf der Windschutzscheibe schützt vorm Abschleppen
 
    
 
   Leider immer noch sehr weit verbreitet ist der Irrglauben, dass ein Hinweiszettel an der Windschutzscheibe, auf dem die Handynummer enthalten ist, ausreicht, um vor dem Abschleppwagen geschützt zu sein. Das ist jedoch ein Irrglaube, wie inzwischen die Gerichte regelmäßig erkennen. Wenn auf dem Zettel der Aufenthaltsort genannt ist (und zwar der konkrete), Sie zudem den Wagen schneller wegfahren könnten, als der Abschleppwagen benötigen würde, um zu der Stelle zu kommen, dann kann der Zettel ausreichend sein. Allerdings muss dieser Aufenthaltsort in unmittelbarer Umgebung des Fahrzeuges sein und so konkret benannt, dass der Abschleppwillige ohne zusätzlichen oder besonderen Aufwand diesen erreichen kann, um Sie auffordern zu können, den Wagen wegzufahren. Die bloße Angabe der Telefonnummer auf dem Zettel jedoch ist nicht ausreichend.
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Auto abschließen oder nicht – Das ist meine Sache
 
    
 
   Wir bleiben kurz beim PKW und der Parksituation. Viele Autofahrer erliegen dem Glauben, dass es allein ihre Sache sei, ob sie ihr Fahrzeug abschließen oder nicht. Aber dabei handelt es sich ebenfalls um einen Irrglauben. Denn geparkte Fahrzeuge müssen generell gegen unbefugte Benutzung gesichert werden. Das gehört zur Sorgfaltspflicht des Fahrzeughalters. Nicht nur würden Fahrer, die ihr Fahrzeug nicht sichern, keinerlei Ansprüche geltend machen können, falls aus dem Fahrzeug Sachen entwendet würden, Ihnen würde auch eine Mitschuld gegeben werden, da die offene Tür als „Aufforderung zu einer Straftat“ gewertet werden könnte. Deshalb dürfen nicht gesicherte Fahrzeuge auch abgeschleppt oder bußgeldpflichtig verwarnt werden. Natürlich gilt das nur auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Auf Ihrem eigenen Grundstück kann das nicht vorgeschrieben werden.
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Die Polizei kann einen Alkoholtest bei einer Kontrolle erzwingen
 
    
 
   Wenn Sie von der Polizei im Rahmen einer Kontrolle angehalten werden und in das berühmte „Röhrchen“ pusten sollen, um den Alkoholtest zu machen, dann stellt das keine Pflicht dar. Leider glauben immer noch sehr viele Autofahrer, diese Form des Alkoholtests sei verpflichtend. Dem ist jedoch nicht so. Wenn Sie keine Lust darauf haben, in das Röhrchen hinein zu pusten, dann tun Sie es nicht. Das kann keiner erzwingen. Wenn die Polizei jedoch einen Verdacht hat, sie würden betrunken am Straßenverkehr teilnehmen, dann darf sie einen Bluttest anordnen. Dieser Anordnung muss dann auch Folge geleistet werden. Wer jedoch glaubt, bis zur Fahrt auf das Revier, wo der Test gemacht werden soll, wird der Alkoholpegel wieder auf das erlaubte Niveau fallen, der irrt auch wieder. Denn die Polizei darf den beim Bluttest festgestellten Wert „zurück rechnen“ und auf die Zeit anpassen, zu der Sie gestoppt wurden.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Man muss seinen Personalausweis immer bei sich tragen
 
    
 
   Auch sehr weit verbreitet ist die Annahme, man muss seinen Personalausweis immer bei sich tragen wenn man das Haus verlässt. Aber auch das gehört in das Reich der Mythen und Legenden. Denn die Ausweispflicht besagt nur, Sie müssen einen gültigen Personalausweis besitzen. Ständig mit sich herumführen müssen Sie diesen jedoch nicht. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Wenn man einen Polizisten oder Beamten beleidigt, dann wird das besonders hoch bestraft.
 
    
 
   Es ist ein ebenfalls weit verbreiteter Irrglauben, nach dem die Beleidigung eines Beamten (zu denen ja ein Polizist gehört) besonders hoch bestraft werden würde. Das ist jedoch absolut falsch. Es gibt keinen Straftatbestand „Beamtenbeleidigung“ im deutschen Strafrecht. Die Beleidigung des Polizisten oder Beamten wird also genauso bestraft wie die Beleidigung Ihres Nachbarn. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Es gibt allerdings eine Besonderheit bei der Beleidigung eines Beamten: Während die Beleidigung eines „normalen“ Menschen (in dem Fall also eines Nicht – Beamten) ein so genanntes „Antragsdelikt“ ist, also nur auf Antrag des von der Beleidigung Betroffenen verfolgt wird, so ist bei der Beleidigung eines Beamten auch der Dienstvorgesetzte berechtigt diesen Strafantrag zu stellen, selbst wenn der beleidigte Beamte einen solchen Antrag nicht stellen möchte. Zudem erkennt die Staatsanwaltschaft bei der Beleidigung eines Beamten deutlich öfter ein „öffentliches Interesse an der Strafverfolgung“ und stellt diese Verfahren deshalb deutlich seltener ein, als sie es mit den „herkömmlichen“ Beleidigungen gegen Nicht – Beamte tut. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Haustiere sind erbberechtigt
 
    
 
   Immer wieder zu lesen in den Tageszeitungen sind Meldungen wie „Hund erbt Vermögen“ oder „Katze erbt Geld“. Das suggeriert, das Haustiere erben können. Aber das ist ein Mythos und Irrglaube, den die Presse leider nicht richtig stellt. Vermutlich verkaufen sich derartige Schlagzeilen besser. Denn grundsätzlich gilt, dass nur natürliche oder juristische Personen berechtigt sind, ein Erbe anzutreten. Tiere können nicht erben, das sieht das deutsche Erbrecht nicht vor. Wenn Sie wollen, dass Fiffi nach Ihrem Tod gut versorgt ist, dann können Sie diese Sorge im Testament auf Ihre Erben übertragen. Die haben dann die Verpflichtung, sofern diese das Erbe antreten, sich weiter um das Haustier zu kümmern. Nur an das Tier selbst vererben können Sie nicht.
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Ich kann mein Testament als Videobotschaft verfassen
 
    
 
   Um noch kurz beim Thema „Erben“ zu bleiben, wir alle kennen aus dem Fernsehen jene Art Testamente, die per Video verfasst sind. Da sitzt dann der Mensch, um dessen Erbe es jetzt geht, auf einem Stuhl oder hinter seinem Schreibtisch und verkündet seinen letzten Willen. Das mag im Fernsehen oder Kino schick aussehen, möglich ist das jedoch nicht. Auch hier handelt es sich um einen weit verbreiteten Irrtum. Das Testament ist handschriftlich zu verfassen, um Gültigkeit zu erhalten. Es reicht also weder eine Videobotschaft, noch ein digitaler Datenträger aus. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Gekaufte Produkte können nur in der Originalverpackung umgetauscht werden
 
    
 
   Auch das ist ein weit verbreiteter Irrglaube: Man kauft ein Gerät, stellt nach einer kurzen Zeit fest es ist defekt und möchte es umtauschen. Im Laden angekommen kommt dann die Ernüchterung, denn dort heißt es, dass der Umtausch nur in Originalverpackung erlaubt sei. Das ist jedoch ein Irrtum und immer noch weit verbreiteter Mythos, der leider auch heute noch regelmäßig Kunden davon abhält ihre Recht wahrzunehmen. Denn wenn sich ein gekaufter Gegenstand als defekt erweist, dann hat der Käufer die ihm zustehenden Rechte, wie eben auch Umtausch. Dabei spielt es keine Rolle, ob man den Originalkarton noch hat oder nicht. Es muss nur der Nachweis geführt werden, dass man das Gerät an dem Ort kaufte, an den man es zum Umtausch zurück bringt. Es mag für die Verkäufer und Geschäfte bequemer sein, den Karton mit zu erhalten (nicht zuletzt, um das defekte Gerät unter Umständen wieder an den Lieferanten zu senden oder um auf dem Karton die tatsächliche Verkäufereigenschaft abzulesen), es gibt jedoch keinerlei Verpflichtung, den Originalkarton aufzubewahren. Er ist Verpackung für das eigentliche Gerät und kann nach dem Auspacken entsorgt werden. Sie kaufen ja das Gerät und nicht den Karton. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Schwarzfahren ist grundsätzlich verboten
 
    
 
   Mit einem sehr unterhaltsamen und interessanten Rechtsirrtum haben wir es beim Thema „Schwarzfahren“ zu tun, also jenem Fahren, bei dem man ein öffentliches Verkehrsmittel (Zug, Bahn, Bus) ohne gültigen Fahrausweis durchführt. Wussten Sie, dass das dieses „Schwarzfahren“ nicht generell verboten ist? Es ist untersagt, sich die Beförderungsleistung zu „erschleichen“, also das Verkehrsmittel zu betreten und verstohlen darauf zu hoffen, nicht erwischt zu werden. Wenn man stattdessen anderen Fahrgästen ganz offen seine Absicht kund tut oder ein Schild oder eine T-Shirt Aufschrift mit dieser Absicht trägt, dann hat man diese Leistung der Beförderung nicht erschlichen und kann dafür nicht belangt werden. Im Sinne der Solidarität den zahlenden Fahrgästen gegenüber sollten Sie das allerdings nicht in die Tat umsetzen.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Wer auffährt ist Schuld
 
    
 
   Sehr weit verbreitet im Straßenverkehr ist die Annahme, dass bei einem Unfall derjenige Fahrer die Schuld trägt, der auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auffährt. Doch das ist ein Irrglaube, der nur sehr selten greift. Schuld an einem Unfall im Stra0ßenverkehr ist grundsätzlich derjenige Fahrer, der grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen die Verkehrsregeln verstößt, vollkommen gleichgültig, ob er in dem Fahrzeug sitzt, auf das im Rahmen eines Unfalles aufgefahren wurde. Also voll auf die Bremse steigen und dadurch einen Auffahrunfall verursachen lädt die Schuld am Unfall nicht immer auf den Fahrer im hinteren, auffahrenden Fahrzeug ab. Denn wer zum Beispiel bremst, um ein Kaninchen oder Kleintier zu schützen, welches vor ihm auf der Straße fährt, der handelt schon so fahrlässig, dass die Schuld bei ihm zu finden ist. Das kann je nach Fall auch so weit gehen, dass dieser für ein Kleintier bremsende Fahrer für den gesamten Schaden haften muss, der durch den Unfall verursacht wurde. So wurde es für Recht gesprochen am Oberlandesgericht Frankfurt/ Main unter Aktenzeichen 3 U 220/05.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Wenn man eine Mülltonne mit seinem Fahrzeug streift, dann kann man weiterfahren
 
    
 
   Ebenso falsch ist es, nach einem Crash mit einer Mülltonne einfach weiterzufahren, als wenn nichts passiert wäre. Zwar mag sich der eine oder andere Fahrer denken, dass er ja den größeren Schaden habe, denn immerhin ist ja sein Fahrzeug beschädigt, aber das gibt ihm noch nicht das Recht, einfach weiterzufahren. So ist es passiert, dass ein Fahrer, der eine zum entleeren auf den Gehweg gefahrene Tonne streifte und einfach weiterfuhr. Die zuständige Staatsanwaltschaft erkannte hier nicht auf fahrlässige Sachbeschädigung, sondern auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Das Landgericht Berlin bestätigte diese Anklage mit dem Aktenzeichen 526 Qs 162/06 und verurteilte den Fahrer zu einem Schadenersatz von 400 Euro. Übrigens gilt ähnliches auch, wenn Sie auf einem Supermarktparkplatz mit Ihrem Einkaufwagen ein fremdes parkendes Fahrzeug streifen und einen Kratzer verursachen. Das gilt als Unfall und wer einfach so tut, als sei nichts geschehen und anschließend wegfährt, der macht sich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort schuldig. Vorsicht also beim kommenden Einkauf.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Der Vermieter darf immer in die Wohnung
 
    
 
   Immer wieder zu hören ist der Satz, dass ein Vermieter das Recht hat, jederzeit die vermietete Wohnung zu inspizieren und zu betreten. Das mag ein durchaus vorstellbares Wunschdenken der Vermieter sein, dem ist aber nicht so. Der Vermieter muss seinen Besuch in einer angemessenen Frist vorher ankündigen und darf keineswegs einfach so in die Wohnung herein. Unterlässt der Vermieter diese Ankündigung, dann berechtigt das den Mieter zur fristlosen Kündigung des Mietvertrages. So wurde es für Recht erkannt vom Landgericht Berlin unter dem Aktenzeichen 64 S 305/98. Eine zulässige Ausnahme von der Ankündigungspflicht kann bestehen, wenn es in der Wohnung einen von außen erkennbaren Schaden gibt, den es zu beheben gilt. Zum Beispiel wenn das Wasserrohr geplatzt ist. Nur ohne dringenden Grund steht die Unverletzlichkeit der Wohnung und das Recht auf Privatsphäre über den Interessen des Vermieters. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Drogenanbau in der Wohnung ist verboten
 
    
 
   Ein sehr skurriles Urteil sprachen die Kölner Richter vom Amtsgericht unter dem Aktenzeichen 208 C 141/02. Ein Vermieter wollte seinen Mietern fristlos kündigen, da er entdeckte, dass diese in der Wohnung Cannabis anbauten. Doch als die Sache dann vor Gericht kam, dürfte die Überraschung groß gewesen sein. Denn die Richter urteilten, dass der Anbau von verbotenen Substanzen zum Eigenbedarf noch längst nicht für eine fristlose Kündigung ausreicht. Es sei erkennbar im vorliegenden Fall gewesen (2 Cannabispflanzen), dass die angebauten Substanzen lediglich den Eigenbedarf dienen würden und keineswegs zum Handel geeignet wären. Dies berechtigt noch lange nicht, so die Amtsrichter, zu einer fristlosen Kündigung.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Im Arbeitsrecht besteht bei einer Einstellung ohne vereinbarte Probezeit sofort der gesetzliche Kündigungsschutz
 
    
 
   Der Wunschtraum vieler Arbeitnehmer, die neu in einem Betrieb anfangen: Eine Festanstellung ohne vereinbarte Probezeit. Häufig ist in diesem Zusammenhang vor allem zu hören, dass die größte Erleichterung darüber besteht, dass dann eine Kündigung so schnell nicht möglich sei und man ja dann ohne vereinbarte Probezeit den üblichen Kündigungsschutz genießen würde. Doch weit gefehlt: Denn auch ohne eine ausdrücklich vereinbarte Probezeit im Arbeitsvertrag gilt die gesetzliche Wartefrist von sechs Monaten. Erst nach dem Ablauf von sechs Monaten im neuen Arbeitsverhältnis gilt der gesetzliche Kündigungsschutz, genauso wie auch der Urlaubsanspruch. Ein Blick in den § 1 des Kündigungsschutzgesetz hilft da weiter.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Im Bewerbungsgespräch muss die Wahrheit gesagt werden
 
    
 
   Ebenfalls zum Thema „Arbeit“ noch ein weiterer Mythos, der sich hartnäckig in den Köpfen vieler Arbeitnehmer hält. Es geht darum, ob im Bewerbungsgespräch die Wahrheit gesagt werden muss. Dies ist nämlich – im Gegensatz zur weitläufigen Meinung – keineswegs der Fall. Zur Wahrheit ist man als Bewerber im Vorstellungsgespräch nur verpflichtet, so lange es den beruflichen Werdegang und die Qualifikation betrifft. Alle Fragen, die auf den privaten Hintergrund Rückschlüsse zulassen (sexuelle Orientierung, Kinderwunsch, geplantes Erziehungsjahr etc.) sind von der Wahrheitspflicht ebenso ausgenommen wie Antworten auf Fragen nach politischer Meinung, Religionszugehörigkeit oder privater Vorlieben. So wurde es deutlich gemacht vom Bundesarbeitsgericht unter dem Aktenzeichen 2 AZR 621/01. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

In dubio pro reo – Im Zweifel für den Angeklagten. Oder doch nicht?
 
    
 
   Im Zweifel für den Angeklagten – Was im Strafrecht den Angeklagten vor einer Bestrafung ohne gesicherte Beweise schützen soll, gilt im Arbeitsrecht keineswegs, wie das Landesarbeitsgericht Rheinland – Pfalz unter dem Aktenzeichen SA 633/04 feststellte und wie es vom Bundesarbeitsgericht unter 2 AZR 961/06 bestätigt wurde. Demnach kann der Arbeitgeber auch bei einem ausschließlichen begründeten Verdacht einen Arbeitnehmer entlassen, wenn er ihm zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat. Dem Arbeitgeber ist nicht zuzumuten, dass er erst den Fortgang eines eventuellen Gerichtsverfahrens zur Klärung der Schuld abwartet. Nicht nur wäre dies dem Arbeitsklima abträglich, es würde zudem das Vertrauensverhältnis während der Wartezeit nachhaltig schädigen. Das Tafelsilber der Firma also nicht einstecken, selbst wenn es keiner sieht....
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Nebentätigkeiten während eines Beschäftigungsverhältnisses muss der Arbeitgeber genehmigen
 
    
 
   Auch wenn sich die Klausel, wonach Nebentätigkeiten eines Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber genehmigt werden müssen, in sehr vielen Arbeitsverträgen findet, daran halten müssen Sie sich nicht. Diese Klausel ist nämlich unwirksam, da sie gegen das grundgesetzlich garantierte Recht der Berufsfreiheit verstößt. Der Arbeitgeber ist nur dann um Genehmigung zu fragen, bzw. kann nur dann Nebentätigkeiten verbieten, wenn diese im näheren Sinn mit seinem eigenen Berufsfeld zu tun haben und damit seinen Interessen widersprechen. Ein Angestellter einer Softwareentwicklungsfirma darf also zum Beispiel kein ähnliche Entwicklungstätigkeit bei der Konkurrenz in seiner Freizeit durchführen. So festgestellt durch das Landesarbeitsgericht Rheinland – Pfalz unter 8 SA 69/05.
 
    
 
   Klauseln, in denen das Verbot einer ähnlichen Tätigkeit nach einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses für eine bestimmte Dauer untersagt wird, sind vor dem grundgesetzlichen Blickwinkel ebenfalls kritisch zu betrachten und widersprechen der Freiheit der Berufswahl unzulässig. Es sei denn, die Abfindung ist so hoch, dass diese für die Dauer des Verbotes, sich in einem gleichen Beruf zu betätigen, als ausreichender Lohnersatz angesehen werden kann. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Reduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen
 
    
 
   Haben Sie beim Einkauf auch schon einmal Schilder oder Etiketten gesehen auf denen stand, dass reduzierte Ware vom Umtausch ausgeschlossen sei? Diese Schilder können Sie getrost ignorieren, denn sie verletzen das geltende Recht. Grundsätzlich gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht von zwei Jahren auch bei reduzierter Ware. Eine Preisreduzierung kann noch keine Gesetze umgehen helfen. Ist die Ware mangelhaft, können Sie auch bei einer Preisreduzierung und trotz des Schildes, dass reduzierte Ware vom Umtausch ausgeschlossen sei, umtauschen. So festgestellt durch das Amtsgericht Frankfurt am Main unter Aktenzeichen 31 C 433/04 – 83.
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Einen Fehlkauf kann ich Umtauschen
 
    
 
   Wir bleiben noch kurz beim Einkaufen und Umtauschen. Kann ein Fehlkauf umgetauscht werden? Sie kaufen etwas, von dem Sie später feststellen, Sie benötigen das gekaufte Gerät oder die gekaufte Sache gar nicht – Kann man diese Ware dann am folgenden Tag wieder umtauschen? Auch wenn es sich in vielen Köpfen anders hält: Nein, es gibt kein Recht auf Umtausch, wenn die Ware den vereinbarten Zustand hat (also mängelfrei ist). Grundsätzlich gilt im Geschäft beim Einkauf „Gekauft ist gekauft“. Viele Händler tauschen aus Kulanz um, um die Stammkunden nicht zu verprellen, aber einen Anspruch auf Umtausch gibt es nicht, wenn dieser nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. So nachzulesen in den §§ 312 und 312 b des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Umtausch nur mit Kassenzettel
 
    
 
   Was ist dann aber, wenn die gekaufte Ware Mängel aufweist und man umtauschen möchte, aber den Kassenzettel nicht mehr findet? Auch hier hat ein Gericht Recht gesprochen (in dem Fall das Landgericht Stuttgart unter Aktenzeichen 37 O 44/06 KfH) und festgestellt, dass man zum Umtausch keineswegs gezwungen werden kann, den Kassenzettel vorzulegen. Wenn auch anders ausreichend zu beweisen ist, dass man das defekte Gerät in dem Geschäft, in dem man umtauschen möchte, gekauft hat, dann darf das Geschäft den Umtausch nicht verweigern. Ausreichend bewiesen ist dieser Kauf mittels eines Zeugen oder z.B. der EC – Kartenabrechnung (analog Kreditkartenabrechnung). 
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Den letzten erwischt es immer – oder doch nicht?
 
    
 
   Wenn Sie in geselliger Runde in einem Restaurant sitzen, mit Ihren Freunden trinken und diese sich dann nach und nach verabschieden, sodass nur noch Sie am Tisch verbleiben, was tun Sie dann, wenn der Wirt Ihnen die Gesamtrechnung für den Tisch präsentiert, weil Ihre Freunde es vorzogen, ohne zu zahlen das Restaurant (oder die Kneipe) zu verlassen? Wirte und Restaurantbetreiber argumentieren dann gern, dass der letzte verbleibende Gast die Zeche zahlen müsse. Doch lassen Sie sich davon nicht einschüchtern, dem ist nicht so. Denn der Wirt muss an Hand getrennter Rechnungen nachweisen, wer was bestellt hat. Wenn Sie also nicht so leichtsinnig waren, alle Bestellungen für Ihre Freunde mit zu tätigen, dann müssen Sie auch nur das bezahlen, was Sie bestellt haben. Nachlesen können Sie dies in den §§ 433 des BGB.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Eltern haften für ihre Kinder
 
    
 
   Wir alle kennen als aufmerksame Beobachter Verbotsschilder, auf denen sich der Satz findet „Eltern haften für ihre Kinder“. Aber stimmt das wirklich?
 
   Nicht in jedem Fall, wie das Amtsgericht München urteilte. Man kann nicht pauschal mit einem solchen Schild die Eltern generell für alle Schäden haftbar machen, die das Kind anrichtet. Ebenso wenig kann man mit einem solchen Satz in jedem Fall Ansprüche mit einer Begründung einer generellen Aufsichtspflicht herleiten. Es reicht oftmals aus, wenn die Eltern nachweisen können, dass sie dem Kind gesagt haben, dass es sich regelkonform verhalten soll. Im vorliegenden Fall ging es um ein siebenjähriges Kind, welches mit seinem Fahrrad ein BMW Cabriolet gerammt hatte und einen Schaden verursachte. Der Kläger argumentierte, die Eltern hätten die Aufsichtspflicht verletzt und wollte Schadenersatz. Das Amtsgericht sah es jedoch als spontane „Fehlreaktion des Kindes“ an, die nie ausgeschlossen werden könnte und verneinten eine Ersatzpflicht der Eltern. 
 
    
 
   Fundstelle: Amtsgericht München, Aktenzeichen 322 C 3629/07 
 
    
 
   Grundsätzlich können Eltern nur dann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie die Aufsichtspflicht nachweisbar verletzt haben, indem sie etwa ohne entsprechende Belehrung oder Aufklärung das Kind allein gelassen haben. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Eltern haften für Einkäufe und Schulden ihrer Kinder
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ...dass Eltern auch nicht in jedem Fall die Rechnungen ihrer Kinder bezahlen müssen? Um gültige Verträge einzugehen brauchen Kinder im Vorfeld eine Zustimmung und das Einverständnis der Eltern. Nur so kann überhaupt ein Vertrag eingegangen werden, aus denen sich eine Rechnung begründen ließe. Gab es jedoch im Vorfeld weder die Zustimmung noch das ausdrückliche Einverständnis der Eltern, können diese später nicht für die Rechnung haftbar gemacht werden. Anders sieht es aus, wenn die Eltern ausdrücklich eine Bürgschaft übernommen haben, dann können die Eltern für die Rechnung haftbar gemacht werden. Diese Bürgschaft ist im Vorfeld durch den Verkäufer oder Vertragspartner, der einen Zahlungsanspruch herleitet, jedoch einzuholen. (Bundesgerichtshof, Aktenzeichen III ZR 152/05 als Bestätigung des Urteil des Landgerichts Bonn, Aktenzeichen 2 O 472/03).
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Kinder müssen um 22.00 Uhr zu Hause sein
 
    
 
   Es wird immer wieder gern behauptet, der Gesetzgeber verlangt, dass Kinder um 22.00 zu Hause sein müssten. In dieser Generalität ist dies jedoch ein Mythos, der sich in keiner Form belegen lässt. Dieses 'Ausgehverbot' wie es immer wieder gern genannt wird, bezieht sich nämlich nur auf jugendgefährdende Orte, wie zum Beispiel Kneipen, Diskotheken oder Bars. Ein generelles Verbot, wonach Kinder nach 22.00 Uhr nicht mehr in Kinos, Show - Veranstaltungen oder Ähnlichem sein dürften sieht der Gesetzgeber jedoch nicht vor. 
 
    
 
   Fundstelle: Jugendschutzgesetz §§ 4, 5
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ….dass der Umgang mit seinen Kindern in der Regel nicht immer vor Gericht erzwungen werden kann? Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat sich von dem Grundsatz verabschiedet, wonach jeder Elternteil ein generelles Recht darauf hat, mit seinen Kindern nach einer Trennung umgehen zu können und sieht das Kindeswohl vor dem elterlichen Umgangsrecht. Ein erzwungenes Recht, nach einer Trennung mit seinem Kind umzugehen, würde ein „mit Zwangsmitteln erreichter Umgang“ sein und würde damit nicht automatisch „dem Kindeswohl dienen“. (Fundstelle: BvR 1620/04)
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Nach der Scheidung steht Unterhalt zu
 
    
 
   Wir bleiben kurz bei den Trennungen und werfen einen Blick in die Brieftasche. Sehr weit verbreitet ist die Annahme zu hören, dass es nach einer Scheidung das „Recht auf Unterhalt“ geben würde. Dies ist in dieser Ausdrucksweise ebenfalls ein Mythos, der sich in keinster Form belegen lässt. Denn das Gesetz sieht es anders und sagt, dass nach einer Scheidung jeder „selbst für seinen Unterhalt“ sorgen muss. Nur wer nicht in der Lage ist, dies zu tun, hat einen Anspruch auf Unterhaltsleistungen und Unterstützung durch den Anderen. Das glauben Sie nicht? Werfen Sie einen Blick in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), welches die Grundlage für dieses Recht ist. Dort finden Sie den entsprechenden Paragraphen mit der Nummer 528. 
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ...dass man auch wenn man nach einer Scheidung nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen kann und der ehemalige Partner vermögend ist nicht unbedingt einen Anspruch auf Unterstützung in Form von Unterhalt hat? Dieser Anspruch geht nämlich dann verloren, wenn man aus einer „intakten Ehe“ heraus die Trennung vollzieht, um zum Beispiel mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin eine intime Beziehung aufzunehmen. So sah es der Bundesgerichtshof unter Aktenzeichen XII ZR 7/05. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Tischreservierungen im Restaurant sind unverbindlich
 
    
 
   Manchmal kann es vorkommen, dass man in Erwartung eines freudigen Ereignisses einen Tisch im Restaurant vorbestellt um zum Beispiel einen gemütlichen oder romantischen Abend mit einem Freund oder einer Freundin zu verbringen. Doch kurz vor dem geplanten Termin kommt etwas dazwischen und man kann den geplanten Restaurantbesuch nicht antreten. Was ist in einem solchen Fall mit der Tischreservierung? 
 
    
 
   Sehr weit verbreitet ist der Irrtum, dass eine solche Bestellung oder Reservierung nicht verbindlich sei und ein grundsätzlicher Service des Gaststättenbesitzers ist. Aber das ist falsch, denn eine Tischbestellung ist ein Vertrag, den der Gast mit dem Restaurantbetreiber eingeht. Kommt der Gast entgegen seiner Ankündigung und Bestellung nicht, dann hat der Restaurantbetreiber das Recht, einen Schadenersatz in Form des entgangenen Gewinns geltend zu machen. Hierfür ist der Restaurantbetreiber in der Nachweispflicht, muss also zum Beispiel belegen, dass das Restaurant zu dem reservierten Zeitpunkt so gut besucht war, dass er mögliche Gäste wegschicken musste, da der bestellte Tisch extra für den Gast mit der Reservierung freigehalten wurde. 
 
    
 
   Das mag zugegeben bei Einzeltischbestellungen eine rein theoretische Möglichkeit sein, denn immerhin wird der Restaurantbetreiber Sie mit einer solchen Klage nicht dauerhaft als Gast verlieren wollen, aber es gibt diese generelle juristische Möglichkeit, wie das Landgericht Kiel mit dem Urteil 8 S 160/97 feststellte. 
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,...
 
    
 
   … dass eine lange Wartezeit auf die bestellten Speisen im Restaurant den Preis für das Essen reduziert? Wenn der Gast zum Beispiel nach seiner Bestellung 30 Minuten auf sein Essen warten muss und die längere Zubereitungsdauer nicht bei der Aufgabe der Bestellung erwähnt wurde oder in der Karte vermerkt war, dann darf er den Preis für diese Mahlzeit um volle 30 % kürzen. Nur in ausgewiesenen Feinschmeckerlokalen oder Spezialitätenrestaurants gibt es hiervon Ausnahmen, da man hier eine längere Zubereitungszeit erwarten kann. Wenn Sie also das nächste Mal auf Ihr Schnitzel länger als 30 Minuten warten müssen, setzen Sie den Rotstift an. Beziehen sollten Sie sich hierbei auf das Urteil des Landgerichts Karlsruhe mit dem Aktenzeichen 1 S 196/92. Guten Appetit!
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Ein Rückflugticket bleibt auch dann gültig, wenn man das Hinflugticket verfallen lässt
 
    
 
   Es kann vorkommen, dass Sie eine Urlaubsreise planen und im Vorfeld ein Hin – und Rückflugticket bei der Fluggesellschaft Ihres Vertrauens buchen. Dann stellen Sie im Vorfeld fest, dass Sie den Hinflug nicht antreten können. Das kann der Fall sein, wenn Sie eine andere Möglichkeit haben, an den Zielort zu gelangen, wie z.B. eine Mitfahrgelegenheit. Oder es passiert, dass Sie bereits vor dem Hinreisetermin an den Zielort gelangen, weil Sie vielleicht gerade in der Nähe beruflich zu tun haben und dann spontan entscheiden, von dort aus direkt zum Zielort zu fahren und den Urlaub zu verbringen. Immerhin können Sie ja dann planmäßig den Rückflug antreten, da Sie ja entsprechend einen Hin – und Rückflug gebucht haben. In einigen Fällen wissen Sie auch im Vorfeld, dass Sie anders zum Zielort kommen und buchen nur deshalb den Hin – und Rückflug gemeinsam, da der Ticketpreis dann deutlich günstiger ist, als wenn Sie nur den Rückflug einzeln buchen würden. Denn wir alle wissen inzwischen, dass kombinierte Hin – und Rückflüge teilweise deutlich günstiger sind als Einzeltickets. Aber muss Ihnen die Fluggesellschaft wirklich den Rückflug gemäß Ihrer Buchung ermöglichen, wenn Sie den Hinflug haben verfallen lassen und nicht antraten? 
 
    
 
   Viele Reisende sind tatsächlich in dem Glauben, dass eine bestätigte Buchung eines Hin – und Rückfluges auch dann gilt, wenn der Hinflug nicht wahrgenommen wird. Doch das ist falsch, wie Gerichte immer wieder im Einzelfall entschieden haben. Die Entscheidungen der Richter, die zugegeben jeweils ausschließlich auf den Einzelfall bezogen waren, verneinten den Anspruch auf die Gültigkeit des Rückfluges, wenn der Hinflug nicht angetreten wurde und stimmten der Argumentation der Fluggesellschaften zu, die damit aufwarteten, dass die Buchung eines Hin – und Rückfluges als gemeinsames Einzelprodukt anzusehen sei und nicht als zwei separate Produkte. Tritt der Kunde den Hinflug nicht an ohne umzubuchen oder zu stornieren, gibt er damit zu verstehen, auf die ursprünglich gewollte Leistung zu verzichten. In dem Fall darf die Fluggesellschaft (was sie auch bei stark frequentierten Strecken häufig macht) das Rückflugticket wieder in den Verkauf geben und damit den Platz vergeben. In dem Fall muss der Gast also ein neues Ticket kaufen und damit in der Regel den höheren Preis bezahlen. 
 
    
 
   Das mag zugegeben nur auf den wirklich stark frequentierten Strecken der Fall sein, sofern der Gast, der ursprünglich gebucht hat, hier überhaupt noch ein Ticket erhält. Denn viele Gesellschaften zeigen Kulanz in den Fällen, in denen die Maschine nicht ausgebucht ist und ermöglichen den Rückflug. Ist die Maschine jedoch ausgebucht, dann darf die Gesellschaft problemlos das Rückflugticket verkaufen, um die Nachfrage zu befriedigen. Immerhin hat der Fluggast mit dem verfallenen Hinflug durch seine Handlungsweise (konkludent) zum Ausdruck gebracht, er nimmt das gebuchte Paket nicht in Anspruch. So entschieden zum Beispiel das Amtsgericht Erding unter Aktenzeichen 4 C 129/07 und das Landgericht Frankfurt unter Aktenzeichen 2 – 2 O 243/07. 
 
    
 
   Diese Praxis wird von den Verbraucherzentralen bekämpft und so konnte gegen die Gesellschaft British Airways wegen ähnlicher Praktiken auch ein Erfolg verzeichnet werden, aber ein Grundsatzurteil fehlt bislang. Deshalb der Tipp: Überlegen Sie es sich zweimal einen Hin – und Rückflug nur wegen des günstigeren Preises zu buchen, wenn Sie wissen, dass der Hinflug nicht benötigt wird. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Kein Anspruch auf Schnäppchen
 
    
 
    
 
   Wussten sie schon, ….
 
    
 
   …. dass Reisebüros keine Schnäppchen für Sie suchen müssen? Viele Menschen planen die schönste Zeit des Jahres gern mit dem Reisebüro und vertrauen darauf, dass das Reisebüro die richtigen Schnäppchen für sie im geplanten Urlaubsland herausfindet. Man vertraut auf ein gutes Gesamtpaket und auf ein gutes Preis - / Leistungsverhältnis. Aber muss dem auch so sein?
 
    
 
   Nein, wie ein Gericht aus München feststellte. Urlauber hatten geklagt, dass das Reisebüro nicht die möglich günstige Variante empfohlen und verkauft hat, sondern ein Paket, welches deutlich teurer war, obwohl die günstigere Variante für den selben Urlaub ebenfalls im Angebot des Reisebüros und damit möglich gewesen wäre. Die Urlauber verloren und das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass ein Reisebüro keinesfalls die Pflicht habe, auf günstigere mögliche Preise im vorhandenen Angebot hinzuweisen. Diese flicht besteht nur dann, wenn der interessierte Gast ausdrücklich die Leistung fordert, das günstigste Angebot zu wollen oder das Reisebüro die Leistung verspricht, das günstigste mögliche Angebot anzubieten. Wenn das jedoch nicht ausdrücklich verlangt wird, dann darf das Reisebüro auch die teurere Reise mit einem höheren Provisionsanspruch zum eigenen Nutzen verkaufen. So entschieden durch das Amtsgericht München unter dem Aktenzeichen 233 C 2841 6/06. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Der Preis auf der Ware im Supermarkt zählt
 
    
 
   Vielleicht ist es Ihnen schon so gegangen oder einem Ihrer Freunde: Sie gehen durch den Supermarkt, erkennen dort ein Produkt und sehen einen günstigen Preis auf dem Klebeetikett an der Ware. Kurzerhand und vom günstigen Preis überzeugt legen Sie dieses Produkt in den Einkaufskorb und gehen zur Kasse. Dort jedoch sehen Sie, wie die Kassiererin einen anderen Preis in die Kasse tippt, der höher ist als der Preis auf dem Klebeetikett. Müssen Sie den höheren Preis bezahlen oder können Sie auf den geringeren, auf dem Etikett befindlichen, Preis bestehen?
 
    
 
   In Deutschland ist es leider nicht ganz so einfach wie es den Anschein hat. Denn im Kaufrecht unterscheiden wir zwischen einem Verpflichtungs – und einem Erfüllungsgeschäft. Im Verpflichtungsgeschäft verpflichten Sie sich eine Ware abzunehmen und der Verkäufer verpflichtet sich, Ihnen die Ware gegen Zahlung eines vereinbarten Preises zu überlassen. Im Einzelnen ist das Verpflichtungsgeschäft in die Bestandteile 'Angebot' und 'Annahme des Angebotes' aufzuteilen. Im Erfüllungsgeschäft schließlich wechselt Ware in der Regel gegen Geld und der Kauf ist damit komplettiert. Das Etikett mit dem günstigen Preis könnte jetzt die erklärte Verpflichtung des Geschäftes sein, Ihnen dieses Produkt zu diesem Preis zu überlassen. Aber ganz so einfach ist es nicht, wie ein intensiverer Blick in das deutsche Kaufrecht beweist:
 
    
 
   Denn dort geht es mit weiteren Details und Feinheiten weiter. Das Etikett und der darauf befindliche Preis stellen nämlich die Aufforderung an Sie als Kunden dar, ein Angebot zum Kauf der Ware abzugeben. Wenn dieser Preis jetzt in die Kasse eingetippt wird, dann ist es die Annahme Ihres Angebotes und das Verpflichtungsgeschäft ist erfüllt. Bezahlen Sie jetzt die Ware, dann ist auch das Erfüllungsgeschäft erfolgreich beendet und der Kauf ist abgeschlossen. Wenn an der Kasse ein höherer Preis eingetippt wird, können Sie nicht darauf bestehen, den tieferen, auf dem Etikett befindlichen Preis, auch bezahlen zu müssen. Denn der höhere Preis ist praktisch nur die Erwiderung Ihres Angebotes und das Angebot des Marktes, Ihnen das Produkt zu überlassen. Jetzt müssen Sie entweder annehmen und den höheren Preis zahlen oder Sie sagen, Ihnen sei dieser Preis zu hoch und nehmen das Produkt nicht. Aber eine Verpflichtung, Ihnen das Produkt zu dem ausgepreisten Betrag zu geben besteht von Seiten des Supermarktes nicht, da das Preisschild nur die Aufforderung an Sie darstellt, ein Kaufangebot abzugeben. Das klingt kompliziert, aber im deutschen Recht geht eben alles ganz geordnet ab....
 
    
 
   Anders verhält es sich, wenn ein Werbeprospekt einen günstigen Preis nennt und im Laden dieser Preis nicht gewährt wird. Hier hat die Rechtsprechung inzwischen festgestellt, dass Lockangebote in ausreichender Zahl vorhanden sein und entsprechend gewährt werden müssen. Es sei denn, es war offenkundig erkennbar, dass der Preis im Prospekt nicht richtig sein kann (z.B. wenn durch einen Druckfehler statt 999,- € plötzlich 9,99 € im Prospekt steht). Dann wäre es ein Erklärungsirrtum, der offenkundig und damit auch für Kunden erkennbar ist. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Doch nicht nur das Recht hält überraschende Irrtümer bereit, auch in der Gesundheit und Medizin halten sich hartnäckig Mythen und Irrtümer. Grund genug, im folgenden Kapitel einen Blick darauf zu werfen. 
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 

Kapitel 3 – Die größten Gesundheitsirrtümer
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 

Raucher kosten das Gesundheitssystem auf Dauer mehr Geld als Nichtraucher
 
    
 
   Ein Musterbeispiel dafür, wie ein Irrtum oder Irrglaube zur weit verbreiteten Wahrheit befördert werden kann ist unser erster populärer Irrtum im Gesundheitswesen. Immer wieder gern zu hören, insbesondere wenn es darum geht, Steuererhöhungen auf Zigaretten oder Tabak durchzusetzen, ist der Satz, dass die Raucher im Gesundheitssystem mehr Kosten verursachen als Nichtraucher. Dieser angebliche Fakt wurde so oft von der Politik verwendet, dass er inzwischen unbestreitbar in vielen Köpfen zur Tatsache geworden ist. Aber ein zweiter Blick entlarvt diesen Satz als Mythos und Irrglauben. Er ist schlichtweg falsch.
 
    
 
   Doch bevor Sie sich jetzt vor Freude eine Zigarette anzünden, lesen Sie erst zu Ende: Es mag zunächst aus medizinischer Sicht zweifellos richtig sein, dass Raucher im Laufe Ihres Lebens deutlich größeren Krankheitsrisiken ausgesetzt sind als ihre nichtrauchenden Mitmenschen. Raucher erkranken wesentlich häufiger an Krebs, Blutkrankheiten und nicht zuletzt Kehlkopf- und Lungenkrankheiten. Selbst „harmlose“ Krankheiten fallen bei Rauchern deutlich intensiver aus, als bei Nichtrauchern. Alles Krankheiten, die eine teure und kostenintensive Behandlung erforderlich machen und damit sehr schnell zur Aussage führen, dass Raucher das Gesundheitssystem stärker belasten als Nichtraucher. Immerhin müssen die durch das Rauchen und damit durch die eigene Schuld verursachten Erkrankungen teuer behandelt werden, ganz im Gegensatz zu den Nichtrauchern, die logischerweise keine durch das Rauchen ausgelösten Erkrankungen aufweisen. Aber es gibt noch eine vollkommen andere Sichtweise, die hier zur Wahrheit führt. 
 
    
 
   Denn betrachtet man es rein ökonomisch (was man ja quasi tun muss, wenn man die Frage beantworten will, ob Raucher wirklich dem Gesundheitssystem höhere Kosten verursachen), dann kommt man auf ein ganz anderes Ergebnis: Statistisch gesehen sterben Raucher wesentlich früher als Nichtraucher. Ein unbestrittener Fakt, bei dem die Gegner der Raucher ausnahmsweise Recht haben. Auch wenn es auf dem Zeitstrahl der Patienten einer Altersgruppe einen Punkt gibt, an dem Raucher das Gesundheitssystem mehr Geld kosten, blickt man weiter, dann wird deutlich, dass durch den früheren Tod der Raucher die Kosten wieder sinken. Anders ausgedrückt, wirft man einen Blick darauf, wann Patienten das meiste Geld kosten, dann fällt auf, dass es die letzten Jahre ihres Lebens sind. Je höher das Alter des Patienten, desto höhere Kosten verursacht er. Ältere Patienten müssen häufiger zum Arzt und benötigen häufiger eine kostenintensive Behandlung. Die letzten Lebensjahre sind damit die teuersten, aus rein ökonomischer Sicht. Dadurch aber, dass Raucher früher sterben, fallen diese Jahre bei denen statistisch weg. Zynisch gesprochen, der 95jährige Nichtraucher hat dem Gesundheitssystem statistisch gesehen höhere Kosten verursacht als der Raucher, der bereits mit 80 gestorben ist. Zum ersten Mal fanden dies niederländische Mediziner heraus, aber inzwischen wurden diese Ergebnisse von vielen Gesundheitsbehörden und Krankenkassen aus Europa und Amerika vollumfänglich bestätigt. Würden alle Menschen einer Nation plötzlich Nichtraucher, dann wären die Kosten im Gesundheitssystem kurzfristig geringer, mittelfristig und langfristig jedoch wären durch die höheren Lebenserwartungen diese Kosten dann aber deutlich höher, als sie es heute noch sind. Die teuersten Jahre eines Patienten im Gesundheitssystem sind die letzten Lebensjahre eines Patienten. Diese Jahre sind es aber auch, die bei Rauchern durch die geringere statistische Lebenserwartung wegfallen. Damit kann die pauschale Aussage „Raucher kosten dem Gesundheitswesen mehr Geld als Nichtraucher“ kurzfristig richtig sein, aus mittel- und langfristiger ökonomischer Sicht jedoch ist es nichts weiter als ein populistischer Satz, der dazu geeignet ist, Stimmungen zu erzeugen.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Rauchen macht schlank
 
    
 
    
 
   Wir bleiben kurz beim Thema „Rauchen“ und widmen uns dem (leider-) weit verbreiteten Mythos, nach dem das Rauchen schlank macht. Auch wenn sich diese Behauptung stur in den Köpfen hält und als „richtig“ angenommen wird, sie ist schlichtweg falsch. Bislang ist es der Wissenschaft nicht gelungen einen Beweis darzubringen der belegt, dass Rauchen zur Gewichtsabnahme führt. Was allerdings zahlreichen Psychologen und Medizinern bereits gelungen ist, ist das Gegenteil zu belegen: Wer mit dem Rauchen aufhört ist deutlich anfälliger für eine Gewichtszunahme. Denn der an das Rauchen gewohnte Körper verlangt nicht nur nach dem Nikotin und den Inhaltsstoffen der Zigarette, er möchte ebenso das antrainierte Verhalten des Rauchens erfüllt wissen, das in der Regel über den Mund führt. Die mit dem Aufhören verbundene fehlende „orale Befriedigung“ zwischendurch wird dann häufig durch zusätzliche Snacks oder Häppchen erfüllt. Eine zusätzliche Kalorienaufnahme, die der Körper aus den Zeiten des Rauchens nicht kannte und die er in zusätzliches Gewicht umwandelt. Bis sich der Körper an diese zusätzlichen Kalorien gewöhnt hat, wird der durchschnittlich einige Kilo zugenommen haben. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Erkältungen kommen von Kälte
 
    
 
   Kaum wird es draußen wieder kalt kann man es überall hören: Zieh dich warm an, sonst bekommst Du noch eine Erkältung. Es geht um wie ein Pawlowscher Reflex und scheint in unseren Köpfen so fest verankert, dass man diesen Mythos scheinbar nicht tilgen kann. Ein Musterbeispiel dafür, wie fest sich Vorurteile und Irrtümer in uns festkrallen können und nicht weichen. Denn es ist schlichtweg ein Irrtum, nach dem eine Erkältung von Kälte verursacht wird. Sicher mag ein Grund dafür sein, dass sich dieser Irrtum so hartnäckig hält, dass im Wort „Erkältung“ die „Kälte“ vorkommt, aber dennoch ist es falsch. Denn eine Erkältung mit all ihren Symptomen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, sind Vireninfektionen. Diese Krankheiten werden übertragen durch Viren, die im Händeschütteln, an Türklinken und in Räumen mit vielen Menschen lauern, aber keineswegs von der Kälte. 
 
    
 
   Doch warum fängt man sich dann eine Erkältung im Herbst, wenn es wieder kälter wird, schneller ein? Auch das ist ganz einfach zu erklären: Denn wenn die Tage kälter werden, dann muss sich unser Immunsystem, jener Mechanismus, der unseren Körper vor Krankheiten schützt, erst wieder umstellen und auf die kommende kältere Jahreszeit vorbereiten. In dieser Zeit sind wir dann auch anfälliger für Viren und Bakterien und nehmen diese leichter auf. Addiert man dann noch zu diesem Umstand, dass man in der kälteren und feuchteren Jahreszeit ohnehin lieber in geschlossenen Räumen ist, dann kommt das Eine zum Anderen und die Viren werden leichter verbreitet. Denn nicht zuletzt geht es vielen anderen Mitmenschen ebenso und schon tummeln sich in geschlossenen Räumen weit mehr Menschen als sonst. Fenster bleiben geschlossen, umherfliegende Viren haben leichtes Spiel, sich von dem Einen auf den Anderen zu übertragen. Aber mit Kälte an sich hat eine solche Erkältung bzw. Infektion wenig zu tun. Es sind vielmehr die mit der Kälte einhergehenden Umstände. Warm anziehen schützt hier also generell nicht vor einer Erkältung. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Regelmäßiges Eincremen ist gut für die Haut
 
    
 
    
 
   Ein entlarvter Mythos, für den mich vermutlich die Kosmetikindustrie auf die schwarze Liste setzen wird, aber auch ein Mythos, der interessant ist aufzudecken, da er sich ebenso wacker in unserem Kopf hält, wie die bereits aufgezählten Irrtümer. Es geht um die immer wieder gern von der Werbung verbreitete Botschaft, nach der regelmäßiges Eincremen gut für die Haut sei. Dabei möchte ich der Kosmetik – und Jungbrunnenindustrie gar nicht absprechen, dass es Mittelchen und Cremes geben mag, die Fältchenbildung optisch reduzieren oder die Sichtbarkeit der Falten mildern. Was diese Industrie allerdings sonst verbreitet, insbesondere die Aussage „regelmäßiges Eincremen ist gut für die Haut“ ist schlichtweg eine Werbelüge und ein inzwischen weit verbreiteter Irrtum. 
 
    
 
   Direkt nach dem Auftragen der Creme wird die eingecremte Haut ohne Zweifel elastisch, weich und soft. Aber regelmäßiges Eincremen führt auch dazu, dass genau der gegenteilige Effekt dauerhaft eintritt. Unsere Haut bildet rein natürlich einen Schutz- und Fettfilm auf der Haut. Durch das regelmäßige Auftragen der Creme wird die Haut jedoch überfordert, denn Haut kann nicht unbegrenzt Cremes aufnehmen oder verarbeiten. Sehr schnell kommt dabei der Punkt, an dem die Haut durch das regelmäßige Eincremen den natürlichen Film und Schutz nicht mehr selbst bildet. Dass heißt, mit dem regelmäßigen Auftragen der Creme wurde der Haut antrainiert, dass die Haut diese Aufgabe nicht mehr übernehmen muss. Die Aufgabe der Selbstfettung, welche die Haut normalerweise übernimmt, wird damit komplett eingestellt und die Haut benötigt immer mehr Cremes, um nicht auszutrocken, spröde zu werden oder zu reißen. Zynisch gesprochen wird man also, um den gewünschten und benötigten Fettfilm der Haut zu erreichen (der sie ja auch weich, geschmeidig und soft macht), als regelmäßiger Creme – Benutzer von diesen Cremes abhängig gemacht, indem man der Haut antrainiert, diese natürliche Aufgabe nicht mehr wahrzunehmen. 
 
    
 
   Weniger ist mehr – Beim nächsten Griff in den Creme – Tiegel sollten Sie das beachten. Nicht zuletzt ist der natürliche Film, den die Haut normalerweise selbst bildet, nicht nur dazu da, um die Haut weich und geschmeidig zu machen, sondern auch , um sie von äußeren Schadstoffen und Einflüssen zu schützen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Hätten Sie all diese Irrtümer gekannt? Wenn nicht, vielleicht kommen Ihnen ja einige Alltagsirrtümer gelöufig vor, die wir im nachstehenden Kapitel näher betrachten wollen. 
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 

Kapitel 4 – Die größten Alltagsirrtümer
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 

Das englische Wort „silicon“ heißt übersetzt „Silikon“
 
    
 
    
 
   Ein Irrtum, der es erstaunlicherweise bis in die Popmusik geschafft hat. Können Sie sich noch an Klaus Lage erinnern und an Lied „Monopoly“ in dem es hieß: „Deinen Job macht jetzt ein Stück Silikon“ - Eine Anspielung auf die wachsende Computerisierung in den Achtzigern, als Computer immer mehr Tätigkeiten übernahmen, die zuvor von Menschen verrichtet wurde. Denken Sie kurz an das berühmte „silicon valley“ - jener Gegend in Kalifornien, in der sich die bedeutenden Start ups der Computer – und Internetindustrie ansiedelten. Aber das muss Klaus Lage falsch übersetzt haben, denn das englische „silicon“ hat nicht im entferntesten etwas mit dem „Silikon“ zu tun, wie wir es kennen. Es heißt vielmehr übersetzt „Silizium“, dem Hauptbestandteil von Computerchips. Jetzt, mit der richtigen Übersetzung, würde auch die Textzeile wieder mehr Stimmigkeit aufweisen und Sinn ergeben. Aber es ist auch zu einladend, einfach so zu übersetzen wie es aussieht.... Selbst wenn es falsch ist.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Japaner können kein „R“ sprechen
 
    
 
    
 
   Häufig ist zu hören, dass Japaner kein „r“ sprechen können und deshalb das „l“ verwenden. Aber auch das ist falsch (Denken Sie nur an das japanische Wort „sayonara“, das übersetzt „Auf Wiedersehen“ bedeutet). Die japanische Sprache kennt lediglich keinen Buchstaben „r“, sodass in Fremdsprachen dieses „r“ durch ein „l“ ersetzt wird. Aussprechen können Japaner aber das „r“. Bevor jetzt Chinesen für diesen Mythos ins Feld geführt werden, auch diese können ein „r“ aussprechen. Chinesen besitzen ein post-alveolares "r". Das deutsche, uvular-frikative "r" identifiziert der Chinese eher als "l". Chinesen besitzen sowohl ein "l" als auch ein Allophon des "r". Klingt zugegeben kompliziert, räumt aber mit diesem Mythos auf.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Im Dunkeln lesen ist schädlich für die Augen
 
    
 
    
 
   Vielen Lesern wird es aus der Kindheit bekannt vorkommen: Das Licht im Zimmer wird ausgemacht und man liest heimlich mit der Taschenlampe ein Buch unter der Bettdecke. Wurde man dabei erwischt hieß es: „Im Dunkeln lesen verdirbt die Augen“. Das wurde so hartnäckig behauptet, dass man es letztendlich in seinen eigenen „Erfahrungsschatz“ aufnahm und damit ist es ein Musterbeispiel dafür, wie sehr sich Irrtümer im Leben halten können. Denn im Dunkeln lesen ist keineswegs schädlich für die Augen, wie Wissenschaftler immer wieder feststellen und belegen. Das Gegenteil ist sogar der Fall: Im Dunkeln lesen ist ein Training für die Augen und stärkt den Sehnerv. In der Dämmerung zu lesen kann also langfristig sogar Vorteile bringen. Die – gerade beim Lesen mit der Taschenlampe unter der Bettdecke – dabei ab und an auftretenden Kopfschmerzen sind eher dem Umstand geschuldet, dass man beim Lesen unter der Bettdecke den Nacken und die Schultern deutlich mehr strapaziert als bei einer Haltung im Stuhl oder am Tisch. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Die Sterne in der EU Flagge stehen für die einzelnen Mitgliedssaaten/ Gründungssaaten
 
    
 
    
 
   Wir alle kennen die blaue Fahne mit den goldenen Sternen, die kreisförmig angeordnet sind. Wie viel Sterne sind es? Ist es ein Stern für jedes Mitgliedsland? Aber dann würde der Platz auf der Flagge vermutlich nicht reichen, immerhin ist die Zahl der Mitgliedsländer inzwischen auf über 25 angestiegen und auf der Flagge sind nur 12 goldene Sterne, die kreisförmig vor blauem Hintergrund angeordnet sind. Also für die Gründungsstaaten der EU jeweils ein Stern? Aber wäre das nicht unfair den Ländern gegenüber, die erst viel später den Weg in die Europäische Union fanden?
 
    
 
   Es ist alles ganz anders und es hat überhaupt nichts mit den Ländern der Europäischen Union zu tun. Denn die Antwort und die Wahrheit auf die Frage, für was die zwölf Sterne auf der offiziellen Fahne der Europäischen Union in Wirklichkeit stehen, liegt im wahrsten Sinne des Wortes 'Irgendwo da draußen'. 
 
    
 
   Im Jahre 1983 stimmte das Europäische Parlament über die offizielle Flagge Europas ab und machte damit die zwölf kreisförmig angeordneten Sterne auf azurblauem Grund zum offiziellen Symbol der Staatengemeinschaft, das zwei Jahre später durch den Europäischen Rat bestätigt wurde und seither das Erkennungszeichen der EU bildet, wie wir es auch heute kennen. Die Geschichte dieses Symbols jedoch geht noch viele Jahre weiter zurück, auch wenn es zum ersten Mal am 29. Mai 1986 in Brüssel gehisst wurde. Denn dieses bekannte Markenzeichen diente zu diesem Zeitpunkt bereits dreißig Jahre dem Europarat in Straßburg als offizielles Symbol. 
 
    
 
   In den frühen fünfziger Jahren, die Gemeinschaft war noch jung und geprägt von den bitteren Erfahrungen und Erinnerungen an den Krieg, suchte der erst vor wenigen Jahren ins Leben gerufene Europäische Rat nach einem Erkennungszeichen und einem Symbol für die Organisation. Es sollte demonstrieren, das hier etwas Beständiges geschaffen wurde und gleichzeitig die Treffen und die gemeinsame Arbeit unter einem Symbol vereinigen und nach außen sichtbar machen. Dabei wurden viele Vorschläge gemacht und diskutiert. Zum damaligen Zeitpunkt waren offiziell 15 Mitglieder im Europäischen Rat und so fiel die erste Wahl auf ein Fahnensymbol, das 15 Sterne enthielt, wobei nach offizieller Lesart jeder Stern ein Mitgliedsland repräsentieren sollte. Diese Fahne wurde auch von der beratenden Versammlung des Europäischen Rates in seiner Sitzung am 25. September 1953 beschlossen, stieß jedoch umgehend auf erbitterten Widerstand von der deutschen Seite (ja, Deutschland wusste schon damals in Europa eine Führungsrolle einzunehmen). Denn eines der Mitglieder des damaligen Europäischen Rates war das Saarland, welches zu dieser Zeit noch nicht zur Bundesrepublik gehörte. Mit einer Fahne, die dem Saarland jedoch den Status eines unabhängigen Mitgliedsstaates offiziell verleihen würde, wollte Deutschland sich nicht anfreunden, denn noch immer kämpfte man auf politischer Ebene um die Eingliederung dieses kleinen Landes in die noch junge Bundesrepublik. 
 
    
 
   Ein abgeänderter Vorschlag, der die Sterne auf 14 reduzierte und damit dem deutschen Druck nachgab, wollten weder Frankreich noch das Saarland akzeptieren, da die saarländische Regierung noch immer die Unabhängigkeit anstrebte und sich der politischen Rückendeckung Frankreichs gewiss war. Damit waren die 15 und die 14 Sterne vom Tisch und es wurde die 13 angedacht. Dreizehn Sterne konnten keinen Befürworter finden, da man die 13 als Unglückszahl ansah und die junge Gemeinschaft nicht unter einen -im wahrsten Sinne des Wortes- Unglücksstern stellen wollte. Ein dann ins Spiel gebrachter Vorschlag, doch zehn Sterne zu verwenden und damit die Gründerstaaten zu repräsentieren, wurde abgelehnt, da man befürchtete, dass gemeinhin angenommen werden würde, die Gründerstaaten hätten eine Sonderrolle in der künftigen Union, was die kleineren und künftigen Mitglieder davon abhalten könnte, sich in diese Gemeinschaft einzufügen. 
 
    
 
   Da das Grundprinzip der goldenen Sterne auf blauem Grund jedoch insgesamt überzeugte, einigte man sich nach weiteren Diskussionen auf die Anzahl von zwölf Sternen, denen eine rein symbolische Bedeutung beigemessen wurde. Die Zahl Zwölf steht in der Zahlenlehre traditionell für Vollkommenheit, Einheit und Vollständigkeit und hatte so die Eigenschaften, unter denen man Europa gestalten wollte. Im Jahre 1955 wurde diese Fahne, die wir heute als Erkennungszeichen der Europäischen Union kennen, damit das offizielle Symbol des Europäischen Rates in Straßburg. 
 
    
 
   Erst viele Jahre später, im Oktober 1979, wurde im Europäischen Parlament der Antrag eingebracht, die Schaffung einer einheitlichen Europa Fahne für die Europäische Gemeinschaft zu beschließen. Es dauerte vier weitere Jahre, bis schließlich eine überwältigende Mehrheit im Europäischen Parlament die Resolution beschloss, die bislang vom Europarat verwendete Flagge mit den zwölf Sternen auf azurblauem Grund zur einheitlichen Europa Fahne zu machen. Da das Europäische Parlament jedoch nichts verabschieden, sondern mit einer Resolution nur die anderen Europäischen Organe auffordern kann zu handeln, vergingen weitere drei Jahre, bis schließlich die Fahne mit den zwölf goldenen Sternen auf blauem Grund das erste Mal als offizielle Europa Fahne in Brüssel gehisst wurde. 
 
    
 
   Es war ein reiner Zufall, dass die Europäische Gemeinschaft vom Zeitpunkt des Flaggenbeschlusses bis zur Erweiterungsrunde im Jahre 1995 genau zwölf Mitglieder hatte und damit die Zahl der Sterne auf der neuen Europa Fahne mit der Zahl der Mitgliedsstaaten übereinstimmte. Vermutlich bildete sich in dieser Zeit der Mythos, dass die Sterne die einzelnen Mitgliedsstaaten repräsentieren. Denn diese Begründung klingt logisch, zumal man genau dieses Prinzip von der Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika kennt, auf der jeder Bundesstaat einen einzelnen Stern hat. Aber wer genauer hinsieht, der weiß, dass der Beschluss für die Fahne, wie wir sie heute kennen, auf die Übernahme der Fahne des Europäischen Rates zurück geht und keineswegs etwas mit der Zahl der Mitgliedsländer zu tun hat....
 
    
 
   Wussten Sie übrigens, …..
 
    
 
   ...dass es sogar eine 'christliche Verschwörungstheorie' zu dieser Flaggensymbolik gibt? Schon in den ersten Jahren nachdem der Europäische Rat diese Flagge für sich beschlossen hat, rätselten viele Menschen darüber, was die zwölf Sterne eigentlich bedeuten sollen. Denn es konnte, wie wir wissen, nicht die Zahl der Mitgliedsländer des Europäischen Rates sein. Viele meinten in der Farbe Blau des Hintergrundes die Farbe des Himmels zu erkennen und sahen in dem Beschlussdatum für diese Flagge des Europäischen Rates, es war der 8. Dezember, den Festtag der unbefleckten Empfängnis Marias. Ebenso galt Blau ohnehin als traditionelle Farbe der Mutter Gottes. Hartnäckig wurden um diese Interpretation Legenden gesponnen, die mehr und mehr verfeinert wurden: Es gab zwölf Apostel, in der biblischen Apokalypse ist von einer Sternenkrone aus 12 Sternen die Rede („Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: Eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen." - Offenbarung des Johannes 12,1) und nicht zuletzt hatte Jakob 12 Söhne aus denen die Stämme Israels hervorgingen. 
 
    
 
   Doch auch wenn man es sich passend zu machen versuchte, es gab keine christliche Verschwörung bei der Entscheidung für die Flagge des Europäischen Rates. Denn wie es immer wieder bestätigt wurde, auch von den Designern, die die ursprünglichen Entwürfe fertigten, es sind zwölf Sterne die für die Vollkommenheit, Einheit und Vollständigkeit stehen. Der einzige Grund, weshalb sich so viele Mythen bilden konnten ist einzig und allein der, dass viele Menschen sich nicht die Mühe machten, in das offizielle Sitzungsprotokoll jener Sitzung des Europarates zu blicken, in der es um die Festlegung dieser Flagge, wie wir sie heute kennen geht. Manchmal klingen die vermeintlichen Begründungen auch zu verlockend, als dass man sie hinterfragt... Finden Sie nicht auch?
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Eier lassen sich leichter schälen, wenn man sie vorher mit kaltem Wasser abschreckt
 
    
 
   Ein sehr weit verbreiteter Mythos in deutschen Küchen ist der Brauch, die gekochten Eier umgehend abzuschrecken, da sie sich dann, so heißt es als Begründung, leichter schälen lassen. Auch wenn es verlockend klingt, diesem Mythos zu glauben, es ist und bleibt ein Mythos, an dem kein Körnchen Wahrheit dran ist. 
 
    
 
   Ich bin mir sicher, Ihnen ist hier und da schon der Satz am Frühstückstisch herausgerutscht, insbesondere, wenn sich ein Ei schlecht pellen lässt, dass dieses Ei nicht gut genug abgeschreckt worden wäre. Aber ob sich ein Ei gut oder schlecht schälen lässt hängt nicht davon ab, ob es nach dem Kochen in Eiswasser getaucht wird oder nicht. Vielmehr ist es eine Frage der Frische: Je besser sich ein Ei schälen lässt, desto älter ist es. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie es nach dem Kochen abschrecken oder nicht. Machen Sie doch dafür einen kleinen Versuch, wenn Sie das nächste Mal Eier kochen: Kochen Sie zwei Eier aus der gleichen Packung für vier Minuten. 'Schrecken' Sie eines der Eier nach dem Kochen intensiv eine halbe Minute mit eiskaltem Wasser ab (oder geben Sie es in eine kleine Schale mit Eiswasser, in der auch gern einige Eiswürfel schwimmen dürfen) und legen Sie das andere Ei einfach aus dem Topf auf den Teller. Jetzt warten Sie weitere 15 Minuten und schälen beide Eier. Sie werden feststellen, beide Eier lassen sich gleich gut schälen. Aber Sie werden noch etwas anderes feststellen, da bin ich mir sicher: Denn eines der Eier wird ein perfektes vier Minuten Ei sein und ein weiches Eigelb haben, während das andere innen vollkommen 'hart' ist, also ein festes Eigelb hat. Genau das ist der Effekt des intensiven 'Abschreckens': Sie verhindern damit als Liebhaber weich gekochter Eier das 'Nachgaren', also dass das weiche Ei in der Zeit bis zum Schälen und zum Verzehr mit der Resthitze fester wird. Gut abgeschreckte Eier bleiben in der Konsistenz weitestgehend erhalten, während nicht abgeschreckte Eier durch die Resthitze weiter garen und somit aus einem weichen Ei durchaus ein hartes Ei werden lassen können. Aber mit dem Schälen hat das 'Abschrecken' in keinster Weise zu tun, auch wenn dieser Mythos sich hartnäckig in den Küchen hält und bereits durch ein kleines Eigenexperiment widerlegt werden kann. 
 
    
 
   Das heißt, wenn Sie ein schwierig zu pellendes Ei vor sich auf dem Frühstückstisch haben, dann ist es vermutlich sehr frisch. Diesen Vorgang kann man auch chemisch beweisen: Denn die Qualität des Schälens hängt vom pH Wert des Eiklars ab. Je höher dieser pH Wert ist, desto besser lässt sich das Ei schälen. Am geringsten ist dieser Wert direkt nach dem Legen des Ei´s. Ab diesem Zeitpunkt entweicht mehr und mehr CO2 aus der Eiklar über die Schale und der pH Wert steigt kontinuierlich an. Diese chemische Begründung mag schnell wieder in Vergessenheit geraten, aber ich bin mir sicher, in Zukunft können Sie mit Bestimmtheit sagen, ob das Ei frisch ist. Wetten?
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,...
 
    
 
    
 
   ...dass es in keiner Fremdsprache ein vergleichbares Wort für das „Abschrecken“ in dem Sinne gibt, wie es in der deutschen Sprache im Zusammenhang mit Eiern verwendet wird?
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Und noch ein interessanter Fakt zum Thema Ei:
 
    
 
   Wasser kocht bei 100 Grad Celsius, heißt es im Allgemeinen. Ich nehme an, dieser Umstand ist weithin geläufig und gibt auch keinen Grund, um als 'Mythos' in dieses Buch aufgenommen zu werden. Wasser kocht bei 100 Grad Celsius - aber nicht überall. Hätten Sie das gewusst?
 
    
 
   Wasser kocht bei 100 Grad Celsius, doch das trifft nur für Orte an der See zu, nicht aber für Orte, die einige hundert Meter über dem Meeresspiegel liegen. Wann Wasser kocht, hängt nämlich grundsätzlich vom Luftdruck in der Umgebung ab. Der Luftdruck ist am Meer gerade so hoch, dass das Wasser im Topf bei genau 100 Grad Celsius brodelt und dampft. Das ist der sogenannte Normaldruck. Sinkt der Luftdruck jedoch ab – und das geschieht mit zunehmender Höhe –, dann sinkt auch der Siedepunkt des Wassers. Anders ausgedrückt: Je höher man kommt, umso früher fängt Wasser an zu kochen, umso weniger hoch muss die Temperatur also sein.
 
   Wasser, das in Garmisch-Partenkirchen oder Nürnberg zum Beispiel auf dem Herd sprudelt, ist nicht 100, sondern nur etwa 97,5 Grad Celsius heiß. Denn Garmisch-Partenkirchen liegt gut 700 Meter über dem Meeresspiegel. Alle 285 Höhenmeter sinkt der Siedepunkt des Wassers um 1 Grad ab. Auf einer Höhe von gut 1400 Metern über dem Meeresesspiegel kocht Wasser also bereits bei 95 Grad Celsius, auf der Zugspitze mit ihren 2962 Metern gar schon bei 90 Grad Celsius. Und das bedeutet auch: Heißer wird Wasser dort nicht! Denn wie Sie alle wissen, ist die Siedetemperatur des Wassers die Temperatur, an der das Wasser den Zustand von 'flüssig' in 'gasförmig' wechselt und verdampft. Heißer als der Siedepunkt kann Wasser also nie werden. 
 
   Eier, die bei 100 Grad Celsius in acht Minuten hart werden, brauchen bei einer Temperatur von nur 97 oder gar 90 Celsius Grad natürlich wesentlich länger, bis sie durch sind und die gewünschte Härte haben. Und das gilt nicht nur für Eier. Auch die Garzeiten anderer Nahrungsmittel sind in höheren Regionen andere. Doch immerhin: Selbst auf dem höchsten Berg der EU, dem MontBlanc mit seinen 4810 Metern, gelänge ein hartgekochtes Ei.
 
   Auf dem Mount Everest hingegen würde es mit dem Eierkochen gar nicht mehr klappen. Das Dotter würde zwar irgendwann noch fest werden, das umgebende Eiweiß aber nicht. Das bliebe durchsichtig glibberig. Denn Eigelb und Eiweiß stocken bei unterschiedlichen Temperaturen. Um das Eigelb gerinnen zu lassen, reichen 62 Grad Celsius, für das Eiweiß jedoch sind 84,5 Grad Celsius nötig. An die aber kommt man auf dem Mount Everest nicht heran. Dafür ist der Luftdruck dort zu gering. Der Mount Everest ist 8848 Meter hoch, und so ist bei etwa 70 Grad Celsius der Siedepunkt des Wassers erreicht. Dass heißt: Heißer als 70 Grad Celsius wird das Wasser nicht auf dem Mount Everest und ein Frühstücksei könnten Sie dort vergessen.... 
 
    
 
   Dieses Prinzip und den Fakt, dass bei unterschiedlichem Druck andere Siedepunkte gelten nutzt auch der Schnellkochtopf. Nur dass dieser Topf den Überdruck nutzt und damit dem Wasser eine Siedetemperatur von etwa 120 Grad abverlangt. Diese höhere erreichbare Temperatur in diesem Schnellkochtopf führt dann zu den kürzeren Kochzeiten. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Reis in Salzstreuern verhindert das Verklumpen des Salzes
 
    
 
    
 
   Und gleich noch ein Mythos, der aus vielen Küchen bekannt ist: Wenn man einige Reiskörner in den Salzstreuer gibt, verhindert man das Verklumpen des Salzes. Auch das ist ein Irrtum, der sich hartnäckig hält und gern pseudo- physikalisch begründet wird. Angeblich nimmt der Reis die Umgebungsfeuchtigkeit auf und hält so das Salz trocken, das bei geringster Feuchtigkeit ansonsten verklumpen würde und sich nicht mehr streuen ließe. 
 
    
 
   Aber auch wenn diese Begründung durch die scheinbar logische physikalische Erklärung einleuchtend erscheint, sie zeigt, dass man nur geschickt und scheinbar wissenschaftlich argumentieren muss, um überzeugend zu sein. Denn diese Begründung lässt sich ebenfalls mit Wissenschaft hervorragend widerlegen: Die Salzkristalle sind durch ihre Zusammensetzung viel anfälliger für eine Feuchtigkeitsaufnahme als ein Reiskorn. Dass heißt, Salz nimmt Feuchtigkeit nicht nur leichter, sondern auch schneller auf, als es Reis je könnte. Auch hier können Sie ganz leicht einen kleinen Versuch machen, der Ihnen das beweist: Geben Sie auf eine Untertasse ein kleines Häufchen Speisesalz und auf eine andere Untertasse ein oder zwei Reiskörner. Jetzt träufeln Sie auf das Salzhäufchen einen Tropfen Wasser und machen das gleiche über den beiden Reiskörnern. Noch bevor der Tropfen auf den Reis gefallen ist, ist der Tropfen auf dem Salz verschwunden und von den Kristallen aufgenommen. Selbst wenn Sie zuerst den Tropfen auf den Reis geben, wird dieser noch immer da sein, wenn Sie das Salz beträufelt haben und der Tropfen auf dem Salz direkt verschwunden ist. 
 
    
 
   Reis in Salzstreuern mag das Salz kurzfristig etwas körniger halten, aber keineswegs, weil die Reiskörner die Feuchtigkeit aufnehmen, sondern weil der Reis verhindert, dass die Salzkristalle sich verbinden können. Das liegt aber nur daran, dass sich keine Salzkristalle verbinden können, die zwischen sich ein Reiskorn haben. Sie können ja auch keine Briefmarke auf ein Brief kleben, wenn dazwischen ein Blatt Papier liegt. Um jedoch ein vollständiges Verklumpen des Salzes zu verhindern müsste so viel Reis im Streuer sein, dass dieser nach jeder Benutzung nachgefüllt werden müsste, da er dann schon wieder leer wäre. Der gern praktizierte Brauch, einige Reiskörner in den Salzstreuer zu geben, um das Verklumpen des Salzes zu verhindern, ist und bleibt nichts anderes als ein Brauch. Nur in dem Falle ein Brauch ohne praktischen Nutzen, der in das Reich der Küchenmythen gehört.
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
    
 
   …. dass zwei Scheiben Brot mit Wurst in der Regel den Tagesbedarf an Speisesalz vollkommen ausreichend decken? Zu viel Salz schadet Knochen, Gelenken und führt nicht zuletzt zu einer überhöhten Flüssigkeitsspeicherung im Körper, was zu Übergewicht beiträgt. Besser ist es, auf zu viel zusätzliches Salz zu verzichten und speisen stattdessen mit Kräutern oder anderen frischen Zutaten aufzupeppen.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Ein Glas Rotwein am Tag ist gut fürs Herz
 
    
 
   Ich bin mir sicher, sehr viele von Ihnen haben schon einmal gehört, dass jeden Tag ein Glas Rotwein gut fürs Herz sei. Auch dieses vermeintliche 'Hausrezept' wird gern pseudo- wissenschaftlich begründet. Die Inhaltsstoffe und insbesondere das Resveratrol in den roten Trauben, welche die Grundlage des Weines sind, sollen die Blutgefäße von innen her schützen und so dazu beitragen, dass die Infarktrisiken deutlich absinken. Aber dies ist wohl eher ein Wunschdenken der Winzerindustrie, die diese Halbwahrheit gern verbreitet um ihrem Produkt einen Heiligenschein zu verpassen. Aber sie haben gute Arbeit geleistet, denn dieser Mythos ist tatsächlich gesellschaftsfähig geworden und weit verbreitet. 
 
    
 
   Dabei verschweigen die Winzer gern die volle Wahrheit. Denn das im Alkohol enthaltene Ethanol bleibt, auch wenn die Venen durch das Resveratrol vielleicht besser geschützt werden, ein Zellgift. Überspitzt gesagt: Wenn Zigaretten gegen Haarausfall helfen würden, dann würden Sie als Nichtraucher, der um die Risiken weiß, doch nicht mit dem Rauchen anfangen, oder? Auch wenn das im Rotwein enthaltene Resveratrol bei regelmäßiger Einnahme (also Alkoholkonsum) unter Umständen das Risiko bestimmter Erkrankungen senken kann, dann wird dieser vermeintlich positive Effekt jedoch durch die anderen Gefahren und Risiken des Alkohols wieder mehr als aufgehoben. Dies wurde immer wieder in Studien nachgewiesen. Denn die regelmäßige Einnahme von Rotwein (der im Alkoholgehalt ja das Bier um das Dreifache übertrifft) führt der Leber langfristig einen immensen Schaden zu. Was nutzt es dann, wenn man vielleicht keine Herz – Kreislauf Erkrankungen bekommt, dafür aber von einer Leberkrankheit dahingerafft wird? Beide Seiten der selben Medaille dürfen also durchaus betrachtet werden. 
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass das im Rotwein enthaltene Resveratrol, welchem die positive Wirkung in Sachen Vorbeugung von Herz – Kreislauf Erkrankungen zugeschrieben wird, auch in den Trauben selbst enthalten ist? Man muss also nicht gleich den vergorenen Saft trinken, um einen vergleichbaren positiven Effekt zu erzielen. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Cola kann über Nacht ein Stück Fleisch auflösen
 
    
 
   Wir bleiben bei Getränken und werfen einen Blick auf die beliebte und verbreitete Cola. Denn auch zu diesem Getränk hat sich ein Mythos im Bewusstsein verfestigt, der teilweise vehement verteidigt wird. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich in der Schule diesen Irrglauben von einem Lehrer erzählt bekam, der vor den negativen Auswirkungen von Cola warnen wollte. Vielleicht ist es auch ein Mythos, der kleinen Kindern oder jungen Heranwachsenden, seriös und wissenschaftlich beigebracht, tatsächlich den übermäßigen Durst auf die braune, süße Brause namens 'Cola' verderben kann, aber der sich bei näherer Betrachtung eben als das entpuppt, was er ist: Ein Irrglauben.
 
    
 
   Es geht um das weit verbreitete Vorurteil, dass sich ein Stück Fleisch, das man über Nacht in ein Glas Cola legt, bis zum kommenden Morgen aufgelöst hätte. Haben Sie davon schon einmal gehört? Nein? Fragen Sie mal in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis herum, liebe Leser, ich bin mir sicher, dort findet sich mindestens einer, der davon schon einmal gehört hat und diesen Mythos verteidigen wird. 
 
    
 
   Gern wird dieser Mythos angeführt, um der Cola eine schädigende Wirkung auf die Magenwände und ihr deshalb gesundheitsschädliche Folgen anzudichten. Aber dass das ein wahrhaftiger Mythos ist, können Sie in einem einfachen Selbstversuch herausfinden. Denn man staunt, wie viele Menschen einen Irrglauben oder ein Vorurteil übernehmen, obwohl ein Selbstversuch weder besondere Umstände noch Kosten verursacht. Genau wie in dem hier aufgeführten Mythos: Man bekommt diesen Irrglauben immer wieder überzeugend zu hören, obwohl Sie schnell wissen könnten, dass an diesem hartnäckigen Vorurteil kein Körnchen Wahrheit ist. Legen Sie nämlich Abends ein Stück Fleisch in ein Glas Cola, dann stellen sie am folgenden Morgen höchstens fest, dass dieses Stück nicht mehr appetitlich aussieht, aber es keineswegs verschwunden. Unter Umständen lockerte die Kohlensäure die Konsistenz etwas, aber das war es dann auch schon mit der Zauberwirkung von Cola auf das Fleisch. Eine schädliche Auswirkung auf die Magenwände wäre zudem selbst dann nicht gegeben, wenn tatsächlich ein wenig Fleisch fehlen würde. Denn die Magenwände sind so von Säuren überzogen, dass sie selbst hochprozentigen Alkohol oder extrem fette Speisen problemlos überstehen. Da kann ein Glas Cola nun wirklich keinen Schaden anrichten. 
 
    
 
   Damit soll die Cola mit ihrem immerhin sehr hohen Zuckeranteil nicht heilig gesprochen werden, aber man sollte so fair sein, ihr nicht eine derart zerstörerische Wirkung zuzuschreiben und sie dadurch in anderer Hinsicht aus der Masse herauszuheben. Es ist und bleibt eine braune Brause.
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
    
 
   ….dass Cola Light Hunger auslösen kann? Der in der Cola Light enthaltene Süßstoff signalisiert über die Rezeptoren auf der Zunge dem Magen, dass gleich etwas Süßes kommt, das verarbeitet werden muss. Daraufhin wird Magensäure freigesetzt, um die angekündigte Ladung Zucker zu verarbeiten und in Kohlenhydrate umzuwandeln. Wenn jetzt jedoch keine Arbeit für den Magen kommt, dann wurde zu viel Magensäure produziert. Die Magensäure aber wurde in Erwartung einer kommenden Nahrungs- oder Zuckeraufnahme produziert und ist jetzt in Bereitschaft. Wenn daraufhin keine aufzuspaltenden Nahrungsmittel kommen, wird Appetit erzeugt und die Lust auf etwas Süßes oder einen kleinen Happen steigt an. Süßstoff mag also den Geschmack verbessern, verschaukelt aber die natürlichen Abläufe und erzeugt nur Appetit. Ob dem immer widerstanden werden kann...?
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Abends reichhaltig essen macht dick
 
    
 
   Ein, erstaunlicherweise auch in der Medizin, weit verbreiteter Irrglaube ist der, wonach das reichhaltige Essen am Abend dick macht. So kann man hören, dass es besser ist mehrere kleine Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen und Abends soll man ohnehin nur kleine Portionen zu sich nehmen, da diese besonders 'ansetzen' würden. Menschen, die den Vorsatz in sich tragen, Gewicht verlieren zu wollen, wird dieser Irrglaube vermeintlich logisch damit begründet, dass das am Abend zu sich genommene Essen nicht mehr vom Körper verarbeitet werden kann und folglich ansetzt.
 
    
 
   Dieser Irrglaube – und etwas Anderes ist es nicht – hält sich erstaunlich wacker und scheint in vielen Köpfen ein festes Gedankengut zu sein. Aber es ist ein Mythos, liebe Leser. Denn es ist für das Abnehmen oder Zunehmen nicht ausschlaggebend, wann Sie Ihrem Körper Kalorien und Energie zuführen, sondern nur wie viel Energie Sie ihm zuführen. Wer sich am Tag gut mit Energie und Nahrung versorgt und dennoch am Abend üppig isst, der braucht sich sicher nicht über einige zusätzliche Pfunde wundern, die sich im Laufe der Zeit auf der Waage zeigen. 
 
    
 
   Den Ursprung hat dieser Irrglaube vermutlich darin gefunden, dass man lange Zeit annahm, ein ruhender Körper benötigt wenig Energie und kann folglich die aufgenommene Energie am Abend nicht mehr verarbeiten. Also schien es nur logisch, dass man sagte, wenn man am Morgen reichhaltig isst und im Laufe des Tages die Menge der Mahlzeiten kontinuierlich nach unten schraubt, ist es besser, da der Körper die aufgenommenen Kalorien dann direkt verbrennen und verarbeiten kann. Diese scheinbare Logik ist einleuchtend und hatte es somit sehr leicht, sich im Bewusstsein festzusetzen. Aber sieht man genauer hin, dann ist das Gegenteil der Fall: 
 
    
 
   In der nächtlichen Ruhephase ist jener Teil unseres Nervensystems deutlich aktiver, der die inneren Organe für Verdauung und Entspannung reguliert. In dieser Zeit ist unser Nervensystem geschützt vor äußeren Einflüssen und damit von Ablenkungen, wie sie uns tagsüber gern begegnen und ein Befinden jedweder Art in uns hervorrufen. Jedes Befinden, ob Eile, Stress, Hektik oder Angst, Freude und selbst das Nachgehen der gewöhnlichen Arbeit mit einer entsprechenden Konzentration unterdrückt diesen Teil des Nervensystems und bindet unseren Organismus und unser inneres System an die Abläufe, die wir unserem Körper auferlegen. Die 'innere Prioritätenliste' unseres Körpers bevorzugt die Bewältigung des Alltags und den Schutzmechanismus, wenn er es zum Beispiel mit Stress zu tun bekommt. Die Verdauung und Verarbeitung der aufgenommenen Energie steht in dieser Prioritätenliste am Tag hinten an. In der Nacht und unserer Ruhephase jedoch kann sich unser Nervensystem ganz der Verarbeitung der Energie widmen, da die äußeren Einflüsse fehlen.
 
    
 
   Vielleicht kennen Sie nach einem üppigen Mittagsmahl das Bedürfnis, ein kurzes Nickerchen machen zu wollen oder sich auszuruhen. Man bekommt das 'Tagestief' und würde am Liebsten eine Stunde schlafen oder sich zur Ruhe legen. Genau das ist eigentlich ein Signal unseres Körpers, dass er gern die eben aufgenommene Energie verarbeiten würde und keine störenden Einflüsse wünscht. Wenn Sie also Ihren Kalorienbedarf am Tag nicht erfüllen und ein reichhaltiges Mahl am Abend zu sich nehmen (welches noch innerhalb des üblichen und geforderten Kalorienbedarfes liegt), dann hat das überhaupt keine schädlichen Auswirkungen auf Ihren Körper und Ihr Gewicht. 
 
    
 
   Es kommt nicht darauf an, wann man isst, sondern wie viel man isst. Der Körper benötigt am Tag eine gewisse Energie und bezieht diese Energie aus der aufgenommenen Nahrung, die im Idealfall den Bedarf deckt. Geben Sie dem Körper dauerhaft mehr Energie in Form von Nahrung als er benötigt, dann werden Sie zunehmen. Nur ist das generelle üppige Mahl am Abend dann garantiert nicht Schuld. Denn wenn Sie am Tag nicht üppig Essen und nur kleine Happen zu sich nehmen können, dann ist das üppige Mahl am Abend die notwendige Energieversorgung, aus der Ihr Körper sich dann bedient, wenn er diese Energie benötigt. Da diese am Abend zu sich genommene Nahrung zudem deutlich besser – weil frei von äußeren ablenkenden Einflüssen – verarbeitet werden kann, kann der Körper diese Energie am Folgetag wesentlich gezielter freisetzen, als wenn Sie zum Beispiel üppig Mittagessen und sich direkt wieder in die Alltagshektik begeben. Das dann stärker werdende Bedürfnis nach Ruhe ist nämlich nichts Anderes, als der Ruf des Körpers nach der notwendigen Zeit für die Energieumwandlung und Speicherung. 
 
    
 
   Es kommt also nur auf die Energie an, die Sie Ihrem Körper zuführen und nicht auf die Zeit, wann Sie dies tun. Der Körper bezieht seine Energie, wann er sie benötigt, gleich ob er diese erst vor wenigen Minuten bekam, oder am Vorabend. Die Gefahr am Abend ist in der Regel nur, dass man dann auch gern zu weiteren Zugaben greift, die diesen Bedarf an Energie gern überschreiten, wie zum Beispiel das Glas Bier oder die Gläser Wein, die man am Tag weglassen würde und die für sich genommen nicht gerade arm an Kalorien sind... 
 
    
 
   Sie können den Energiebedarf des Körpers auch gern mit einem Verbrennungsmotor im Auto vergleichen: Es ist gleichgültig wann Sie tanken oder ob Sie mehrmals wenige Liter tanken oder einmal voll tanken; egal, ob Sie das Auto nach dem Tanken einen Tag stehenlassen oder eine längere Strecke fahren. Der Motor verbrennt das Benzin wenn er es benötigt. 
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ….dass das Sättigungsgefühl zeitlich verzögert eintritt? Langsame Esser haben es da leichter und weniger mit Gewichtsproblemen zu kämpfen als schnelle Esser, da sie in dieser Zeitverzögerung weniger Kalorien zu sich genommen haben als der schnelle Esser. Deshalb soll man auch nicht im Stehen essen oder in einer stressigen Phase, denn dabei neigt man zu einer schnelleren Nahrungsaufnahme als in einer ruhigen Umgebung, bei der man deutlich entspannter ist und sich unbewusst deutlich mehr Zeit für die Nahrungsaufnahme lässt. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   
  
 

Sterile Sauberkeit schützt kleine Kinder vor Allergien und Krankheiten
 
    
 
   Wir alle kennen die Haushaltsreiniger, die sich in der Werbung damit brüsten, auch wirklich alle Bakterien zu vernichten und es absolut sauber werden zu lassen. Eine absolute Sauberkeit, fast schon steril – Schlagworte eines großen Haushaltsreinigers, der sich gar mit seiner Verwendung in der Medizin und in Krankenhäusern rühmt. Aber ist steril und absolut sauber wirklich wünschenswert?
 
    
 
   Natürlich kann kein Mensch argumentieren, dass es erstrebenswert sei, sich in einem schmutzigen zu Hause einzurichten. Aber muss man es deshalb wirklich übertreiben, indem man Desinfektionsmittel im Bad verwendet, scharfe Bodenreiniger im Einsatz hat und ein fast schon 'keimfreies' zu Hause anstrebt? In Haushalten, in denen Kleinkinder leben, hat die Werbung es tatsächlich geschafft, dafür zu sorgen, dass überdurchschnittlich oft desinfizierende Reinigungsmittel eingesetzt werden. Immerhin soll der Nachwuchs ja keine Keime aufnehmen, keinen Schmutz über die Finger, die in jungen Jahres alles ertasten und so die Umwelt kennenlernen, aus Versehen schlucken oder mit Keimen der Erwachsenen in Verbindung kommen. Es könnte ja sonst Krankheiten entstehen oder andere, gesundheitsschädliche folgen, eintreten. Doch auch wenn diese Denkweise dank entsprechender Werbestrategien den erfolgreichen Durchbruch feierte und sich in vielen Köpfen festsetzte, auch dies ist ein genereller Mythos, der im Unterschied zu vielen anderen Mythen, sogar gefährlich sein kann. Gefährlich nämlich in der Form, dass er das Gegenteil bewirken kann. 
 
    
 
   Hat man als Haushaltsvorsteher oder Haushaltsvorsteherin tatsächlich das Bedürfnis, mit Desinfektionsmitteln zu reinigen oder standardmäßig auf Bakterienkiller zu setzen, dann mag man den Kontakt des Kindes mit Keimen oder Bakterien auf ein Mindestmaß beschränken. Grundsätzlich also tatsächlich die Wirkung zu erzielen, die man anstrebt. Aber ist diese Wirkung tatsächlich so gesund?
 
    
 
   Wir alle kennen das Prinzip von Impfungen: Man bekommt eine kleine Dosis des Virus injiziert, gegen das man sich zukünftig und mit der Impfung schützen möchte. Diese kleine Dosis dient dazu, dass der Körper bzw. das Immunsystem mit dem Fremdviren in Kontakt gerät und Abwehrstoffe bilden kann. Nach wenigen Tagen oder Wochen hat der Körper ausreichend Abwehrstoffe gebildet und das Immunsystem ist mit dem Virus oder dem Erreger soweit vertraut, dass es jetzt bei einem neuerlichen Kontakt den Körper und das Immunsystem schützen kann. Die gewünschte Wirkung ist eingetreten. Sie kennen das sicher nicht nur aus Ihrer Kindheit, sondern auch daher, wenn Sie eine Reise in bestimmte Länder antreten möchten, in denen es Krankheiten gibt, die es in Deutschland nicht gibt oder mit deren Erregern Sie in Deutschland nicht in Verbindung kommen können. So gibt es je nach Urlaubsland immer wieder verschiedene Impfhinweise und Empfehlungen. Man bereitet das eigene Immunsystem darauf vor, dass ein Erreger in den Körper eindringen kann, den es bislang noch nicht kennt. Man kann also das Immunsystem mit einer Art 'Datenbank' vergleichen, die im Laufe der Zeit Informationen zu Erregern sammelt und mit diesen Informationen wirksame Abwehrstoffe entwickelt. Dringt dann ein Fremdkörper in das System ein, wird seine Struktur mit den bereits vorhandenen Informationen abgeglichen und der entsprechende Abwehrmechanismus ausgelöst. 
 
    
 
   Um den Mythos von dem 'möglichst sterilen Heim und seinem Nutzen für das Kind' zu entlarven muss man im Extremen denken und ein kleines 'Gedankenexperiment' anstellen: Stellen Sie sich die Extremsituation vor, dass ein Kind in einer vollkommen sauberen, keimfreien Umgebung aufwächst und älter wird. Ein Raum, in dem nur gefilterte Luft eindringt, die Besucher Schutzanzüge tragen und alles vollkommen frei ist von Fremdstoffen. Das Immunsystem kommt nie in Kontakt mit Bakterien, Keimen oder der Natur sondern ist immer nur in steriler Umgebung. Selbst im Kontakt zu Mitmenschen werden keine Keime übertragen und alles ist perfekt sauber. Dieses Immunsystem lernt nie die flüchtigen Erreger, Keime, Bakterien oder Fremdstoffe von außen kennen und kann folglich keine Abwehrstoffe bilden. Wenn dann diese Umgebung genommen wird und das Kind kommt das erste Mal in Verbindung mit Viren, zum Beispiel Erkältungsviren, dann werden diese Viren einen deutlich extremeren Krankheitsverlauf hervorrufen, als bei einem Menschen, dessen Immunsystem bereits in Verbindung mit diesen Erregern kam und über Abwehrstoffe verfügt.
 
    
 
   Zahlreiche Studien in den vergangenen Jahren konnten beweisen, dass Menschen, die in ländlichen Umgebungen aufgewachsen sind, deutlich weniger Anfälligkeiten gegenüber Pollen zeigen als Menschen, die in städtischen Umgebungen groß wurden. Das liegt aber nicht an den möglichen schädlichen Umwelteinflüssen, die der anfälligere Mensch in der Stadt ausgesetzt ist, sondern vielmehr daran, dass der in einer ländlich geprägten Umgebung aufgewachsene Mensch bereits sensibilisiert gegenüber den Pollen ist und ausreichend Abwehrstoffe bilden konnte. Für ihn sind diese Pollen keine Fremdstoffe mehr und lösen folglich auch nicht Heuschnupfen aus. Sein Immunsystem kennt diese Stoffe und konnte sich im Lauf der Jahre daraufhin 'konditionieren', also vorbereiten. Aber das gilt nicht nur für Heuschnupfen & Co., sondern auch für viele Arten von Allergien: Diese Allergien bedeuten eine Reaktion des Immunsystems auf einen Stoff, gegen das es keine Abwehrstoffe hat oder mit dem es nicht vertraut ist. 
 
    
 
   Die teilweise hysterische Reaktion von einigen Eltern, wenn das eigene Kleinkind mal im 'Dreck' spielt, ist daher nicht immer nur positiv, sondern verhindert vielmehr, dass das Kind sich und sein Immunsystem konditionieren kann und entsprechend 'abhärtet'. Entzieht man dem Immunsystem, diese Abhärtung frühzeitig durchzuführen, dann riskiert man die späteren sogenannten 'Volkskrankheiten' wie Heuschnupfen, übermäßige Anfälligkeit für Umgebungsallergien (z.B. Hausstauballergie). 
 
    
 
   Ein übermäßiges Verwenden von Desinfektionsmitteln im Haushalt erzeugt dabei eine ähnliche Konditionierung, nur in dem Fall dafür, dass das Immunsystem durch das Fehlen der üblichen Erreger und normalerweise vorhandenen Keime (das hört sich gefährlicher oder böser an, als es ist) signalisiert bekommt, die Erreger gehen zurück und es werden weniger Abwehrstoffe benötigt. Ein nicht unbedingt positiver Effekt, wie Sie jetzt wissen. 
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass die Zahl der auftretenden und zunehmenden Heuschnupfen und Pollenallergie – Fälle nicht an zunehmenden Pollenbelastungen liegt (die ist effektiv gleich geblieben oder zurück gegangen) sondern proportional damit zusammenhängt, dass immer mehr Menschen in städtischen Umgebungen aufwachsen? Von einem Landwirt werden Sie also nie hören können, dass er unter Heuschnupfen leidet, denn sein Immunsystem konnte sich 'konditionieren' und an die Pollen gewöhnen. Nicht die Auslöser werden also, wie weithin angenommen und geglaubt, aggressiver, sondern die Empfindlichkeit nimmt zu. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, der gern unter den Tisch fallen lassen wird. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Das 'gefährlichste' Jahr für die Partnerschaft ist das 'verflixte' 7. Jahr
 
    
 
   Vielleicht kennen sie Sprüche oder Äußerungen wie diesen, wonach das 7. Jahr einer Beziehung, Ehe oder Partnerschaft das gefährlichste Jahr wäre, denn da würden die meisten Beziehungen in die Brüche gehen. Wer also dieses Jahr in seiner Partnerschaft 'durchhält' bzw. wessen Partnerschaft dieses Jahr überlebt, der hat es so gut wie geschafft und alles bleibt gut. Ein weit verbreiteter Glauben, wie ein einfaches Umhören im Freundes – oder Bekanntenkreis zeigt. Doch was ist dran an diesem 'verflixten 7. Jahr'?
 
    
 
   Weit verbreitet wurde das 'verflixte 7. Jahr' sicherlich durch Marilyn Monroe und wer kennt nicht das Bild, auf dem sie auf dem Lüftungsschacht steht und das durch die aufsteigende Luft wehende Kleid nach unten drückt. Ein Bild das um die Welt ging und unbewusst dazu beitrug, diesen Mythos des '7. Jahres' zu schaffen. Gern werden auch immer wieder Prominenten – Ehen angeführt, die nach sechs Jahren scheiterten und damit den vermeintlichen Beleg für das 'verflixte 7. Jahr' liefern sollten. Aber auch wenn diese gescheiterten Ehen durch den Prominenten – Status mehr Aufmerksamkeit erfuhren, als die gescheiterte Ehe von Meier, Müller und Schulze, so können diese dennoch nicht einen Beweis für etwas liefern, das es gar nicht gibt. Denn statistisch gesehen gehen weltweit die meisten Ehen im vierten Jahr auseinander und nicht im siebten. Auch wenn man zahlreiche Beispiele für das Scheitern einer Ehe im siebten Jahr anführen kann, so wird man deutlich mehr Beispiele für das Scheitern im vierten Ehejahr finden, denn die Statistik zeigt, dass es das Jahr ist, in der die meisten Beziehungen scheitern. Gibt es einen Grund dafür?
 
    
 
   Auch hier haben sich Wissenschaftler um Erklärungen bemüht und zahlreiche Experimente durchgeführt (Wo wären wir ohne Wissenschaft, die immer wieder versucht, unseren Alltag in ein Schema zu pressen und formelhaft zu erklären?). Diese Wissenschaftler fanden heraus, dass deshalb die meisten Ehen im vierten Jahr scheitern, weil der „Coolidge – Effekt“ auftritt. Dieser Effekt ist dafür verantwortlich, dass in einer monogamen Partnerschaft eine sogenannte „sexuelle Gewöhnung“ stattfindet, in deren Folge die Nervenzellen immer weniger der Euphoriedroge Dopamin ausschütten. Anders ausgedrückt: Nachdem man sich mehr und mehr an die Partnerin oder den Partner gewöhnt hat, umso weniger Euphorie herrscht beim Liebesspiel. Der 'Reiz des Neuen' weicht dem 'routinierten Beischlaf', bei dem man längst alle Eigenarten ausprobiert hat und kennt. Nach vier Jahren ist in einer monogamen Partnerschaft die Dopaminproduktion der Nervenzellen schließlich an den Nullpunkt angelangt, wie die Forscher herausfanden. Es herrscht also keinerlei Euphorie mehr. Wechselt jetzt der Sexualpartner, dann schnellt umgehend die Dopaminproduktion wieder nach oben und neue Euphorie mit entsprechenden Glücksgefühlen tritt ein. 
 
    
 
   Soviel zum wissenschaftlichen Versuch, die im vierten Jahr scheiternden Ehen zu erklären und das statistisch gefährlichste Jahr einer Partnerschaft plausibel zu machen. Einfach und vollkommen unwissenschaftlich ausgedrückt: Die Luft ist nach vier Jahren raus.... Partner, die dieser Gefahr wirksam begegnen wollen, sollten spätestens in diesem Jahr anfangen, einen frischen Wind ins Schlafzimmer zu bringen.
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ….dass es in Oxford im amerikanischen Bundesstaat Ohio Frauen per Gesetz verboten ist, sich vor einem Gemälde oder eine Fotografie eines Mannes zu entkleiden?
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   
  
 

Die Evakuierung der Bevölkerung
 
    
 
   Bei Katastrophen, Unglücken oder Bränden kann man immer wieder in den Nachrichten Sätze hören wie „Die Menschen wurden evakuiert“, „Die Bewohner wurden rechtzeitig evakuiert“ oder „Die Evakuierung der Bevölkerung ging reibungslos von statten“. Wenn Sie jetzt ihre Freunde beeindrucken wollen, dann können Sie darauf hinweisen, dass diese Meldungen falsch seien:
 
    
 
   Denn das Wort „Evakuierung“ kommt aus der lateinischen Sprache und steht für das Wort „evacuare“, welches übersetzt heißt „ausleeren“. Demnach können Häuser evakuiert werden, Stadtteile oder Fahrzeuge – nicht jedoch Menschen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Monacos Hauptstadt
 
    
 
   Wer ab und an Formel 1 im Fernsehen sieht oder wen es an die Strände der Schönen und Reichen zieht, der kommt vermutlich an Monte Carlo nicht vorbei. In diesem Zusammenhang ist auch oft zu hören, dass Monte Carlo die Hauptstadt von Monaco wäre (Erstaunlicherweise findet sich diese Theorie auch als Lösung in vielen Kreuzworträtseln oder Erdkundetests in einigen Schulen). Wenn Sie Ihre Freunde beim nächsten Kneipenbesuch beeindrucken wollen, wetten Sie mit ihnen um 50 Euro, dass diese nicht die Hauptstadt von Monaco nennen können. Alle werden mitmachen wollen und dann Monte Carlo nennen, Sie können dann die 50 Euro einstreichen und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Denn Monte Carlo ist nicht die Hauptstadt von Monaco. 
 
    
 
   Monaco hat keine Hauptstadt, Monaco ist eine Stadt. Monte Carlo, so gern als Hauptstadt dieser Glitzermetropole bezeichnet, ist nichts weiteres als ein Stadtteil (so wie also z.B. Kreuzberg für Berlin). In Wahrheit liegen nicht einmal die wichtigen Regierungsbehörden oder Ämter in diesem Stadtteil. Diese liegen nämlich in der Nähe zum Schloss im Stadtteil Monaco – Ville. Ein Erklärungsversuch für den Mythos, dass man häufig annimmt Monte Carlo sei die Hauptstadt Monacos mag damit gewagt werden, dass der Fremdenverkehrsverband dieses Stadtstaates jahrelang unter dem Namen Monte Carlo um Touristen warb. Auf jeden Fall wissen Sie jetzt, dass Monte Carlo keine Hauptstadt ist, nicht einmal eine Stadt....
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Holland und die Niederlande
 
    
 
   Einen ebenso häufig anzutreffenden Mythos was die korrekte Einteilung und Geographie angeht finden Sie im Zusammenhang mit den Niederlanden. Hier heißt es oft, dass die „Niederlande“ ein Synonym für „Holland“ ist: Beides also das Selbe bezeichnet, nämlich den sympathischen Tulpenstaat. Doch auch das ist leider nichts anderes als ein Mythos und weit verbreiteter Irrglaube. Holland und die Niederlande sind weder das selbe, noch steht das Eine als Synonym für das Andere. In Wirklichkeit ist Holland nur ein Teil der Niederlande, die aus den beiden Provinzen Nordholland und Südholland, sowie aus noch zehn weiteren Provinzen bestehen. Der kleine Nachbar hat also insgesamt zwölf Provinzen, die man durchaus mit Bundesländern vergleichen kann. Es mag sein, dass die wichtigsten Städte der Niederlande Amsterdam, Den Haag und Rotterdam allesamt in der Provinz Holland liegen, aber das macht noch lange nicht diese Provinz als Synonym für das ganze Land. Immerhin würde doch auch Niemand auf die Idee kommen, Bayern (oder ein anderes Bundesland) als Synonym für Deutschland zu verwenden, oder? 
 
    
 
   Ob es für die Richtigstellung dieses Mythos hilfreich ist, wenn niederländische Verbände ihre Außenwerbung selbst unter dem Etikett „Holland“ verbreiten, mag da bezweifelt werden: Denn durch solche Werbeslogans wie „Frau Antje bringt Käse aus Holland“ oder das Label „Holländische Tomaten“ wurde immerhin unterschwellig dieser Mythos erst erzeugt. 
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass nicht nur wir diese falsche Verallgemeinerung vornehmen, indem wir Holland mit den Niederlanden gewohnheitsmäßig gleichsetzen? So nennen die finnischen Bürger Deutschland zum Beispiel „Saksa“, was übersetzt „Sachsen“ heißt und die Inselbewohner Tahitis nennen Deutschland zu treffend „Purutia“, was sich mit „Preußen“ übersetzen lässt. Ebenfalls jeweils Bezeichnungen, die auf ein einzelnes Bundesland zurück gehen.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   
  
 

Kühe werfen
 
    
 
   Haben Sie schon einmal davon gehört, dass sich Jugendliche des Nachts nach Diskothekenbesuchen oder im angetrunkenen Zustand den Spaß machen, schlafende Kühe auf der Weide umzuwerfen? Berichtet gar ein Kollege oder Freund von Ihnen gern von diesem – scheinbar traditionellem – Brauch aus seiner Kindheit oder Jugend? Nun, dann können Sie diese Erzählung beim nächsten Mal als Geschwätz abtun und den Wichtigtuer entlarven. Denn obwohl sich erstaunlicherweise dieser Mythos hartnäckig hält, er ist ins Reich des Phantasie einzuordnen. 
 
    
 
   Selbst wenn er gern als besonders beliebter Brauch amerikanischer Jugendlicher dargestellt wird (die haben sogar ein eigenes Wort dafür: Cow Tipping), er wird dadurch nicht richtiger und auch wenn die scheinbar wissenschaftliche Begründung, wonach schlafende Kühe ihren Schwerpunkt sehr weit oben haben und deshalb das Umwerfen spielend leicht erfolgen kann, logisch klingt, es ist ein Mythos. Denn – aufgepasst – Kühe schlafen im Gegensatz zu Pferden gar nicht im Stehen und können folglich auch nicht Nachts auf der Weide im schlafenden Zustand umgeworfen werden. 
 
    
 
   Die Entstehung dieses Mythos ist vermutlich darauf zurück zu führen, dass die amerikanischen Jugendlichen vom Lande ihren städtischen Altersgenossen und deren Frotzeleien trotzen wollten und sich dadurch wichtig machten. Die Städter übernahmen diesen scheinbaren Spaß vom Lande einfach und machten sich fortan selbst damit wichtig, dieses Brauch schon einmal bei einem Besuch auf dem Lande durchgeführt zu haben. Aber nicht nur das: Die Jugendlichen vom Land nutzten diesen scheinbaren Mythos auch dafür, städtische Jugendliche bei einem Besuch auf dem Lande von diesem Brauch zu überzeugen und sie des Nachts auf Kuhweiden herum irren zu lassen. Eine Bloßstellung, die jedoch nicht verhindern konnte, dass sich dieser Irrglauben verbreiten konnte und sich heute noch einige Mitmenschen damit wichtig machen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Es gibt keine physikalische Erklärung dafür, dass Hummeln fliegen können
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass es sehr wohl eine physikalische Erklärung dafür gibt, dass Hummeln fliegen können? Vielleicht fragen Sie sich, weshalb das hier an dieser Stelle erwähnt wird, aber es ist erstaunlich, wie hartnäckig gerade von Motivationstrainern und Personalchefs der Spruch verbreitet wird, dass es keine physikalische Erklärung dafür geben würde, dass Hummeln fliegen können und sie es dennoch tun. Gern soll dieses Beispiel dafür dienen, zu demonstrieren, dass man alles erreichen kann wenn man es nur will. Man will mit diesem scheinbaren Vergleich aus der Natur ausdrücken, dass man die scheinbar 'unmöglichen' Dinge erreichen kann, wenn man einfach akzeptiert, dass es unmögliche Dinge gibt und sich davon nicht abschrecken lässt. Der Relation zu dem großen Körper der Hummeln mit seinem im Vergleich zu den kleinen Flügeln zu hohem Gewicht, soll zeigen, dass es kein 'unmöglich' gibt, wenn man nur daran glaubt und es akzeptiert. Aber wenn Ihnen in Zukunft jemand dieses Märchen auftischt, wonach es keinen physikalischen Beleg dafür gibt, dass Hummeln fliegen können und sie es dennoch tun, dann erwidern Sie ein müdes Lächeln und kontern, dass es sehr wohl geht und es ein Mythos ist.
 
    
 
   Es war – das muss man zur Verteidigung des Mythos sagen – bis zu Beginn der neunziger Jahre sehr wohl physikalisch nicht erklärbar, dass Hummeln fliegen können. Dieser große Körper, das enorme Gewicht und die kleinen Flügel schien mit der Aerodynamik nicht erklärbar und grenzte daher an ein Wunder der Natur. Das Abheben dieser Tiere schien den bekannten Gesetzen der Physik zu trotzen und wurde daher vermutlich gern als Beispiel dafür genommen, dass sehr wohl etwas möglich ist, das eigentlich nicht sein kann. Dann aber konnten Physiker und Biologen nachweisen, dass die Bewegungen der Flügel dieser Insekten sehr viel komplexer sind als bislang angenommen und durch diese sehr viel komplexeren Bewegungen ausreichend Auftrieb erzeugt wird, dass die Hummeln sich in die Luft erheben können und fliegen. 
 
    
 
   Die Botschaft dieser Motivationstrainer sollte daher nicht lauten, dass man ruhig die Gesetze der Natur ignorieren kann sondern vielmehr, dass man nie aufhören sollte, sie zu verstehen versuchen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Hornissen sind viel gefährlicher als Bienen oder Wespen
 
    
 
    
 
   Wir bleiben noch kurz im Reich der Insekten und werfen einen Blick auf die berüchtigten Hornissen. Im Volksmund heißt es so schön, dass ein Hornissenstich ein kleines Kind töten könnte und sieben Stiche dieses Insekts ein Pferd umhaut. Das klingt beeindruckend und glaubwürdig, sind diese Insekten doch im Vergleich zu ihren Artgenossen äußerst imposant und scheinen deshalb viel gefährlicher als Wespen oder Bienen. Aber seien sie beruhigt, es ist nur ein Irrglauben, der es lediglich leicht hatte, sich in den Köpfen festzusetzen und so seinen Siegeszug anzutreten. Denn in Wirklichkeit besteht das Gift der Hornissen zwar im Wesentlichen aus den gleichen Wirkstoffen wie das Gift der Bienen oder Wespen, toxisch gesehen aber – und nur diese Betrachtungsweise sagt etwas über die möglichen Auswirkungen aus – ist es deutlich weniger giftig und viel harmloser. Seine Wirkung bezog der Irrglauben letztendlich daher, dass ein Stich einer Hornisse deutlich mehr Schmerzen verursacht im ersten Moment. Von dem eingesetzten Gift her gesehen ist dieser Stich jedoch wirkungsloser als ein Wespen- oder Bienenstich. Tödlich wäre bei einem gesunden Menschen erst eine Dosis von 500 gleichzeitigen Stichen. Ein Umstand, der vermutlich nie eintreten wird, finden Sie nicht auch?
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,.....
 
    
 
   … dass Stiere rot – grün blind sind? Ein weiterer Irrglaube, bei dem wir Tieren eine Eigenschaft andichten, die sie in Wirklichkeit nicht haben. In dem Fall geht es darum, dass Stiere auf die Farbe Rot reagieren sollen und dadurch aggressiv werden. Doch Stiere können die Farben Rot und Grün nicht sehen. Sie reagieren vielmehr auf das Wedeln des Tuches, welches der Torero in der Stierkampfarena schwingt. Dabei könnte das Tuch auch in schwarz, blau oder gelb sein. Vermutlich wählte man deshalb die rote Farbe für dieses Tuch aus, da diese Signalfarbe in der Arena besser gesehen wird und dadurch das Publikum den Kunststücken des Torero besser folgen kann.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Alkohol wärmt
 
    
 
   Gerade an kalten Wintertagen kann man sehr oft hören, dass ein Schnaps einen von innen her wärmt und ein wohliges Gefühl erzeugt. Doch auch das ist ein Irrglaube, der zwar mehr und mehr regelmäßig widerrufen wird, dennoch immer wieder auftaucht. Spätestens auf dem Weihnachtsmarkt und am Glühweinstand. Alkohol erweitert die Blutgefäße und beschleunigt kurzzeitig den Puls. Dies mag für wenige Augenblicke ein wärmendes Gefühl erzeugen, wiegt jedoch den Betroffenen in trügerischer Sicherheit. Denn durch die erweiterten Blutgefäße kühlt der Betroffene gerade im Freien deutlich schneller aus und läuft damit Gefahr zu erfrieren. An eisigen Wintertagen im Freien zum Hochprozentigen (dazu zählt auch Glühwein) zu greifen kann also genau das Gegenteil erzeugen und eine deutliche schnellere Auskühlung des Körpers erzeugen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   
  
 

Alkohol mit Strohhalm trinken macht schneller betrunken
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass der Alkohol keineswegs eine schnellere berauschendere Wirkung hat, wenn man ihn mit dem Strohhalm zu sich nimmt? Verfechter dieser These behaupten in diesem Zusammenhang gern, dass durch das Trinken mit dem Strohhalm der Alkohol in kleinerer Menge in den Mundraum gelangt und dadurch von der Mundschleimhaut besser aufgenommen wird. Folglich könne der Alkohol schneller wirken und man wird schneller betrunken. Aber auch hier entlarvt ein Blick in die Wissenschaft den Mythos. Denn Alkohol mag von der Mundschleimhaut, wie von allen anderen Schleimhäuten auch aufgenommen werden, aber der Teil, den die Mundschleimhaut aufnehmen kann ist äußerst gering. Denn die Mundschleimhaut schlägt mit gerade einmal 0,02 Quadratmeter Oberfläche zu Buche, während der Dünndarm es auf eine beachtliche Oberfläche von 80 Quadratmeter bringt, also etwa eine bequeme Dreizimmerwohnung. Im direkten Vergleich wird also schnell offenkundig, dass der Großteil des Alkohols vom Dünndarm und der Dünndarmschleimhaut aufgenommen wird und von dort aus in den Körper gelangt, wo er seine berauschende Wirkung entfalten kann. In Zahlen ausgedrückt werden etwa 2% des Alkohols von der Mundschleimhaut aufgenommen, weitere 20% vom Magen und der Magenschleimhaut und der Rest in Höhe von 78% wird dann vom Dünndarm aufgenommen. Deshalb dauert es auch immer eine gewisse Zeit, bis der Alkohol seine Wirkung entfalten kann. Egal was also jemand sagt, ein Strohhalm verhilft nicht zu einem schnelleren Rausch oder zu einer gesteigerten Wirkung. 
 
    
 
   Genauso wenig, wie ein starker Kaffee nach einem übermäßigen Alkoholgenuss wieder nüchtern machen kann: Subjektiv mag sich ein alkoholisierter Mensch nach einem Kaffee wieder nüchtern fühlen, aber dieser Eindruck ist trügerisch. Denn der Alkoholgehalt im Blut wird durch den Kaffee nicht reduziert, es wird lediglich die subjektive Rauschwirkung abgeschwächt. Ein starker Kaffee nach dem Alkoholgenuss versetzt Sie also nicht in die Lage, sich wieder ans Steuer zu setzen, auch wenn sie sich nüchtern fühlen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Nach so viel Irrtümern aus dem Alltag und dem täglichen Leben ist es Zeit, der Sinnlichkeit etwas Platz zu gewähren und einen Blick auf jene Mythen und Irrtümer zu werfen, die ins Reich der "Erotik" gehören.
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 

Kapitel 5 – die populärsten Irrtümer der Erotik
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 

Zu viel Selbstbefriedigung bei Männern ist gesundheitsgefährdend
 
    
 
   Erstaunlicherweise immer noch anzutreffen (insbesondere bei katholischen Internatsschülern) ist die Meinung, häufiges Onanieren ist gesundheitsgefährdend. Gut, zugegeben, die angeblichen Folgen sind nicht mehr Blindheit oder Gicht, wie es noch vor einigen Jahren sogar von Lehrern verbreitet wurde, aber man sagt tatsächlich, dass die häufige Selbstbefriedigung bei Männern gesundheitsschädlich sei. Vermutlich entsprang dieser Mythos einer Zeit, in der man annahm, die Selbstbefriedigung erhöht den Sexualtrieb oder ähnliches. Belegbar jedoch ist eine Gesundheitsgefährdung bei häufiger Selbstbefriedigung nicht. Um es genau zu sagen: Das Gegenteil ist der Fall, wie es jüngste Forschungen bewiesen haben. 
 
    
 
   Bevor jetzt aber die Moralisten unter Ihnen wild aufschreien und behaupten, ich fordere in diesem Buch dazu auf, häufig zu masturbieren, das ist nicht der Fall. Vielmehr ist es so, wie es bereits vor über 10 Jahren festgestellt wurde, dass häufiges Onanieren von Jungen in der Altersgruppe von 20 bis 29 dazu führt, dass das Risiko für Prostatakrebs (immerhin häufigste Krebsursache bei Männern) um ein Drittel gesenkt wird. Die Forscher nehmen an, dass durch das häufige Ejakulieren die Risikostoffe für Krebs getötet bzw. „ausgeschwemmt“ werden. Es gab parallel dazu Untersuchungen, die ebenfalls bewiesen haben, dass der „Erguss“ allein für die Risikosenkung nicht ausreicht. Denn häufige Sexualkontakte erhöhen dieses Krebsrisiko bei Männern, was dafür spricht, dass beim Verkehr Reizstoffe, die den Krebs begünstigen, aufgenommen werden. Ein häufiges „Durchspülen der Leitungen“ im „Leerlauf“ kann also durchaus etwas Positives haben. So nachzulesen auch im „British Journal Of Urology“ aus dem Jahre 2003, Heftnummer 92, wer Interesse an der gesamten Studie haben sollte.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Männer haben nur eine begrenzte Anzahl von „Schüssen“
 
    
 
    
 
   Um kurz beim Thema „Selbstbefriedigung“ zu bleiben noch ein weiterer Mythos aus diesem Reich. Hartnäckig und stur hält sich immer noch die Meinung, nach der Männer nur eine begrenzte Anzahl von „Schüssen“ haben, also von Samenergüssen. Auch diese – erstaunlicherweise weit verbreitete – Meinung ist beim näheren Hinsehen ein Irrglaube, der vermutlich von moralischen Instanzen in die Welt gesetzt wurde, um junge Männer davon abzuhalten, selbst Hand anzulegen oder sich in Sachen Sex auszutoben. Dabei kursieren unterschiedlichste Zahlen (vermutlich je nach Institution, die diese in die Welt gesetzt hat): Angefangen von der Behauptung, ein Mann „könne“ nur 2000 Mal im Leben bis hin zur optimistischeren Aussage, er habe nur 5000 „Schüsse“ im Laufe seines Lebens. Aber gleichwie diese Aussagen lauten, sie sind alle ins Reich der Mythen und Irrglauben zu verbannen. Denn der Mann kann bis ins hohe Alter Samen nachproduzieren, vollkommen unabhängig davon, wie oft er schon zum Höhepunkt gelangte. So kommt der Durchschnittsmann auf ganze 15 Liter Sperma, die er im Laufe eines Lebens produziert.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   
  
 

An der Nase eines Mannes...
 
    
 
    
 
   Viele von Ihnen haben den Spruch „An der Nase eines Mannes erkennt man die Länge seines Johannes“ sicher schon einmal gehört. Ein Spruch, der besagt, dass man an der Nasenlänge ablesen kann, wie lang das Geschlechtsteil des Betreffenden ist. Lange Nase = langes Geschlechtsteil. So das Sprichwort. Aber auch hier handelt es sich jedoch nur um ein weit verbreiteten Mythos. Denn obwohl es immer wieder diesbezügliche Untersuchungen, Forschungen und Testreihen gab, es konnte bislang kein Zusammenhang zwischen Nasengröße und Penislänge festgestellt werden. 
 
    
 
   Bevor jetzt einige Leser eifrig mit Fingerlängen oder Füßen argumentieren, auch hier wurde kein Zusammenhang festgestellt und auch diese vermeintlichen Indikatoren auf Geschlechtsteilgröße gehören ins Reich der Mythen und Irrtümer.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Auf die Länge kommt es an
 
    
 
    
 
   Wir bleiben noch kurz beim männlichen Geschlechtsteil und dessen Größe. Denn ein weiterer Irrglauben hat es zum Allgemeingut in unseren Alltag gebracht und ist immer wieder zu hören. Nach diesem Irrglauben sollen Männer mit einem besonders langen Geschlechtsteil besonders beliebt bei der Damenwelt sein. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind Männer hier gern „kreativ“ wenn es um die Länge ihres besten Stückes geht und dichten gern mal einige Zentimeter dazu. Aber es ist ein Irrglauben, der überhaupt nichts mit dem Lustempfinden der Frau zu tun hat und Männer mit einem längeren Penis sind deshalb noch längst nicht besonders attraktiv für Frauen. Die Frau empfindet ihre Lust mit der Stimulierung der Klitoris. Um diese beim Geschlechtsverkehr jedoch zu erreichen, genügt auch ein kurzer Penis vollkommen aus, denn sie sitzt keineswegs so weit „hinten“. Das einzige, wofür ein langer Penis gut ist, ist für das Selbstwertgefühl des Mannes, der in der Länge ein besonderes Zeichen von Potenz erkennt. 
 
    
 
   Nicht die Länge, das Hin und Her macht die Meter....
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Nur Frauen täuschen ihren Höhepunkt vor
 
    
 
   Ein ebenfalls weit verbreiteter Mythos aus dem Bereich der Erotik ist der Irrglauben, nach dem nur Frauen ihren Höhepunkt vortäuschen. Auch hier konnte die Wissenschaft, in dem Fall die Demoskopie (Meinungsforschung) den Mythos entlarven und belegen, dass auch Männer gern dazu neigen, den Höhepunkt vorzutäuschen. Mindestens jeder sechste Mann hat dies nach einer aktuellen Umfrage schon einmal getan und als Grund angegeben, dass er die Frau nicht enttäuschen wollte oder dass er nicht zugeben wollte, nicht zum Höhepunkt gelangt zu sein. Männer können also in diesem Bereich ebenso flunkern wie die Frauen, denen dies immer wieder gern unterstellt wird. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Männer mit Glatze sind besonders potent
 
    
 
    
 
   Männer mit starkem Haarausfall und Glatze trösten sich gern (und auch ihre Umgebung) mit dem Argument, dass sie besonders potent seien. Denn die Glatze komme von einem erhöhten Testosteron Anteil (also dem männlichen Sexualhormon) im Blut und dieses erhöhte „Männlichkeitshormon“ lasse dann auch direkt darauf schließen, dass sie es besonders „gut“ und „häufig“ könnten. Doch dies ist – wie bei vielen Irrtümern und Mythen – nur die halbe Wahrheit und zwar die Hälfte, die am Besten den vermeintlichen Makel der Glatze kaschieren und ausgleichen soll. Es ist zunächst richtig, dass Männer mit früher Glatzenbildung in der Regel einen deutlich höheren Testosteronspiegel haben als ihre gleichaltrigen Altersgenossen ohne diesen optischen vermeintlichen Makel auf dem Kopf. Jedoch ist dies im Normalfall nicht der einzige Grund für diesen lichten Haarschopf. Denn zusätzlich spielen Erbanlagen bei Glatzenbildung eine erhebliche Rolle, genauso wie Umwelteinflüsse. Als wäre dies nicht schon genug, auch ist das Testosteron nicht allein für die männliche Libido verantwortlich. Auch hier kommt es auf das Zusammenspiel verschiedener Komponenten an, die das Liebesleben und die Ausdauer sowie Häufigkeit beeinflussen. Wer also als scheinbar „wiedergutmachendes“ Argument bei einer Glatze die höhere Potenz und längere Ausdauer angibt, der beruhigt sich eher selbst, als dass er ein wirklich stichhaltiges Argument vorträgt.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Männer wollen häufiger Sex als Frauen
 
    
 
    
 
   Häufig ist zu hören, dass Männer deutlich öfter Lust auf Sex verspüren als Frauen. Ein Mythos, wie jüngste Forschungen und Umfragen ergeben haben. Eine Langzeitstudie in verschiedenen Ländern Europas ergab, dass etwa die Hälfte aller befragten Männer und Frauen in einer Partnerschaft gleich oft die Lust auf Sex verspürten. Weitere 25% der Männer wollten häufiger Sex als die Frauen in der Partnerschaft. Aber, wer jetzt denkt, das bestätigt das Vorurteil, nach dem die Männer häufiger den Drang nach Sex verspüren, der irrt gewaltig. Denn ebenfalls ein Viertel der befragten Frauen gab an, häufiger Sex zu wollen als ihr Partner, was es insgesamt also ausgleicht. 
 
    
 
   Der einzige Unterschied bestand darin, dass Frauen den häufigeren Wunsch nach Sex nur selten äußern, während Männer dies in der Regel offen tun. Das ist vermutlich dem Klischee geschuldet, dass Frauen, die den häufigen Wunsch nach Sex äußern gern in eine unangenehme „Ecke“ abgestempelt werden, während der häufige Wunsch nach Sex bei Männern weithin als „normal“ gilt. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Vom Sex in der Badewanne wird man nicht schwanger
 
    
 
    
 
   Teilweise ist es erstaunlich, welche Weisheiten in verschiedenen Köpfen herum kursieren. Eine dieser Weisheiten ist die Annahme, dass Sex in der Badewanne vor Schwangerschaft schützt. Begründet wird diese Annahme gern damit, dass die Spermien das heiße Wasser nicht überleben. Das mag auf dem ersten Blick richtig sein, denn Spermien werden tatsächlich durch die Temperatur des heißen Wassers abgetötet. Aber es sollte nicht vergessen werden, dass ein durchschnittlicher Samenerguss bis zu 400 Millionen Spermien freisetzt. Da ist es immer noch ein Risiko, ob einer davon nicht doch überlebt. Deshalb sollte auch beim Vergnügen in der Badewanne auf Verhütung geachtet werden, denn das heiße Wasser allein ist ein unzureichender Schutz.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Dumm f**** gut
 
    
 
    
 
   Kennen Sie den Spruch: „Dumm fi**t gut“? Jener Ausspruch, der besagen soll, dass Frauen oder Männer geringerer Intelligenz deutlich besser im Bett sein sollen? Überraschenderweise ist dies nicht einmal ein so weit hergeholter Mythos, sondern in diesem Ausspruch ist tatsächlich ein kleines Körnchen Wahrheit enthalten. Wissenschaftler haben inzwischen bewiesen, dass intelligente Menschen deutlich „kopflastiger“ sind, also viel häufiger abwägen, analysieren und ihr Handeln auf eventuelle Folgen hin überprüfen. Dass läuft in der Regel im Unterbewusstsein ab, steuert aber auch unser aktives tägliches Leben. In der Freizeit hat das dann zur Folge, dass intelligente Menschen deutlich mehr Probleme dabei haben, sich einfach mal „fallen“ zu lassen und sich einer Sache hinzugeben; sie also so zu nehmen, wie sie kommt. Das gilt auch für den intimen Bereich unseres Lebens, also zum Beispiel dem Sexualakt. Kopflastige Menschen haben dabei wesentlich mehr Schwierigkeit, sich dem Sex hemmungslos hinzugeben, als Menschen, die eher emotionsgesteuert sind und über einen niedrigeren Intelligenzquotienten verfügen. Diese Menschen wägen nicht so sorgfältig ab, wie die eine oder andere Handlung beim Sexpartner ankommen würde, sondern ergeben sich dem Liebesspiel deutlich offener, als es die kopflastigen Mitmenschen tun. Nur ab wann man seinen Mitmenschen als „dumm“ bezeichnen kann wurde nicht herausgefunden....
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Eine Schamhaarrasur ist gut und empfehlenswert
 
    
 
    
 
   Seit den sechziger Jahren verstärkt sich der Trend, die Schambehaarung zu trimmen oder das Schamhaar gleich ganz zu rasieren. Das soll „hygienischer“ sein und deshalb auch empfehlenswert. Doch so sehr sich dieser Trend auch steigert und inzwischen viele Anhänger gefunden hat, hier dürften wohl eher die Eitelkeit und optische Gründe den Mythos und Irrglauben geboren haben. Denn die Schambehaarung ist keineswegs nur ein lästiges Überbleibsel der Evolution, sondern sie erfüllt auch einen ganz „natürlichen“ Zweck, der durchaus wichtig zu nehmen ist. Denn aus biologischer Sicht kann eine Rasur der Schambehaarung das Sexappeal, also die sexuelle Anziehungskraft auf den andersgeschlechtlichen Partner deutlich schmälern und verringern. 
 
    
 
   Die Schambehaarung dient, wie im Übrigen auch die Achselbehaarung, dem Zweck, die über die Schweißdrüsen abgegebenen Duftstoffe aufzunehmen und die Wirkung der ausströmenden Gerüche zu verstärken und über eine größere Fläche abzugeben. Das mag bei dem typischen bitteren Schweißgeruch erst einmal eklig und abstoßend klingen, aber in diesen Duftstoffen sind auch die Sexuallockstoffe, die Pheromone, enthalten. Diese Duftstoffe nehmen wir in der Regel nicht bewusst wahr, können diese also nicht gezielt riechen oder erkennen, aber unser Unterbewusstsein reagiert darauf und bestimmt, wie anziehend jemand auf uns wirkt. Eine regelmäßige „Komplettrasur“ im Intimbereich mag also optisch vielleicht ansprechend wirken, aber für das Finden eines Sexualpartners oder für das Erwecken der gegenseitigen Lust aufeinander ist diese Form der Mode eher negativ. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   Nach so viel Sinnlichkeit wird es jetzt richtig schmutzig: Wir werfen einen Blick auf die Irrtümer, die uns die Politik immer wieder glauben machen will. 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 

Kapitel 6 – Politik-Irrtümer
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 

Die EU Verordnung zur Einfuhr von Karamelbonbons hat exakt 25.911 Worte
 
    
 
   Immer wieder wenn es um den Bürokratieabbau geht, um den vermeintlich aufgeblasenen Apparat der europäischen Regulierungswut in Brüssel oder auch um den Drang der Europapolitiker, alles reglementieren zu wollen ist dieses berühmte Zitat zu hören: „Das Vaterunser hat 56 Wörter, die Zehn Gebote haben 297 und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300. Aber eine Verordnung der EWG-Kommission über den Import von Karamellen und Karamelprodukten zieht sich über 26.911 Wörter hin.". Dieser Ausspruch ist aus 1974 geht auf den damaligen Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Banken, Alwin Münchmayer zurück, der im SPIEGEL die Europäische Praxis der Regulierung anprangern wollte. Ein sehr treffender und knackiger Satz, der so markig war, dass die Politik nicht lang zögerte, diesen zu übernehmen. 
 
    
 
   Franz Josef Strauß, rhetorisch begabter und immer gern mit Zahlen um sich werfender CSU Politiker, wandelte ihn dahingehend ab, dass er ihn so nutzte, um 1986 die EU Regulierung anzugreifen und damit auf Stimmenfang zu gehen: "Die Zehn Gebote enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300, die Verordnung der Europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25.911!". Mit diesem Satz erntete er Applaus und tatsächlich hält sich dieser Satz in dieser oder in leicht abgewandelter Form seit dem oben in der Rangliste der Lieblingsphrasen von Politikern und ist in regelmäßigen Abständen wiederkehrend in Wahlkämpfen zu hören, wenn es darum geht, die europäische Idee zu verdammen. 
 
    
 
   Aber dieser – zugegeben tatsächlich aussagekräftige - Sarz lehrt noch etwas anderes: Nämlich dass sich sehr schnell Unwahrheiten verbreiten können, wenn sie nur gut und geschickt vermittelt werden. Wer würde diesen Satz schon angreifen oder kritisieren? Er trifft den Nerv vieler Menschen und Wähler, zumal ohnehin angenommen wird, dass durch die EU ein "zu viel" an Regulierung durchgeführt wird. Ein näherer Blick auf diesen Satz (und auch auf weitere, abgewandelte Sätze dieser Art) offenbart jedoch, dass es blanker Populismus ist. Die Wortanzahl der zehn Gebote mag je nach Übersetzung stimmen, aber schon die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hat ohne die Unterschriften 1.300 Worte, hier wurde also klar gemogelt. Die größte Mogelei jedoch ist die erwähnte Verordnung zum Import von Karamelbonbons, die ist nämlich schlichtweg erfunden! Es gibt weder diese Verordnung, noch ähnliche Verordnungen zu diesem Thema. Münchmayer als ursprünglicher Satzschöpfer überspitzte es einfach und Jahre später übernahm Strauß diesen Satz, der gut beim Wähler ankam und seither bis heute regelmäßig zitiert wird. 
 
    
 
   So gut und populär ein markiger Satz von Politikern auch klingen mag, eine Überprüfung lohnt sich in vielen Fällen. Diese Arbeit macht sich in der Regel kein Wähler oder Zuhörer solcher Sätze, immerhin haben Politiker Vorschussvertrauen und werden ernst genommen, wenn sie mit Zahlen um sich werfen. Aber gerade mit Zahlen wird gern gespielt und manipuliert, wie Sie an diesem Beispiel sehen: Dieses Zitat mit der Karamelverordnung bzw. der Importverordnung für Karamelbonbons traf den Nerv und schien unterschwellig das zu bestätigen, was viele Bürger annahmen und vermuteten, was das ferne Brüssel anging. Wie sonst ließe sich erklären, dass selbst hochrangige und seriöse Medien dieses Zitat noch heute gern verwenden oder unreflektiert übernehmen, wenn mal wieder ein Landespolitiker damit auf Stimmenfang geht und für heimische Kompetenzen wirbt?
 
    
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass das berühmte Winston Churchill Zitat „Ich glaube nur an Statistiken, die ich selbst gefälscht habe“ sich nicht belegen lässt was die Urheberschaft angeht? Bis heute ist es keinem Historiker gelungen, eine entsprechende Quelle zu finden, die die Urheberschaft Winston Churchills an diesem oder einem ähnlichen Satz beweist. Zudem ist dieses Zitat und die Verbindung zum früheren englischen Premierminister nur im deutschen Sprachraum verbreitet. Engländer selbst kennen weder dieses Zitat, noch die angebliche Urheberschaft ihres früheren Staatsmannes.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Das Märchen von der Staatsverschuldung....
 
    
 
    
 
   Wir bleiben bei den gern verwendeten Phrasen von unseren Politikern und werfen einen Blick auf die Staatsverschuldung. Es wird immer wieder in der einen oder anderen Variante argumentiert, dass eine hohe Staatsverschuldung negativ wäre oder das künftige Generationen dann diese Schulden erben würden. Schulden, die zukünftig aus den Zins- und Tilgungszahlungen dieser neuen Schulden von heute bestehen würden. Aber ist dem wirklich so?
 
    
 
   Zur Staatsverschuldung kann man gleich mehrere Mythen entlarven und richtigstellen, die sich allesamt tief in unserem Bewusstsein verankert haben und dort zum scheinbaren richtigen Wissen erhoben worden sind. 
 
    
 
   Der erste und wohl beliebteste Mythos ist, dass eine höhere Neuverschuldung des Staates automatisch die Schuldenlast erhöht. Das mag auf dem ersten Blick logisch klingen und zwar so logisch, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt und es einfach in das Allgemeinwissen übernimmt. Diesen Fehler machen selbst angebliche 'Fachleute' in den Medien, die es unreflektiert zur Wahrheit auserkoren haben und unters Volk bringen. Es ist jedoch – gleichgültig wie oft es wiederholt wird – ein absoluter Irrglaube und Mythos. Denn für eine Volkswirtschaft (die staatliche Betrachtungsgröße für die Gesamtheit) ist es nur von Bedeutung, wie hoch das Verhältnis zwischen der gesamten Wirtschaftsleistung zum Schuldenstand ist. Liegt das Wirtschaftswachstum zum Beispiel konstant bei zum Beispiel 3 Prozent (1,5% reales Wachstum und 1,5% Inflation), dann könnte sich dieser Staat eine jährliche Neuverschuldung in Höhe von 2% leisten, ohne dass die Schuldenquote steigen würde, sie würde im Gegenteil sogar sinken, da die effektive Quote unter der Quote des Wirtschaftswachstums liegen würde. In den Fällen, in denen eine höhere Neuverschuldung sogar ein Wachstum verursachen würde, welches über dem der Neuverschuldung liegt, kann es sogar falsch sein, diese neuen Schulden nicht einzugehen. Dies kann der Fall sein, wenn der Staat zum Beispiel über große Bauprojekte oder ähnliches nachdenkt. Ein Verzicht auf diese neuen Schulden könnte dann nämlich eine Abschwächung der Wirtschaftsleistung bedeuten und damit die Volkswirtschaft in eine Rezession stürzen. 
 
    
 
   Das mag zugegeben sehr trocken oder wissenschaftlich klingen, aber verdeutlichen Sie sich diesen Zustand der Verschuldungsquote mit einem kleinen, (leicht-) extremen Beispiel: Angenommen Sie haben ein monatliches Budget in Höhe von 500 Euro und 50 Euro Schulden. Dann beträgt Ihre Schuldenquote 10% des Gesamtbudgets. Wenn Sie im kommenden Monat für einen Einsatz in zum Beispiel bessere Arbeitssachen 1000 Euro verdienen könnten, dafür aber heute 50 Euro ausgeben müssten, dann würden sich diese 50 Euro im kommenden Monat doch auszahlen, oder? Sie müssten sich also diesen Monat neu verschulden, hätten dann im kommenden Monat 100 Euro Schulden, aber diese höheren Schulden wären immer noch nur 10% des Gesamtbudgets, über welches Sie im kommenden Monat verfügen würden, denn dank dieser Neuverschuldung haben Sie ein Wachstum erzielt. 
 
    
 
   Ebenso weit verbreitet und nie aufhörend ist der Mythos, dass die Schulden von heute unsere künftigen Generationen „erben“ werden. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass wir heute auf pump leben, den die kommenden Generationen bezahlen müssen. Auch dieser Satz und dieses Vorurteil ist ein Mythos, der unreflektiert selbst von Politikern jedweder Couleur und Richtung übernommen wird und nicht nur im Wahlkampf herausposaunt, sondern sogar in politischen Gesprächsrunden vertreten wird. Aber es ist schlichtweg falsch (und daran sieht man auch, dass die Wahrheit nicht einmal die jeweiligen politischen Gegner kennen, denn sonst würden diese Mythen immer wieder entlarvt werden). Eine höhere Schuldenlast des Staates und die Staatsschulden von heute im Allgemeinen gehen nicht automatisch auf Kosten kommender Generationen. 
 
    
 
   Es mag auf dem ersten Blick logisch klingen und auch vergleichbar mit einem privaten Haushalt, dass die Schulden aus diesem Jahr in den kommenden Jahren wieder zurück gezahlt werden müssen, inklusive Zinsen und Nebenleistungen. Dieser Logik verdankt der markige Satz „Schulden von heute gehen zu Lasten kommender Generationen“ vermutlich auch seine Popularität und seine Verbreitung. Denn er ist logisch, nachvollziehbar und damit bietet er keinen Anlass, genauer hinzusehen. Aber lassen Sie uns dennoch genauer hinsehen und mit diesem Mythos aufräumen:
 
    
 
   Die künftigen Generationen „erben“ nicht nur den Staatshaushalt und seine Schulden, sondern auch das, was mit diesen Geldern errichtet wurde. Schulen, Universitäten, Straßen oder Zuschüsse in die Infrastruktur und Wirtschaftsförderung, inklusive der damit geschaffenen Arbeitsplätze: Alles geht ebenso über in die kommenden Generationen und es wäre fatal, hier auf Schulden zu verzichten und diese Ausgaben nicht zu tätigen. Vernachlässigte Straßen führen langfristig zu Schäden an den Fahrzeugen, die darüber hinweg rollen. Fehlende Bildungseinrichtungen oder aus Kostengründen gesenkte Standards führen zu einem niedrigeren Bildungsniveau und gehen damit auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit und nicht zuletzt, um noch ein Beispiel zu nennen, ausbleibende Maßnahmen in die Förderung von Infrastruktur und Wirtschaftswachstum führen zu einer höheren Arbeitslosigkeit, die nicht nur weitere Nebenkosten im Sinne von Sozialtransfers bedeuten, sondern auch in diesen betroffenen Familien der kommenden Generation schlechtere Chancen gewähren. Eine profitable Investition in die Zukunft nicht zu tätigen, nur weil man dafür heute einen Kredit aufnehmen müsste, ist volkswirtschaftlich und effektiv also tatsächlich eher ein Unfug, zumal die Zinsen, die der Staat auf seine Schulden zahlen muss, durch seine ohnehin gute Bonität günstig sind und es damit zu einem „billigen“ Kredit machen. 
 
    
 
   Aber es sind nicht nur diese abstrakten Dinge, sondern auch ganz gewöhnliche Dinge, die diesen Satz als Mythos entlarven. Denn werfen wir einen Blick darauf, bei wem der Staat eigentlich die Schulden hat, dann sehen wir auch, dass die kommenden Generationen nicht nur die Schulden erben, sondern auch das Vermögen selbst. Denn mehr als die Hälfte der deutschen Staatsschulden fließen entweder direkt oder indirekt wieder an die Bevölkerung in Form von Zinsen und Tilgung zurück. So sind nahezu 25% der deutschen Staatsschulden gleichzeitig auch Zahlungsverpflichtungen des Staates an deutsche „Nichtbanken“. Jene Bürger also, die Bundesschatzbriefe oder andere Schuldverschreibungen des Bundes besitzen. Ein weiterer großer Teil der Staatsschulden wurde ursprünglich gewährt durch Banken, Versicherungen oder andere Einrichtungen, die das Geld ihrer Sparer verwalten. Sie alle profitieren zukünftig mit davon, wenn der Staat die jeweiligen Schulden wieder einlöst und geben das Geld mit den erzielten Zinsen an ihre Sparer und Kunden zurück. Der Fairness halber muss gesagt werden, dass dieses Argument auch im gegenteiligen Sinne gedeutet werden kann: Denn diese Schulden werden aus Steuermitteln aller Schichten (auch der 'kleinen' Leute also) zurück gezahlt und in der Regel an Empfänger, die solche Schatzbriefe besitzen, was jedoch statistisch gesehen eben nicht der 'kleine' Mann ist. Das trägt mit zur Umverteilung des Vermögens von unten nach oben bei: Denn je höher das Einkommen, desto höher die Sparquote, desto weniger wird (prozentual gesehen) in den Konsum und damit den Wirtschaftskreislauf investiert, wo es dazu beitragen würde, Arbeitsplätze zu erhalten und damit den allgemeinen Wohlstand zu fördern. Aber auch dieses Argument hinkt etwas hinter der allgemeinen Lage zurück und lässt Grundzüge eines Mythos erkennen. Denn – um wieder zurück zu kommen zu den Investitionen, die der Staat mit dem Geld tätigt – durch diese Staatsinvestitionen in zum Beispiel Bildung erhalten gerade die Schüler und Studenten aus Familien mit niedrigem Einkommen eine kostenfreie Bildungsmöglichkeit und damit zukünftig bessere Aufstiegschancen mit dem verbundenen besseren Gehalt. 
 
    
 
   Staatsschulden sind also nicht immer negativ und grundsätzlich gefährlich. Erst recht erben die kommenden Generationen nicht nur die Schulden, sondern auch die Forderungen gegen den Staat und nicht zuletzt die Dinge, die der Staat mit dem Geld heute finanzierte. Eine insgesamt ausgeglichene Rechnung also, auch wenn es gern anders behauptet wird.
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
    
 
   ….dass Amerikaner dieses Prinzip viel besser verstehen und auch auf ihre eigene Lage übertragen? In Amerika ist es zum Beispiel üblich, sich hohe Kredite für ein Studium aufzunehmen, da man dort die Investition in Bildung und damit auf bessere Chancen verinnerlicht hat. Volkswirtschaftlich ist es nämlich weltweit ein Fakt, dass sich Investitionen in Bildung (und damit künftige Generationen) renditeträchtig auszahlen. Den Staat hier zu verteufeln, weil er dafür Schulden aufnehmen müsste (denn im Gegensatz zu Amerika bezahlt in Deutschland der Staat die Bildung) wäre ein Bärendienst an künftigen Generationen. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Arbeitsplatzverlagerung ins Ausland
 
    
 
    
 
   Mindestens ebenso hartnäckig wie der Mythos über die Staatsschulden und das damit verbundene Erbe an die kommende Generation hält sich der Irrglaube, nach dem Arbeitsplätze aus Deutschland heraus ins Ausland exportiert werden. Bei jeder Steuerdiskussion, jeder Gewerkschaftsforderung nach Lohnerhöhungen oder Anpassungen an die Inflation schreit der Arbeitgeberverband sofort, dass bei jeder Steuererhöhung oder jeder möglichen Erfüllung der Gewerkschaftsforderungen zu einem Abwandern von Arbeitsplätzen ins Ausland komme. Erschreckend dabei ist nur, wie schnell Politiker bei diesem Säbelrasseln einknicken und den Arbeitgebern immer wieder entgegenkommen, wie zuletzt bei den Strompreisen und der Energiesteuer, als die Verbände durchsetzen konnten, dass Unternehmen von der höheren Energieabgabe befreit wurden, um den „Produktionsstandort Deutschland“ nicht zu gefährden und die Arbeitsplätze im Land zu behalten. Hätten die Politiker ihre Hausaufgaben richtig gemacht, dann wüssten sie nämlich, dass Deutschland bereits seit jeher ein Importeur von Arbeitsplätzen ist, also Arbeitsplätze in Wahrheit nach Deutschland verlagert werden. Ein einfacher und flüchtiger Blick in die deutsche Außenhandelsbilanz reicht dazu schon aus. 
 
    
 
   Aus dieser Außenhandelsbilanz wird deutlich, dass Deutschland mehr Produkte exportiert, also ins Ausland verkauft, als es importiert, also zukauft. Dies nicht nur seit einigen Wochen oder Monaten, sondern bereits seit Jahren, wie Sie es sicher auch wissen. Oder haben Sie noch nie etwas von dem „Exportweltmeister“ gehört? Sehen sie, da klingelt doch Etwas. Dies bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass Deutschland gleichzeitig „Importweltmeister“ von Arbeitsplätzen ist. Denn der Exportüberschuss von Waren und Dienstleistungen sagt aus, dass die Käufer unserer Waren im Ausland es vorziehen, diese Waren nicht selbst zu fertigen, sondern sie diese Waren lieber bei uns in Deutschland fertigen lassen. Die Abnehmerländer haben sich also dafür entschieden, die Produktion nach Deutschland zu verlagern und mit ihr auch die damit zusammenhängenden Arbeitsplätze. Wenn Sie also das nächste Mal etwas von „Exportüberschuss“ hören, dann wissen Sie, dass gleichzeitig mehr Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen wurden (oder bestehen) als es notwendig wäre und für eine ausgeglichene Bilanz erforderlich. 
 
    
 
   Dieser Umstand zeigt jedoch auch, dass es geradezu ein Meisterstück der Medien und der öffentlichen Meinungsmache ist, wie hier unter Schürung der Fremdenangst der Öffentlichkeit ständig suggeriert wird, dass im großen Stil Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. Die Industrie verlagert nicht, wie ein Blick in die Exportstatistik zweifelsfrei belegt, auch wenn gern bei einer Werkschließung in Deutschland und gleichzeitiger Eröffnung im Ausland jedes Mal der Aufschrei geschaffen wird, die „böse Industrie“ verlagert schon wieder Arbeitsplätze ins Ausland. Es ist ein Mythos, der von Politikern (in der Regel von der jeweiligen Opposition als Kritik an Maßnahmen der aktuellen Regierung) geschaffen und von den Medien übernommen wurde, weil er gute Schlagzeilen liefert.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   
  
 

Der schädliche „schwache“ Euro
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   … dass der angestrebte „starke Euro“ in Wirklichkeit schädlich für Deutschland ist? Immer wieder ist zu hören, dass der Kurs des Euro in 'gefährliche Tiefen' fällt oder dass ein starker Euro etwas 'Gutes' sei. Nicht selten sind es gerade die Nachrichten, die nach jeder folgenschweren politischen Entscheidung den Halbsatz nachschieben, wonach der Euro 'im Zuge dieser Entscheidung gefallen' sei. Damit suggerieren diese Medien nicht zuletzt dem Zuschauer oder Leser, dass dieser gefallene Eurokurs im Vergleich zum US Dollar generell etwas sei, das negativ gesehen werden müsste. Aber ist dem wirklich so und ist ein geringer Euro Kurs tatsächlich schlecht?
 
    
 
   Das mag vermutlich für diejenigen zutreffen, die ihren Urlaub in einem Land verbringen möchten, das nicht den Euro als Zahlungsmittel hat, sondern auf den US Dollar setzt. Ist der Euro im Vergleich 'schwach', also erhält man für einen Euro weniger Dollar als Gegenwert, dann wird der Einkaufsbummel im Urlaubsland teuer. Ist der Euro hingegen 'stark', also erhält man für einen Euro mehr Dollar als Gegenwert, dann kann der Weihnachtseinkauf in New York zur Schnäppchenjagd werden. Kann man jedoch von diesem Umstand generell auf die Gesamtheit ableiten? Eher nicht. 
 
    
 
   Wie Sie bereits in dem Abschnitt über die Staatsschulden erfahren haben, ist Deutschland eine Nation, die deutlich mehr exportiert, als es importiert. Dass heißt, ist der Euro 'günstig' (in dem Sinne, dass man weniger Dollar für einen Euro bezahlen muss), dann sind deutsche Produkte in den Ländern, die den US Dollar verwenden günstiger und werden mehr gekauft. Ein Extrembeispiel so das verdeutlichen: Angenommen ein in Deutschland produziertes Auto kostet 20.000 Euro und wird in den USA angeboten. Ist der Euro 'stark' und kostet zum Beispiel 1,50 US - Dollar, dann kostet dieses Auto auf dem amerikanischen Markt 30.000 US – Dollar. Damit ist es aber nicht so begehrt, da es im Vergleich zu den amerikanischen Autos dann schon sehr teuer ist. Ist der Euro hingegen 'schwach' und kostet zum Beispiel nur 1,10 US – Dollar, dann kostet jetzt das gleiche Auto nur noch 22.000 US – Dollar und wird damit attraktiv für die möglichen Käufer. Ähnliches gilt für Schwermaschinen und andere deutsche Exportschlager. Zugegeben, dieses Beispiel stellt es sehr stark vereinfacht dar, trifft aber den Kern. Ein starker Euro macht unsere Produkte in den Nicht – Euro Staaten teuer, ein schwacher Euro hingegen günstig. So exportierte Deutschland im Jahre 2012 für 30 Milliarden Euro mehr Güter in die USA als es aus den USA einführte. Ein günstiger Euro muss also nicht unbedingt schädlich sein und innerhalb der Euro – Zone selbst, wo unsere anderen wichtigen Handelspartner liegen, spielt dieser Euro Kurs im Vergleich zum US – Dollar ohnehin eine eher untergeordnete Rolle. 
 
    
 
   Kritiker könnte höchstens einwerfen, dass wichtige Güter wie Rohöl oder Gold in Dollar gehandelt werden und ein starker Euro hier ebenfalls Vorteile liefern würde. Auch das mag auf dem ersten Blick zutreffend sein, aber ein großer Teil des für die Treibstoffproduktion benötigten Rohöls kommt von europäischen Handelspartnern und nur ein geringer Teil aus den Ländern, in denen mit US – Dollar bezahlt werden muss. Und auch hier hilft ein Blick auf die Statistik weiter: So wurden noch nie Preissenkungen in dem Maße in Zeiten beobachtet, in denen der Dollarkurs gering (also der Euro stark) war, wie der Kurs im Verhältnis gefallen ist. Aber bei einem schwachen Euro begründet man gern Preissteigerungen für Kraftstoff oder Heizöl mit dem gestiegenen Einkaufspreis (was ebenfalls ein Mythos ist, denn die Preise für das Rohöl werden teilweise bereits für bis zu 12 Monate im Voraus an den Terminbörsen festgelegt). Sie sehen, nicht immer steckt hinter jeder Nachricht auch die Wahrheit....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   
  
 

Nach der Wahl ist Zeit für Kassensturz
 
    
 
    
 
   Noch ein Mythos, der mit Zahlenspielerei und Augenwischerei zu tun hat ist die gern im Wahlkampf oder kurz nach der Wahl getroffene Aussage von Politikern, dass erst einmal ein „Kassensturz“ gemacht werden müsse um zu sehen, was sich alles von den schönen bunten Wahlversprechen erfüllen lässt. Sie kennen das sicher aus den Wahlkampfzeiten: Es wird viel versprochen, man sagt dem Wähler, dass man dieses oder jene Geschenk nach der Wahl verteilen werde und natürlich sollen die Steuern sinken und sowieso wird alles besser nach der Wahl. Bekommt dieser optimistische Wahlkämpfer dann die Frage, wie er das bezahlen will (denn immerhin bedeuten Steuersenkungen weniger Einnahmen, aber die Erfüllung der Wahlversprechen höhere Ausgaben), dann ist die Antwort gern, man werde nach der Wahl erst mal einen „Kassensturz“ durchführen um zu sehen, wo es Gelder gibt, die dem Wähler zu gute kommen könnten. Sollten Sie diesen Satz oder einen ähnlich klingenden das nächste Mal bei einer Wahlkampfveranstaltung hören, dann winken Sie ab, denn es ist ein Mythos, der ebenso in das Reich der populären Irrtümer gehört. In diesem Fall ein Irrtum, der wider besseren Wissens an die Wähler als Tatsache verkauft wird.
 
    
 
   Denn die jeweilige Opposition, die gern solche Aussagen vor einer Wahl von sich gibt, muss weder einen „Kassensturz“ machen, noch sich auf eine andere Weise einen Überblick über die Finanzen des Staates verschaffen. Ganz im Gegenteil: Sie weiß zu jeder Zeit sehr genau, wie es um die Staatsfinanzen und damit die Spielräume für Steuersenkungen oder 'Wahlgeschenke' steht. Denn die einzelnen Etats des Bundeshaushaltes werden vom Haushaltsausschuss geprüft, bearbeitet und nicht zuletzt mit Beschlussempfehlungen versehen. In der entsprechenden Ordnung für den Ausschuss heißt es dazu: 
 
    
 
   „Die Hauptaufgabe dieses Ausschusses liegt in der Beratung des Bundeshaushaltsgesetzes. Dafür werden Berichterstatter eingesetzt, die sich mit den Etatplänen jedes einzelnen Ministeriums, den Einzelplänen, auseinandersetzen. Deren Ergebnisse dienen als Grundlage für die weiteren Ausschussberatungen. Für jeden Einzelplan wird vom Haushaltsausschuss eine separate Beschlussempfehlung abgegeben.
 
    
 
   Der Haushaltsausschuss beginnt mit der Arbeit am Bundeshaushalt nach der Überweisung des von der Bundesregierung vorgeschlagenen Haushaltsentwurfes durch das Plenum des Bundestages. Zuerst werden alle Einzelpläne in Berichterstattergesprächen von dem Ministerium, Vertretern des Bundesfinanzministeriums und des Rechnungshofes durchgegangen und ggf. verändert. Dann berät der Ausschuss. Zum Ende der Beratungen werden alle Einzelpläne in einer großen Bereinigungssitzung fertig beraten und zum abschließenden Haushaltsentwurf zusammengefügt.".
 
    
 
   Das mag trocken und "typisch politisch" klingen, lässt sich aber ganz einfach zusammenfassen. In der Praxis heißt das nämlich, dass dieser Ausschuss und seine 41 Mitglieder (zusammengesetzt mit Vertretern aller im Bundestag vertretenen Parteien) alle Zahlen kennen und nicht zuletzt jede Position im Etat auseinandernehmen und gegebenenfalls anpassen oder verändern. Dabei ist es Tradition im parlamentarischem Betrieb, dass den Vorsitz dieses Ausschusses stets der Vertreter der größten Oppositionsfraktion hat, also der jeweilige politische Gegner der aktuellen Regierung. Damit wissen die eifrigen Wahlkämpfer zu jeder Zeit stets am Besten, wie es um die Finanzen des Bundes bestellt ist und ob sie überhaupt in der Lage wären, ihre Versprechen nach der Wahl bei einem Sieg einzulösen. Nur geben sie das nicht gern zu, warum auch: Es verkauft sich viel besser, wenn man behaupten kann, dass man nach einem Sieg erst einmal alles prüfen muss, um dann sagen zu können, dass man vor der Wahl 'leider überhaupt nicht wusste, wie schlecht es wirklich um die Finanzen bestellt war und deshalb die Versprechen nicht eingelöst werden könnten'. 
 
    
 
   Es ist und bleibt also ein Mythos, der fleißig von allen Seiten gern gepflegt wird, um immer die passende Ausrede zur Hand zu haben....
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   .... dass Botschaften eines Staates in einem anderen Land keineswegs exterritoriales Gebiet sind, wie es immer wieder so gern behauptet wird? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum mit erstaunlicher Haltbarkeit in den Köpfen, wonach die Botschaften eines fremden Landes in einem anderen Staat exterritorial wären, also dieses Gelände, auf dem die Botschaft steht, nicht zu dem Land gehören würde, in dem dieses Gelände liegt, sondern ein Teil des Landes der jeweiligen Botschaft ist. Aber das ist vollkommen falsch, wie ein Blick in die Rechtsgrundlage (in dem Fall das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen) beweist. Darin heißt es nämlich, dass das Botschaftsgelände sehr wohl zum Staatsgebiet des Landes zählt, in dem die Botschaft ist, aber dieser Staat nur innerhalb dieses Geländes auf die Ausübung seiner Hoheitsrechte verzichtet. Damit darf das Land, in dem die Botschaft eines anderen Landes steht, auf deren Gelände keine Verhaftungen durchführen oder andere hoheitliche Maßnahmen (Hausdurchsuchungen etc.), was man auch 'Immunität' nennt. Ebenso dürfen keine Strafmandate wegen Falschparkens oder dem Überschreiten von Verkehrsregeln von Botschaftsfahrzeugen vollstreckt werden. Praktisch also für Freunde eines lockeren Fußes auf dem Gaspedal. 
 
    
 
   Übrigens ist es immer noch umstritten, ob die Feuerwehr eines Staates, in dem die Botschaft steht, einen Brand innerhalb dieser Botschaft ohne Zustimmung des Botschafters löschen darf oder ob dies ein Verstoß gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen darstellen würde, nach der 'jegliche hoheitliche Maßnahme' des Gastgeberstaates auf dem Botschaftsgelände untersagt ist. 
 
    
 
   Geschichtlich kommt dieser Brauch der Immunität aus einer Zeit, in der die Monarchen die einzelnen Länder regierten. Besuchte ein Monarch (der ja Staatsgewalt und den Staat als Person verkörperte) einen anderen Staat, dann trug dieser Monarch auf Reisen praktisch den eigenen Staat als 'zweite Haut' und war für den anderen Staat nicht angreifbar. Später wurde dieser Brauch auf die Vertreter des Monarchen ausgedehnt und schließlich auch auf die Gebäude, in denen dieser Vertreter in Erfüllung seiner Pflichten als Vertreter lebte und arbeitete. 
 
    
 
    
 
   Hätten Sie all diese Mythen im Bereich Politik erkannt und gewusst, was sich in Wirklichkeit dahinter verbirgt? Auch wenn dies längst nicht alle Mythen der Politik waren, so lässt diese kleine Auswahl dennoch erkennen, das nicht alles immer so ist, wie es uns als Wählern 'verkauft' wird...
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 

Kapitel 7 – Noch mehr Irrtümer und Mythen
 
    
 
    
 
   Ich hoffe, Ihnen hat dieses Buch bis hierhin gefallen und Sie konnten den einen oder anderen Irrtum entlarven, dem vielleicht auch Sie nachgehangen haben. Irrtümer schleichen sich auf leisen Sohlen in unser Leben und wie Sie feststellen konnten, sind sie nicht immer so leicht als eben solche zu erkennen. Hinter vielen Irrtümern stecken „trockene“ Fakten und so ist es verlockender, die Irrtümer zu glauben, da sie einfach aufregender oder interessanter klingen, selbst wenn kein Körnchen Wahrheit dahinter steckt. Wenn es mir mit diesem Buch gelungen ist, die „Trockenheit“ aus den Fakten zu nehmen und sie unterhaltsam und kurzweilig zu präsentieren; Sie vielleicht das eine oder andere Male zum Staunen gebracht habe, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mir ein kurzes Feedback geben würden. Das können Sie mit einer Rezension auf der Seite tun, auf der Sie dieses Buch erworben haben oder Sie können auch gern eine Email schreiben, in der Sie auch Ihre Anregungen und vielleicht weitere Irrtümer mitteilen, die Ihnen bekannt sind und von denen Sie glauben, dass sie es Wert wären, in einem kommenden Buch einer breiten Leserschaft zugänglich gemacht zu werden. Meine Email Adresse dafür ist:
 
    
 
   knallhart.nachgefragt@gmail.com
 
    
 
   (Bitte beachten Sie den Punkt zwischen „knallhart“ und „nachgefragt“). Wenn Sie sich zudem die Mühe der Rezension, also der Bewertung machten und mir das mitteilen, dann erhalten Sie die aktuelle Ausgabe aus der Reihe „Knallhart nachgefragt...“ bereits eine Woche vor Erscheinen bequem per email zugesandt. 
 
    
 
   Bereits erschienen in der Reihe „Knallhart nachgefragt....“ sind folgende Bücher, die Sie ebenfalls dort kaufen können, wo Sie auch dieses Buch erhielten:
 
    
 
    
 
   „Knallhart nachgefragt - Die populärsten Verschwörungstheorien“
 
    
 
    
 
   „Knallhart nachgefragt – populäre Irrtümer entlarvt & aufgedeckt“
 
    
 
   sowie das Buch, dessen Inhalt Bestandteil des jetzt zu Ende gegangenen Buches ist:
 
    
 
   „Knallhart nachgefragt – Die populärsten Mythen & Irrtümer“ 
 
    
 
    
 
   In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Zeit beim Ausflug in die Welt der Irrtümer und Mythen und würde mich freuen, wenn Sie mit Ihrem Feedback nicht nur mir, sondern auch anderen Lesern zeigen, ob die Wahrheit hinter den Fakten immer nur langweilig und staubig sein muss.
 
    
 
   Herzlichst
 
    
 
    
 
   Ihr 
 
    
 
    
 
   Walter Schlegel
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